
n -.1190 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

ANTRAG Pr,· 1984 -03- 2 9' as.= ____ _ 

der Abgeordneten Ing. Derfler, Graf, DDr. König 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz vom 

No. 86tH. 

zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion und der Ver­

sorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln (Agrar- und Er­

nährungswirtschaftsordnung - AEWO 1984) 

Die Agrar- und Ernährungswirtschaftsordnung (AEWO) ist eine Initiative 

der Abgeordneten der österreichischenVolkspartei für eine offensive 

Agrarpolitik und für die nachhaltige Sicherung der Ernährung der 

österreichischen Bevölkerung. Die AEWO ist nicht nur eine agrarpo­

litische Initiative, sie ist eine Bauerninitiative. Sie will die 

bäuerlichen Familienbetriebe sichern und fördern und eine Alternative 

zur industriellen Agrarproduktion sein. 

Die AEWO ist aber auch eine Initiative zur Sicherung der täglichen 

Versorgung der Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln und mit nach­

wachsenden Rohstoffen. Sie garantiert auch eine ausreichende Versor­

gung mit lebenswichtigen Grundgütern für österreich in internationalen 

Krisensituationen. 

Landwirtschaft durch Familienbetrieb bedeutet hohe Leistungskraft, 

Krisensicherheit und Flexibilität, gleichzeitig garantiert sie die 

Besiedelung und kulturelle Pflege des ländlichen Raumes. 

Die AEWO ist auch eine Arbeitsplatzinitiative für den ländlichen Raum. 

Eine gerechte Marktordnung liegt nicht nur im Interesse der Bauern 

selbst, sondern auch im Interesse der Wirtschaft und der Arbeitnehmer. 

Denn je schlechter das bäuerliche Einkommen ist, umso weniger können die 

Bauern in'!estieren' und umso mehr werden die Bauern auf den Arbei tsmarkt 

abgedrängt, um durch einen Nebenerwerb die Existenz für ihre Fa.'1lilien 

zu sichern. 
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Für die Österreichische Volkspartei ist daher die AEWO ein Ausdruck 

der Solidarität mit der bäuerlichen Bevölkerung, die den gleichen 

Anspruch auf Arbeitsplatzsicherung hat wie alle anderen Wirtschafts­

zweige, ob in der Industrie, im Handel oder im Gewerbe. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf ist die kontinuierliche Weiterent­

wicklung des ersten Antrages für eine Agrar- und Ernährungswirtschafts­

ordnung aus dem Jahre 1978. Sie wurde jeweils als umfassende Alterna­

tive zu den landwirtschaftlichen Wirtschaftsgesetzen vorgelegt, wobei 

die gewonnenen Erfahrungen berücksichtigt und die neuen Aufgaben­

steIlungen legistisch aufgearbeitet wurden. 

Das Ziel einer verantwortungsvollen Agrarpolitik muß sein, den 

Spielraillo für die Bauern zu vergrößern und damit Chancen für eine 

Weiterentwicklung der Landwirtschaft zu eröffnen. 

Die AEWO sieht daher in den traditionellen Produktionsbereichen 

Milch, Vieh und Getreide Maßnahmen vor, die gegenüber der derzeit 

geltenden Gesetzeslage eine offensive Weiterentwicklung der gesamten 

Landwirtschaft ermöglichen. 

Die Bauern brauchen darüber hinaus dringend konkrete Produktions- und 

damit Einkommensalternativen. 

Die AEWO bietet ein Konzept für die Erzeugung von Biosprit unQ 

die Produktion von ölsaaten und Eiweißfutterpflanzen. 

Sie bietet Schutz und Förderung für die Sonderkulturen, die für kleine 

bäuerliche Betriebe besondere Bedeutung haben. 

Die AEWO 1984 versucht aber auch, den österreichischen Weinbauern eine 

verstärkte Preis- und Absatzsicherung zu bieten. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den 

A n t rag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zur Sicherung der landwirtschaftli6hen Produktion und 

der Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrung~~itteln 

(Agrar- und Ernährungswirtschaftsordnung 1984) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

(Verfassungsbestimmung) 

Die Erlassung und Aufhebung der Vorschriften des Artikels II 

des vorliegenden Bundesgesetzes sowie die Vollziehung dieser 

Vorschriften sind auch in den Belangen Bundessache, hinsicht­

lich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 

1929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften 

geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von Bundes­

behörden versehen werden. 

\ 
I 
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ARTIKEL 11 

Abschnitt I 

Agrarwirtschaftsordnung 

Zielsetzung 

§ 1 Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist 

a) die Sicherung der Versorgung der österreich ischen Be­

völkerung mit pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln 

aus der inländische~ Produktion zu angeInessenen Preisen, 

insbesondere auch in Krisenzeiten und unte~ Berücksichtigung 

der Erfordernisse der wirtschqftlichen Landesverteidigung, 

bJ die Erhaltung und Entwicklung leistungfähiger, selbständiger 

bäuerlicher Familienbetriebe, 

c) die Erhaltung und eine den natürlichen Gegebenheiten ent­

sprechende Weitergestaltung der Kultur- und Erholungsland­

schaft, . 

d) die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Siedl~ngsdichte 

und Bewirtschaftungsintensität, 

e) die Schaffung und Erhaltung funktionsfähiger ländlicher­

Räume, 

f) die Gewährleistung eines den vergleichbaren Berufsgruppen 

entsprechenden Einkommens und eines zeitgemäßen Lebens­

standards in der.Land- und Forstwirtschaft, 

g) die Erhöhung der Produktivität und die Sicherung der Wett­

bewerbsfähigke{t der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere 

auch durch strukturelle Maßnahmen, 

h} der Atlsgleich natu~~edingter Nachteile gegenüber anderen 

Wirtschaftszweigen, 
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i) die Sicherung der Teilnahme der in der Land- illld Forst­

wirtschaft beschäftigten Personen an der fortschreitenden 

Entwicklung der österreichischen Volksvlirtschaft 

und 

j) die Sicher~g der traditionellen Exporte und der Aufbau 

Siill'lVoller neuer Exportmärkte • 

Bergbauernbetriebe 

§ 2 (1) Bei derVollziehung diesen Bundesgesetzes sind Berg­
bauernbetriebe besonders zu berücksichtigen. 

(2) Unter Bergbauernbetrieben sind jene Betriebe zu ver­

stehen, in denen sich durch das Klima, die äußere und die 
innere Verkehrslage oder die Hanglage besonders erschwerte 

Lebens- und Produktionsbedingungen ergeben. 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann 

mit Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates durch 
Verordnung die Bergbauernbetriebe, einzeln oder nach Gemeinden 

und Gemeindeteilen zusammengefaßt t bestimmen. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschafthat 

durch Verordnung die Führung eines österreichischen Bergbauern­

katasters bei den Landwirtschaftskammern zum Zwecke einer 

Differenzierung der Bergbauernbetriebe nach dem Ausmaß der 
erschwerten Lebens- illld Produktionsbedinungen festzulegen. 

Feststellu-!,l€i d~~.rtschaftlichen Lage der Land- und 

Fors~~rtschaft; Einkommensparität 

§ 3 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat unter 

MitwirkLLng des Sachverständigenausschusses (§ 5) jährlich für 

das abgelaufene Kalenderjahr die wirtschaftliche Lage der Land­

und Forstwirtschaft, gegliedert nach Betriebsgrößen, Betriebs­

formen und Produktionsgebieten, festzustellen. 

(2) Diese Feststellungen haben auch eine Stellungnahme zu 

enthalten, im'liev-rei t ein den Löhnen vergleichbarer Berufs-

gruppen entsprechendes Einkommen für die familieneigenen 

Arbeitskräfte - umgerechnet auf notwendige Vollarbeitskräfte -

ein angemessenes Erltgel t für die Tätigkeit des Betriebs­

leiters (Betriebsleiterzuschlag) und eine angemessene Ver­

zinsung des betriebsnotwendigen Kapitals erzielt wurden. 
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(3) Zur Feststellung der wir.-tsch.:tftlichen Lage der Land- und 

Forstwirtschaft und ihrer einzelnen Gruppen sind alle dafUr 

geeigneten betriebswirtschaftlichen und statistischen Unter­

lagen heranzuziehen. Insbesondere kann ein landwirtschaftliches 

Suchführungsinstitut vertraglich beauftragt werden, die Buch­

fUhrungsergebnisse einer ausreichenden Anzahl lap.d- und forst­

Wirtschaftlicher Betriebe aller Gruppen in repräsentativer 

Auswahl zusammenzustellen und auszuwerten. Die Mitwirkung der 

Betriebe ist freiwillig. 

(4) Tatsachen, die für Zvlecke dieses Abschnit.tes erhoben oder 

festgehalten worden sind und sich auf bestimmte Betriebe be­

ziehen, dUrfen ohne Zustimmung dieser Betriebe fUr andere Zwecke 

nicht herangezogen werden. 

• 

oe. 

(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist ermäch­

tigt, einzel betriebliche Buchführungsergebnisse zur Feststellung 
der wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft eines Landes dem be­
treffenden Land zur Verfügung zu stellen e Für das in Betracht 

kommende Land gelten die Bestimmungen des Abs.4 sinngemäß. 

(6) Der Bundesminister fUr Land- urid Forstwirtschaft hat der 

Bunäesregierung bis zum 159 September eines jeden Jahres über 

die Feststellungen gemäß Abs. 1 und 2 und die sich daraus 

ergebenden Notwendigkeiten zu berichten. 

(7) Auf Grund des Berichtes gemäß Abs. 5 hat die Bundes­

regierung bis zum 15. Oktober desselben Jahres dem Nationalrat 

einen "Bericht über die wirtschaftliche Lage der Land- und 

Forstwirtschaft" vorzulegen; dieser hat auch Vorschläge über 

Maßnahmen zu enthalten, die die Bundesregierung zur Zrreichung 

?er im § 1 dieses Bundesgesetzes gen"annten Ziele für notv:endig 
erachtet. 

Richtpreise 

§ 4 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat zur 

Erreichung der Ziele des § 1 jährlich Richpreise für 

'landwirtschaftliche Schlüsselprodukte (Absatz 2) zu er­

mitteln und nach Anhörung des Sachverstäncigenaus-
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schusses (J~bs ,5) bis 15.1.~G.rz jeden Ja!:res in AmtsblGtt 

zur 1I~1iener Zei tung" l:unclzU3C::.chen 0 Die Richtp='Cise l\:öru::.cn 

in li'orm -~on F-rcisbäudcrri' (Fcsts~tzlli1S einer Obcr- und 

UnterGrenze) gehalten seiD.~ 
., 

l!) Gl'und.n2Drtt:1Gscittel (§ 12) und 
. . 

b) sonstige in der uirtschaftlichcD. :!jcd~utun3·. für die 

Landrnrtsahdt den in lit ca) .genannten gl.eichzu-. 
haltende l~dun-xtsehaftliche Erzcugalsse, insbesondere 
Wein. 

Der Bunde5~linister für Land- und Forstwirtschaft 'hat 
. -

tUt Ver orcl r ,l:1)g landx: i T'tsc:taftlich!=! SchlüsseipI'odUkte 

. gemäß Ebs~2 lit.b) f'estzüst~ll~n'" 
~ . .. . . \. 

(4) Bei der ~~mittlung der Richtpreise hat der D~~desminister 
für ~an~ und Forst~irtschaft Xalh\ilati~n5illodelle anzu-

. wenden 1 bei denen die Declnmg der Kosten zuzüglich eines 
ange~essenen Gerdrills yon nach Größe~ Ausstattung UTLd 

Betriebsorgauisaticn von \~rtsch·aftii.ch ·geführten· ur.d 

als repräsentativ anzusehenden bäuerlichen. Ff'M-) lien­

betrieben in maßgeblichen Erzeugungsgebietep gegeben ... . . 
ist: ... -... 

'(5) Ferner hat der Bunde~inister' für Land- und Forstwirt­

: sehaft' bei der 'Ermi t~i ~g der Richt-pr.~ise auf-" 

a) die Sic~er~g der inländischen l~Dd\drtschoftliche~ . 
Produktion, 

b) die ausreiche~de Versor~XQg der Bevölkerung mit 
Nahrungscitteln., --

c) die J.5a.rktlage im In- und .;\usla.~d und 
., 

d) die :Sxpor~ögl5..chkei ten 
.. . 

... 

. .. 
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(6) Der Eundes:rrinister :tür Landn und Förstuirtschaft hat 

die für eirlc Kundnach1lDg in : .. u.ssicht e;enomr:e!len Richt­

preise und die bei der Errrd.ttll.U1.g c:.ngen<.n::t..'3u Kal1.-u-.. . .. 

lations~odelle einschließlich der fUr ihre ;~TIendUng . 

maßGebenden Grii.1'lc1e d~Ii1 Sachvcrst2ndigel1.aussc2J.~ (§ ~». 

bckan..'fltzugeben und diese'n uJ1t"er Setzung einer Cl1ße-
... ...... : .,'~. ': '. '" -" .. ':'. '.!... . 

messenen Frist zur Erstattung eines Guta~tcns hierüber 

aufzufordern .. ,. .. , . , 

(7) Kundgemachte RichtIJreise. gelten j.c\7cils bis einschlicß­

lieh\·11~.hlärz des auf irU.,~ Kuna.m.achlLY1g folgenden Jc..~es 
.. ... . .. ' 

und sind V1irtschaft.sp.oli -e~sehe Rn tSclleid-ungs;rund.lp,gcn 

insbesondere für 

a) 'den Bundesm;nister für L~d- und'Forst~irtschaft7 

b) die Fonds (§ 13), 
· t.. c) die mit der Preisregelun2; betrauten BUlldesmlll~ster 

und sonstigen Behörden so~ic die .P~eisko7<~ission 

und 

d) die gemäß ~ 3 Abs.1 des Bundesgesetzes vo~ 27.3.1969 
über die Einhebung eines I~potzausDleichs bei der 

Einfuhr von Erzeugnissen' der Geflügel\'lirtschaft, 

BGBl.Nr.135/69,in geltender Fassung, für die Fest- . 

"'. 

( 
L. 

setzlinG des Schvlellenpreises zuste.ndiscn Bundes- (' , 

minister und den Be:irat ._G.~;;!Äß _§ .. -1.9 dJ~,s_,~:orgenannten 
Gesetzes. 

• 0"'. r-. 
••.• --=':-=-

,S~chverst~~dißen~us~chuß' 

§ 5 (1) Beira 'BllndesD.ir..istcri 1UJ fü.r Land- ..... md. I~orst\:i:,tsch:::.ft 
ist ein Sa,cIiverst2.nd.iö enausschuß z.ur 

a) BeGUtachtunG von Richtpreisen, 
. 

b) Fcststellu.~S der wirtschaftlichen Lage der Land- und 

Forst\firtschaft tUld , ...... 
: ".- - . 

c) El'stellune; von ProGIlosen \'Jt\lll"enadeD laufcnd6n Jahres 

über die künftiGe \';irt~cb~ftliche Ent';'iic~:1 UJle; der 
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Land- und Forstwirtschaft auf Grund des jeweils vor­

hande~en Datenmaterials 

zu errichten. 

(2) Der Sachverständigenausschuß besteht aus 12 Mitgliedern, 

von denen je zwei von der Präsidentenkonferenz der Landwirt­

schaftskanunern Österreichs, 

der Bundeskarruner der gewerblichen Wirtschaft., 

dem Österreichischen Arbeiterkammertag und 

dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, sowie 

Je eines von 

der Universität für Bodenkultur und 

dem Österreichischen Institut für W!rtschaftsforschung 

zu bestellen sind. 

Oie Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskarrunern Öster­

reichs hat zwei weitere Mitglieder zu bestellen, die Land~ 

wirte oder Sachverständige der landwirtschaftlichen Betriebs­

wirtschaft sind. 

(3) Für jedes Mitglied ist in gleicher Weise ein Ersati­

mitglied zu bestellen. Die Abs. 7bE 10 finden auf Ersatzmit­

glieder sinngemäß Anwendung. 

(4) Den Vorsitz im Sachverständigenausschuß hat ein jeweils 

vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu beauf­

tragender Beamter zu führen. 

(5) Beschlüsse des Sachverständigenausschusses bedürfen einer 

Mehrheit von mindestens vie~ Fünftel der abgegebenen Stirr~en. 

Der Vorsitzende stimmt nicht mit. 

(6) Die Verwaltungsgeschäfte des Sachverständigenausschusses 

sind vom Bundesministerium für Lanä- und Forstwirtschaft zu 

führen. 
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(7) Das Amt der Mitglieder des Sachverständigenausschusses 

ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Tatsächliche Aufwendungen, die 

den Bi tgliedern aus ihrer Tätigkeit ervlachsen, sind vom 

Bundesrninisterium für Land- und Forstwirtschaft zu vergüten. 

(8) Mitglieder des Sachverständigenausschusses müssen zum 

Nationalrat wählbar sein. 

(9) Die Mitglieder des Sachverständigenausschusses sowie 

allenfalls hinzugezogene Sachvers·tändige (Abs. 13) sind ver­

pflichtet, über alle ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt 

gewordenen Amts-, Geschäfts- und "Betriebsgeheimnisse Ver­

schvliegenhei t zu bewahren. 

(10) Die Mitgliedschaft zum Sac~verständigenausschuß erlischt, 

a) wenn jene Stelle, die das Mitglied bestellt hat, die 

Bestellung widerruft, 

b) wenn die Wäh}barkeit zum Nationalrat verloren geht 

und 

c) im Fall des Verzichtes. 

(11) Der Sachverständigenausschuß ist beschlußfähig, wenn 

mindestens 6 Mitglieder (Ersatzmitglieder) anwesend sind. 

(12) Der Sachverständigenausschuß hat für seine Tätigkeit. 

eine Geschäftsordnung zu be?chließen, die ,der Genehmigung 

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft bedarf. 

(13) Der Sachverständigenausschuß ist oerechtigt, weitere 

Sachverständige in beratender Funktion beizuziehen. 
'. 

(14) Der Sachverständigenausschuß ist vom Vorsitzenden 

einzuberufen. Eine Sitzung hat innerhalb vor/8 Tagen statt­

zufinden, wenn es mindestens 2 Mitglieder v~rlAngen. 
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Der Bund.cscinLStte.r fil,r. J:;c.r..e:.- l~nd rors-t·;:irtschC.ft hat 

bei t!Dcr- und Untel'schrci t:1Li; von ~.~=-:::;!-~-::;;rciscn Eaßr..211!:wn 
. • i 

für eil~e Regulieruns des i.;~kt(;s r::it ö.~~ .. Ziel ei!lcr 

HeranführUl1t; äer t:;:..I'~ctpJ."eise an die :2iC~J.-'c9reise· z,u ver­

anlassen) so insbesondere PaDnahrr10n für eine 

a) . Entl2.·s tung des 1.12.I'kte~· (§ 7) '. 
, 

Lb) Vermarktu.l1g eingelGgert~r 'J2.Tcn ode·r 

c) Erhöhung, Verminderung ode:!."' Einstellung von Importen 

oder Exporten •. 
.. . . . . 

(2) SOYleit ein Fonds (§ 13) für LIaßnah:aen' gemäß Abs.1· zu­

. st5ndig ist, sind sie von diesem zu v~ranlassen • . 

'. .'. -. • 

. ' 
. 

§ 7 So~cit ßS im Interesse de~ inländischen PTodcl~tion von land-

\1irtschn.ft·liche·n irzeugni~s~n und deren Verarbeitu"1gspro­

dllicten zur Stabilisicrlmg der Freise und zur Versorgung 

.der Bevölkerung hotvlendig ist, hat der Bu..T'lc.esminister für 

. Lallci~' und Forst\·;irtschc..ft mit zu einschlägigen Geschäften . .' . 
befugten Ur....ternehnen, insbesondere rechtlich selbstfi.ndigen 

Zusrunrnenschlüssen d'erselben, Vereinb2..rUl!gen zu treffen, 

" da~. sie solche 2rzeuGnisse anfEtlufcn,. lagern und ver-· 

\7erten 1 und ~ie, sonei t es z\-,ischenst2.2.tl:lchc Verein-oirUllGen 
... .. 

. erfordern, mit der Ausstellung von nihdestpreiszertifi!-:aten 

zu betrauen (l!~ktentlastun:;).. I.I8..I'ktentl~stendc i.:nDnc.huen 

sind so zu t'reffcn, dite die Entlastllilt; des l:1c?.rktcs best­
möc;licb erzielt vnrd. 

-----------------~ 
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KostcnsC'Ji:'::un;.;:-

§ 8 (1) SOHeit 1'12.flltlh:::lCll n~ch §§ 6 l::ld ". l 7 nicbt al1srCl.CUCIl, UD 

einen ze i tGCI:l2.Gcll Le bensst.:::.n3.ard i:::l der T·and.­

und Ji'orst';:ir~scb2.ft (~ 1 lit.f') und "auBerdc:n 

eine rationelle Uirtscho..:ftsfülrr-ullG auf Grund. 

der 5e~iertefr stru~~~elle~ Verb~ltnisse und 

technischen Höslichkeiten z,'-l beH~b"T"'leisten, 

. hat der BundesBin.ister fiir T t3.nd~ und Forst­

wirtschaft 

Maßnahmen zur Se~ü:une; der Kosten. von Betriebs­

au.f\'lendungen (Abs.2) zu treffen. 

• 
(2) Die Senh.--ung der Kosten von Betriebsaufvlendungen 

.kann insbesondere 

a) in der teil \-leisen oder gänzlichen Rückver­

gütung von Steuern und 

b) im teil\'leisen oder gänzlichen' Ersatz von 
Kosten für' Dünge-, Futte~~ und sonsti5e land-

'Hirtschaftliehe BetriebsaufHendungen bestehen. 

Aus GI (:icbstetr~fze -- . 

. 
§ 9 (1) Unter den VorQussctz~~Gcn des § 8 Absp1 hat 

der Bundescinistel"' für L3.:ld- und F01.. ... st\-lirt­
schaft ferner Ausz;leichsbctriise zu Preisen 

landuirtscnaftlichcI' Erzeusnissc (Abs. 2) zu 

leisten.. 

(2) AusgleichsbeträGc zu Preisen landwirtschaft­

licher Erzcut;ni.sse sind. in3besondere ::lach 

Ausschöpfuu3 der Höglicbkei teIl. d~s' inl.andischen 

und des "ExportlJ1a.rki~cs \ jedeIlfalls aber unter 

'Eedachtnahwc auf die Kaufkraft der Verbraucb~~ 

solcher Erzeugnisse in der erforde::rlichen 
nähe zu listen .. 

/ 
\... 

c. 
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Garten b~lU. 

., 

die LebensmB51ichkeit, der Betriebe sichcrzu~tellcn, die 

auf die gE.r-'c!"~S'ri3ch8' Heran,zucat von Gemüse und Bluncn' 

enge\liesen sind" kann der Bundesminister für Land-

und Forstl':i::-tschaft zm"' Anpassung der GeI!l.üse- "und 

Bltunei~prochi':::~ion an die ,Auf!lühlileflihigkeit des b.cimis~hen 
Markte's unter Bedachtnahme auf ~j:eordm,mGsßemäße Ver­

corgtui'g der BevöLicerlLl1g und der v8!.'a;:bc:5. tender! Inclustri e 

dur~h V~ror~Ql1g bestinüen, daß Pcrsonen~ die mehr' 

als 3 'ha Nutzfläche zur, Heranzucht ,y~n 'Ge'w.üse oder 

. " ", r 
'\.... 

Blumen verwenden,wollen, ein~'au:f bes'tiI!1Wte ..:\..rten die~e~ 

Pflanzen lautende Be'ailligung d~? Bu.;.ldes~~.nisteriU!;!s .. 

für iand":' UI!d. Forst~TI.rts'chaft bedürfen. ,': : .. 

. . . -
(2) Die Anträge gem~ß ~bs.1 sind lli~ter Vorlage eines -J4lb~~-' 

planes bei dB:!? nach dem B~triebsstDlldort zust5.ndigen . 

Landwirtschdtsk2.m.ller e.inzubringen. Die ].ngaben, die. 

der lillbaupl~'zu enthalten hat, be~timmt der B1L~des~ 
minister 7für Land- und Forstui;tsch~it durch ·Ver- .- ... '" 

~rdnung. TIesgleichen vird durch Verordnung bestimmt, 

bis 'zu Ylelc!:>.em Zeitpunkt die )-.nsuchen für die i!r!. Herbst 

g~bautcn une. für die im ~rühjab.r . gebauten Gemüse,.- . " _ 

und'Blumenarten einzubrinGen sind. ' 

. .. 
(3) Die BCYliliiS-l-Tlg ist, sofern nicht die Voraussetz~"lgen 

. der ~bsätze 4 ~~d 5 gcgeben sind, ~uS die Dauer eiues 

.,Jnhre~ ur..d ::r..:;,r dc:T.ll 'z.u ertcilen, ~ilen.."! d~du...rch 1~ei:le' 
'\1csentliche "le:Lsclllechterun'O'" d.er ~rG..rkt- und .\bsti.t:;.-

, 0 

ver~~ltnisse de~ 'in ~etracht kODncnden Gcnüsc- unä 

BIDmen~te~ zu en1~tcn ist. 

und .;~u..f12...ß(;!l e:Lijei 1 t \'/erüen, 
, . 

GeIilüse- u...T'ld 31UJllc:-!.,9:!:'oduktion 

Sie k~~~ unter ~eCi~~~lce~ 

dic z~r ~lP~SS~~Z der 

des l.;ar!ztes li."ld ~u:r = r:-t <ll tlL"1g der Lc'bGn!:;Ilö Glichl:ci t 
der auf die 52.I'tncrischc H(;l'nnzucht v~n GCj1\ÜSC llil(l 

Bl\l.P.lcn 2,nGe::71 cscncn Betri-=bc not:\:,cnc.ig sind. Die 
• 
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BcdinG'\LY).~en tL.""'!d :·~uf~<:!.scn können .sich insbc:::;ond(;I'c al.:.f 

das AUSIilüß der fÜl" (tCl"' .. Anbc.u der ei!l~~clncn GCr.lÜDC- '..mG.. 

BIUT:wn~rten in Aussicht benOl;~;~c~" i?i~chc!1, d.ie z:ei tl'icl!13 
" " 

Ycrteilunp; deS !.nbc.ucs, die S6rtej).u2..1~1, die ErZCU(;l.U1c;S­

\'leise 1 den VernenChl!!SSZ\,,:eck \md die !Uar~~tG~r(:chte TIchc...."1d­

lunß .der Gccrntctq~ :2:t"zcut:;nisse erstl."'Gc:~cn. 
'. 

. . . . 
(l~) Die BcnilliGung (;e?!äß ';'.bs.1 ist nich:t il,ot',7endig, wcnn' der 

Älltragstel1er das herc:ne;czo~cne Gemüse e!ltr/cder selbst 

. industriell V Grt>.rbei tet oder 'nenn der -~bC'.;). in n~ell 

eines .LieferltuGsvcrtrages mit einem Betrieb der ~onscr­

venindustric'crfolgt_ In diesen Fällen ist jedoch dem . . . 
. 'Bundesminist,eriUIl1 für Lend- 'und Forst\·/irtsc:--':::?.ft spätestens 

" im Zci tpu ... T1kt des lillbc.ues dic lJlzeig~ über die .:~t der 

ange~m.lten Pflanzcn, die "beb[',ute Fli:'.che une:. die in h.us-

sicbZ genomwene Veruertung des erz~ugten Ge~Üscs.zu 
. . . . 

erstatten~" Die Belege" für die in der Jillzeige enthaltenen 

Angaben. sind .. im Be~rieb cl'..tfzubeYJnhr~n •. Behö::;dlichcn 

Erhe.bungsorgun.en ist auf VerlC'.Ilgen :Si~blick in diese .. 

Belege sO\"iie d~e "J3esichtig.u.ng der TIetriel?sfläc,hen zu 
.J- .J-t . , ges .... a ... e~. 

. 
. . ,. ... : .. 
-. . -. . .... 

(5) \leist der Antre.gstclier n~ch; daß er im. Kalender jahr 

1983: mer-.r als :5 na der r!utzflüche seines' Betriebes 
""," . 

• 

zur .!!ercnzucht von Geo:\.1se oder 31l.lrrLen ve~';Tendet hat, so 

ist die ~e~~llib1L~G oäne Rüc~sicht au~:die jc~eilißen 
·Markt- und ,Absatzverh2.1 tnissc für die no.ch5e"7iesene Fläc!1e, 

"höchstens aber fih' 6 ha, zu erteilen; ::3csci:l.=2r.ku.."1ge:l der. 

BeuillißunS auf einen besti~ten Zeitrc.~ oder nuf ce­
stir::untc Arten von Gemüse oä.€r Blunen sind in dieseo. Fall 

~ 

nich~ ZUlässig. 
. -. . 

~ 

(6) Der nu.'"!dest'J.nister für Land- und li'oI."st·;,irtscnc.:t 1c.mn 

die TIcfu2;Ilis zur :~.!'·teil\lJ.~5 d.er TIe':lilliSU-~G durc:l Ve::­

.• _ . ?rdnu .. "LG ~llserr.(;in eeier für bestir.lilltc :~~cn von Gc.-ntisc 
ouer i31crucn ..,t·f· T ~. t ··b t 

..... 4 aen. .wanaesnc.up ma..-n_Tl U c:;::- -r~.~en. 

I 
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Abschnitt 11 

Ernährungswirtschaftsordnung 

A. Grundsätze 

Allgemeine Zielsetzung 

§ 11 Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist 

a) der Schutz der heimischen Ernährungswirtschaft und die 

Erhal tun<; ihrer W'ettbewerbs- und Leistungsfähigkeit, 

b) die 'Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Grund­

nahrungsmitteln zu angemessenen Preisen, 

c) die Gewährleistung einer ungestörte~ inländischen Produktißn, 

d} der Ausgleich naturbedingter Nachteile gegenüber anderen 

Wirtschafts zweigen 

e) die Verhinderung und Beseitigung von Marktstörungen, 

f) die Stabilisierung der Preise von Grundnahrungsmitteln und 

g) die Vorsorge für die Ernährung der Bevölkerung in K~isen­

fällen, insbesondere durch Aufrechterhaltung der produktions~ 

bereitschaft. 

, GrÜndnahrung'smi'tt'el 

§ 12 ,(l) Grundnahrungsmittel im Sinne dieses Abschnittes sind 

§ 13 

a) Milch und Erzeugnisse aus Milch, 

b) Brotgetreide, Mahlerzeugnisse und Industriegetreide, 

c) Schlachttiere und tierische Produkte sowie 

d) ölsaaten und Erzeugnisse aus Ölsaaten 

(2) Futtermittel werden Grundnahrungsmitteln gemäß Abs. 1 

gleichgehalten. 

Fonds 

(1) Zur Erreichung der in § 11 gesetzten Ziele und zur Durch­
f"h u rung der Aufgaben nach den Unterabschnitten Abis D 

werden nach Mi.lßg2.be der Bestimmungen dieser Unterabschnitte 
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a) der "Hilchwirtschaftsfonds", 

b) der "Gclreidewirtschaftsfonds" und 

c) der "Viehwirtschaftsfonds" 

errichtet. 

(2) Jeder der Fonds ist eine jurist~sche Person, hat seinen 

Sitz in Wien und ist berechtigt, das'Bundeswappen zu fUhren. 

(3) Der \!,irkungsbereich jedes Fonds erstreckt sich auf das 

ganze Bundesgebiet. 

(4) Die Ponds werden durch je eine "Verwaltungskorrunission u 

verwaltet. 

(5) Für ihre Tätigkeit (Abs.1) verfügen die Fonds über 

a) die ihnen nach Maßgabe der Bestimmungen des jeweiligen 

Unterabschnittes zufließenden Beträge, 

b) Zuwendungen des Bundes und 

c) sonstige Einnahmen. 

D' •. , Hilchwi'rts"chaftsordnung 

Besöndere Zielsetzung 

§ 14 Der Milchwirtschaftsfonds - in den folgenden Bestimmungen 

dieses Unterabschnittes als "Ponds" bezeichnet - hat der 

allgemeinen Zielsetzung (§ 11) zu entsprechen und 

a) die fUr die Versorgung der Bevölkerung mit Milch und Erzeug­

nissen aus Milch notwendige Produktion unter Beachtung 

saisonaler Unterschiede in Produkti0n und Absatz, 

b) einen möglichst einheitlichen Erzeuger- und Verbraucher-

'. preis für Milch und Erzeugnisse aus Milch zu sichern, 
r-' 

c) zur Erreichung einer möglichst wirtschaftlichen A11lieferung, 

Bearbeitung, Verarbei tung und Verteilung von l-1ilch und von 

Erzeugnissen aus Milch beizutragen, 

d) für die Erzielung· der aus volkswirtschaftlichen Gründen gebo­

tenen Gleichmäßigkeit in der Belieferung der Märkte mit Milch 

und Erzeugnissen aus Milch sowie 

c) fUr die Bereitstellung von Milch und Erzeugnissen aus Milch 

in entsprechender Sortenvielfalt und einwandfreier 
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. ' , 

guter Bescbaffenheit ~u sO::::'GCI?-, und 
" ' 

, " 
'.rY"l1aßnahmen 'zu ergreifen,' <;li'e. '~i'3' ErnährunG der' 'Be­

vötkerung 'auch in K:r;iserif'äl;tcn:, ge"'läl1~leist0n • 
.... ' '\. 

.: . .. .. 
. -, ..... ", .. 

" ' 

, ' ........ .. . ~.-- .' 

u : ' ' • , .. ' ,,' Begriffsbestimmu:ngen ., . .. ... . . . .. " 

" 

§ 15 (1) 1'1ilch im Sinne dieses Unterabscbnittes sind fo~gende 

,\laren: 
,~ 

, ........ ~..... • .. !' ", 

'Zolltarifnummer " .. , . "~"-"larenbczeic~Ung 
.' ..... . 

. .. ....... '. .... ... . 

ex 04.01 Kuhmilch und Rahm von Kuhmilch, frisch, 

" .: .' weder ,e,inl?e~ickt noch ge zuckert. ' . 

(2) Erzeugnisse"au~:Üilch im Sinne d:lßses Unterabschnittes . , 
;."" ... ~ ....~ oe 

sind *'olgende "laren: 
.. ' ... .. ... " 

Zolltari.fnummer Warenbe~~~chnung 

ex 04.02 

" 
ex '04.03' 

ex 'ö1L"04-

ex 18.06 

cx 21.07 

'. 

. 
Kuhmil.ch und Rahm von Kuhmilch 1 haltbar 

.. gemacht·~'. eingedickt oder' gezuckert 
"., " ... : ~ . , , 

Butter, aus Kuhmilch hergestellt . .. .. . ..... ," .. " '. ..' . 
.. " .. 

Käse und Topfen, aus Kuhmilch herge-. 
stellt 

" .. .. ; 

Kakaohaltise Nahrungsmittelzubereitun~en au~ der 
Grundlage von l·jilch oder Topfen, aussenomf!len 
Schokolade 
Nabrungsmi ttelzuberei tungen, . ander\'lei tig 

weder genannt noch inbegriffen, au~ der 

Gru~dlase von Milch oder Topfen, ausßenommen 
Spc1seeis sowie Extrakte, mit anderen Stoffen 
versetzt, zur Herst·~llunO" von Nahrungs- und 
Genußmitteln 0 

: 
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," 

( ! 
f 

ex 22.02 

cx 35.01 A 

- 16-

1'fichtZll}~oholischc GetrGll:c auf dcr Grt:.nc..­

laBe von Bilch 

Kascin 

(3) Die BestiI2:-nun[;cn c.er §§ 32 bis 35 o.ieses Ab­

scrillittes Gelten auch für folGende \·/c.ren: 

Zolltarifnu.::II:ler \larenbezeicnnullG 

cx 04.01 

cx ()4..02 
." 

ox 04.04 
." 

Schaf:1ilcb und Rah.r;;."von Schai'IJilch, 
frisch, weder eingedickt noch ge­
zuckert 

Scbafnilcb und Rab3 von ScbafDilch, 
• 

haI tbar geE!acbt, einsedic1..-t oder ge-
zuckert .. ," 

"- . . 
Käse und Topfen, ausSchaSnilch.her-
'gestellt 

(4) Füx die Einreihung einer "Tare in eine der in den 

Abs. 1 bis 3 .anseführten Zolltarifn~ern gelten die 

Bestim0uugen des Zolltari~3esetzes 1958, BGBl.N~.74, 
in der je .... reils geltenden Fassung. 

". 
. ...~ ... 

. . 
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(5) I-jilch bc.:!.!"'bci t .. t!lGS- tmd Hilchv~r<lrbci t"1111Gsbc:trie bc lEl 

Sin~e dieses Ur:.tc:rabsCllnittes (Fond.sbctricbe) sind 
. ..'"' .. 

.n) Botriebe ,: dc~!cn der Fo~ds c~n_' EinzuGs-' oder ein Vcrsor-

(:,lmgsGebie~~ o9..er_bcid_~ Gebiete zu[;e\-1ics~n hat, \.Uld 

b) Betriebe, die der Fonds ausdrück·lich 'als solche arler!:aunt 

." . .. .. .. ' . 
". • •• ·11'" • _ •• - ••• 

hat .. 

~. . CE?) Ei:r~·,.ißsgepiete si!1d geogra:phisch. begrenzte GGbiete') aus 

dellen best':LIill:i.te Fondsbetriebe oder deren, viirtschaftliche 
'. . 

ZusCl1illllenscnliisse die vor: den Erzeugern zur Abgabe gelange!J.G.e 

~::':. - l1ilch ~der die Erzeu~isse aus l!il,ch zu bezie~en berechtigt ( 

uno. - sOi-Teit diese Hare;J. den vom Fonds gemäß § 28 Abs .. 1 , -
•• 0 •• i'estgesetztsll Bestimmungen ,ü?er die Bescha.ff~n...~eit von 

tUld Erzeugnissen aus I'lilch entsprechen - zu ."ibernehmen 

:Nilch' 

. -. ... 
'verpflichtet sind. 

- " 

(7) ~ersorb~gsgebiete - ". sind in der Regel geographisch 

. begrenzte Gebiete,. die mit Milch und bestiI!lI!lt"en Erzeugnissen 

aUf:' lIilch zu beliefern bestirI!14te Fondsbetriebe oder deren 
• 

rli:r'~schaftliche Z~sammenschlüsse berechtigt un~ ~er-' , . . 
"I)f'lic.~tet sind .. 

" '\ . . ... - . . . . .. : .... . 
• + .. r .1: • __ l .. . . 

, fTeisausgleichsbeiträg~ 
.. . --: .. ... 
§ 16 (1) Zur Erzielung eines möglichst einhei tii'cl:ien Erzeuger-

'prci~es und zum Ausgleich von Pr~isun,te:rschieden; die sich 

~urch die Ve:!:'1·rert1:IDg der Milch '~ls FrischU!il~h oder durch 

ihre Ven'/e~t~g nach einer :Be~i?ei'tun~ oder Verarbeitung ... . . 

erSsben, sind Preisausgl~ichsbeiträge zu entrichten 

(2) Die Verpflichtung zur EntrichtlL"'1.g ,von Preisaüsgleichs­
beiträgen tri.fft 

. 
. a) Pondsbetriebe und Milchgroßhandelsbet::cie"ce für die VO"i! 

·'Erzeugcrn und SaE!!lelstellen angelieferten' Mil~hrnenßen 

'"cis zur Höhe eies je~'Jeiligen ?reises der ~geliefert~n 
Fc~tcinhcite:!. 

" 

. .. 

. . 
. .." '., 

", 

(' .... , 
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" 
b), }'ollcl[Ju:; tri<:: bo, thlcLlGi'oflllillldclr.bctric b c ~ 1'1il chcc nQS scn-

~ . . 

fJchaftcn, nilchsar~ünolstcllcn UJ,-::.d Inlcllorzcuc;cr .f.üi .vcr-
äuBcrtc" j'lilch bis zu einem. IIöct.stbetrag ,von 50 ,v .. Ho .des 

. . -. -.. _.' . - -" ." '" ~ 

: ErzeuGcrpreises . je kg 11ilch .berechnet ':lIltGr ... ~~t(;ru.ri.de-
lcgunß der· höchsten Qu<QitätsstUre '~d eines Fettg~lHu tes 

.. .." .... L -.-. ,;. _.. ~ ".. '... ... .., . 

. ';, .yvon 3',8 %, und .: >. _~ ........ .,:-:'~., .. :. ,':.-: -,~.:. :,,,!j:.;.~'::";:":" ~, ... ~:',:;'::.: 
. c)·.·.Fondsbetriebe für' veräußerte EI'zeugni~ $~ aus tlilch bis 

.. -: .. ...." .. -,_.... .. '\.~. '",~ 

, " .zu einem' rröchstbetrug von S 20, - . je kg. - . :' ;'~ . r. -:". ;. " 
.. .. .. . . .::. ........ .. .. - .... -:. .~" : .. - ...... -.... _ .... -

(:3) Pr·~isausßle;i..~~sboi träge, 'sind ~~Ch t ~,i- ent.ri'ch ten': ::' 
.- : .:. .. ..... "'. . ". ! ... .:.. .. .. ',:."" ... ..... .:' -,.... .. .... '\ ........ :,..: .............. - .... ; r-- .. ':':!' .. . 

... a) für Uilchlieferi.i.n:·gen von 'einem -Fondsbetrieb oder einem 

.~ :;:" .. jÜl~hgroßhandelsb~trieb ~' e~~~ ':~;;d~'re'~" Bc~~-i'eb: dieser-

"r _ Art, ~it. A~snahm.e· der J1iicj~lief'~ru.p.g~'n::,'~.n":D~uermiich-
'.',; ~-i.?:i'ke,:·~ '.~., '., .: ':1_' - . ,.f':.·, ,,"" ... "l:' ,-,~ ..':',' i .,-.~. :~':.~: ...•. 

, : .. b) 'für Nilch, die für Produzenten ;;l~~ic;; V~'~~le~d:u~g im 
":.:. " e'ig~nen Haushalt oder im 'eigenen .lund\;lirtschaftlichen 

" .. ~, net~ieb oder '.für' n~ch Abs .. 2 Beit~~gspflichtige 'im 

. '\le~'klohnveri"abren' yerarbei tet Hi;d ~ -~~d ", 

. '-:~ c) für Milch,' die' vom,' Produzenten ~ittel1?aJ;"'M Ver­

.' ,::-' '.' '. "'braucher' abgegeben "lird, ,-lern die Ei.nhe1?~1J?g der:­

.:,~."; :\",Prcd'sausglei'chsbei träge fü:& (fez;,· B~t-;o.f.fenen· ·eine . 
.... 1< "~,Uribill~ige' rt.ä~t~ bedeuten würde.": "-. . . . . '..: ... 
. . :-... .:: ... ::;!~.:'.~.< .. :" . ... ... . . .:..." .. : ':,. ::.''!.:: .•. ;. .... { •. ~_: . ~.". (~~; ..... -

,Eestsetzung von Preis'ausp;leicbsbei trägen 

,.r .. '.:' ~r.:.'~'. 
• •• • j: • 

,j c ~ ...... : ••• " •• :-:, ..... 
.. ". 

§ 17 .~1) .Der, Fonds hat h'~i~~usgleich3peitr:äg'~ ullt~r Bedacht-

nanme : auf 'dieBesti~~gen d~s .§ 95 iMerilalb der in ~ 16' 

Äbs'~ . 2 ~enannten Höcbstbeträße nach Maßgabe der Bestil!l.ID.un-

, . 

gen der Abs. 2 bis.5 ·:festzusetze·~ .. ' , . :~\:'.' .. :.!.:/ .:'~ .. ". 
nach 

. ... . . .. -•... '. .•. • • . . r;· 

(2) _ ?a~ .Ausmaß uer Preisri.;:;:~igi~iclfsbo'it;:räge: richt~t 'siCh 

der Ärt der VerHcndun€; und' ·V~;;,'~e:rtu.!lg der l'lilcb und. der Er-
zeugnissG aus Bilch unter Berücksi.c.btigu.Ilc; der Preise, die ........ , .. :-- .. 

den Liefe:raoten gezahlt werden ;'ti'ei.: Verkau:fscrlöse und de·r. , . , . 
mit der Bearbei tu..'1g, Yerarbei 1.."UD.g und Vortc.ilU?ß verbundc-~ " 

, " 

neo Kosten. . . ' ;",' ':: .... ' ." "'~ ... ,",:' :::;.: 
:,~ ":,',\.', ,':' '~".'_:.i.'" ~ '!': .. ,'~,.' . '" ' . " , .. 

'. 

,,' • \7'.r· •. '~ t ."' ._ 0 •• ".--:. ~."." _ •• ,! .. :-:, ... ' 

. . • .. t' 
.. " " .. t: r iI .... ' .. '. , 

, , ." " 

~" . , . , . 
... fI'. ".: '. : • 
" . 

. ... :.... ... ..:'" 
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". 

: (;,) l38i der Ee::.'cclm.Uilß deI' Preis&usGlcic r~sbci träGe' ist. 

" ... das Ausmaß dor Lioforunßen ·vo!'!. Rc.hm od.e!- Er:::,cuGTd.ssen 

:..uus Milch 'vom Erzeuger a"n F'on~sbetriehe in der Regel 

nach I·iilchkilograI!'..!!l. z,u bes tir::!.::C:l. Da l'ei sind ·für das 

Kilor;ramm Rahm oder für das r~logrit~ eiries Erzeuß-·" 

nisscs aus Hilch so viele Kilogra:nm. l"!..i..lc·h anzuneh::::c.8n, 

als Zlt' HerstellWlg d.ie·ses P.!'oa.uktcs r.ac~ einer!! vom FOIlds 

unter Berücksichtigun5 der Prod'..Lict;io~sbedinGu..~ben fest-
... ... .. . .. .. . .. 

zusetzenden Umrechn~lgsve.!'~äl tllis benö.tigt \·!erderi .. Das. 
. . - ".' . 

. " ,Umrechnungsverbäl tnis kc.nn auch in Fetteir~.hei ten oder 
.. -. . .' 

l'lilcbli tern nusged:cückt 'derde!l. Für die Festsetzung der 

Umrechnungsverhältnisse gilt § 95. '." .. 

·(4) Prei~ausgleichsbeiträge ~ür ~lilcherzeuger können, 

. vle.nn es ,:zur Vermeidung eines nicbt vertretbaren Vervlal­

tungsaufHandes . ~.I.Ü G'.'Iendig ist,. nach deI:l Stand des gebal­

tenen ~1ilcbviehs .oder dem. Um.f~g der ~rzeugten' oder der un­

mittelbar an Ve~braucbe~ abgegeben~n J:1.ilcb piuschaliert 

\'Ierden~ _.: ; " 
o ' • 

( 

. . a) Von Betr~eqe~, ,denen e~n Einzugs- oder.ein Versor~gs-
gebiet .. (§. 45';'" Abs. 5 '~d 6) nicht zugevri .. esen \ .. rurde, ( 

, . 

00 und 

b) 
... ... • ... :-":' .. r. • • 

für. Liefe:r;-ungen yön I°!ilch od~r .. Erzeugnissen ,B:us ° 
~lcb außerbalb e{ner. ge~~ § 26 Abs. 1 litc vor­
g~sc1iriebeD.en Lie.fer~~~ge. '. 

". 0- , 

~uscbüsse 
.. 

" 

. , . . 
.' 

§ 18 (1) Der Fonds hat Prei~ausgleichsbeiträße nach ~aßgabe der 
Abs~tze 2 b;c:. 5 ° 

u ~ lU der Weise zu vervendcn,~aß 

a) VcrarbcitUTIß!3zuscbi.isse .für Hilcb, die als Rt:!ho' oder nach 

Vcrarbcib.m[; zu ErzeuGnissen au's tlilcb VCl'\'lcrtct uird, und 

" 
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b) Preisausgleichszuschüsse für Milch, die als Frischmilch 

abgegeben wird, 

gewährt werden. 

(2) Zuschüsse nach Abs.l 

a) , ... erden' in dem Ai.'.smaß t;e:,-:2'rt., das Z\.U' Err eichu.::l.S ei:ees 

tlöglichst ·cinbeitlicpetJ. J. .. "J.sZ?J.::.lu.ngs:?reises an die: !'li~c?­

lief'erant~n \1D.bedi·~"~c·· E::!:·~ora.erlich ist; 'hiebei ist a~~ 
. die Qualität c.er Prodl.ik:"e so\·:ie' daraui' Bedacht zu nehr!en, 

GaB die E~ra~flib~~g der, tatsächlichen'Kosten'd~r near­
,bei 'tung 2 Ve;~=!-~";)ei tung :u.::d. V~rteilUI!S VOrl YLil~b und., ;Er':' 
ze~gn...i.ssen aus :Hilch .. ~c.ie·, Koste~ von .Eetri~1Jen~: die" ~acb 
Größe, _p-usstattung und :Ba't·~iebsorga.nisation als w:=i.rt~ 
schaftlich anzusehen sind, gefördert wird, wobei die Absatz­
entwicklung im zugewiesenen Versorgungsgebiet Berücksichtigung 
beim Ausmaß der Zuschüsse zu finden hat; 

b) können zur Erreichung der Ziele des § 14 den im § 24 Abs.l be­
zeichneten Betrieben für eine bestimmte Art der Verwendung oder 
Verwertung der Milch in Gruppen oder einzeln, einmalig oder für 
einen bestimmten Zeitraum gewährt werden, wobei die Anerkennung 
von Abschreibungen pauschal erfolgen kann; 

0) dürren nur Betrieben ge,·:äbr·t ,:i(n~deü/ '<li'e' a;"ändig' ~olk~r~i~'­
mäßig behandelte lli).ch i..Eld ,Erzeugnisse aus l'lilch von -ein-

.".. ." .. t.:.. '. . 

··\'ul. ... ~dfreicr guter Besch2.ffenheit i::l Verkehr setzen. Aus-

. "ilahmen können vo~. Fon:d.s 'pell:Liligt "lcrden; dies gilt in.s­

·besondere für den Failt.·.daß dtri:-ch Gcbr'echen a.."l 11D.scbinen 
.. ' und Geräten oder ande~~ "yom'"~Be'a'rbei tungs':' und Verarbe'i-

tungsbctrieb nicht z~ ve~t~et~~de U~stände die ErzeuguLß 

. 'von \'!aren" ein"Jandi'~.~ie.r "-Q:-1ali tä,t vOTÜ.ber geher-cl 'bcbinJ.ert 

.'. ":~ird, sofern die Behind€I'tL"1gen'dem Fonds unverzüglich be­

" . karintset?;cben und zugleich alie V orkebr\ngen 'getrof.fen 

.•.. 
\rurdeu, \l:!l c.icse Bebind.f;!:!:'unge~' zu "beheben • 

(3) Sofern. die !?~:~~'saUSGleich~~~it:räb~ (5 17) für die Ge­

"lährlli'1G von Vcra~~bci tU!lGs- und Preisausgleichs7.uschUs3cn 

n~ch Abs •. 1 nicht ausreic!1sn, hat der Eundcs!:iri..nis"-:cr fü.r 

Fil1.:u1zcU einen Zu~chu.ß in der Höhe des Fchlbetr\lses zu 
lci~tcn .... . 
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(L}). Der F onds l~ann. Fo~"q.~be~vri(; bc \.: die V C'!'~ch:;:-iften dieses 

Ab.schl:!.i tt-:;s odeJ.; Vorschriften) die 3u.f' G.:-unä. Ci!1Cr Bc­

sti:!1.I:lunr; dieses PJ)schnittcs erlasse!:< '·:p:Lder. si~c., ~u\\'idcr­

baü0.clIl t solange von der Gm\'ähr~G von Z'.lscnüss~n aus­

s.::;blieBen, als die e~tßegensteb0nden Hinderrüsse von d~m 

in Betl'a~ht kommend.en BetrieD nicht bC3ci tist sind.· . 

(5) Der ° Fonds' hat ~lt~r:nedacbtnahme auf die Best;I1~~5en 
des § 95 e:u.f· Gr~ci e.er 'Abs ~ },2 und 4 die _ pedi:;[;Ungen !läher 

o • 

zu regein, unte:!:' denen Zuscbüsse. ge~äß Abs.·1 ge,·:ährt "1erden. 
. . . 

(6) SOHeit die. !'littel des Fonds dies' zulassen', kö:nnen die 

Preis~'C.sgleichsbei träge zur l!erblLTlg fiir erhöhten Verbrauch 

von :M.ii~h und ~rzeugnis5en aus I'-litcb (Scbulmilcnaktionen, 

HphlfabrtsDilch und agl·.) so,'.'ie für sonstige absatz.f'ördern-

de und allenfalls 

-:rü.r produktionss~cbernde l1aßnahmen in der 1'1i..lch .... iirt-

. '". schaft ver;"lendet ~lerden. ""lerden auf Grund dieser BestimnUll-. . . 

. ' . gen Zuschüsse an Fondsbetriebe ge.H~t, ·.so gelten die Be-
stimmungen a(;r Ab~. 2, 4' Und 5 sL"Wgemäß. - ' .. ' 

~. . .:. . 

Verbesse~~R der Eetricbsstruktur 
, q • • 

.. 
... - .... 

. 0" 

, 
I. 

§ 19 (1) Zur Erreich~g·~i~~~ Verbesserung der.BetriebsstrUL~- ( 

.•.... 

. -.. 
tur 'hat der Fonds bei. der Ge\'läb:rung von Yerarbei tungs- und 

"Preisausgleic~sz~scbüsse~' die Zus~!ne~lE':5UIlg von Betri'eben 

. dadurch zu fördern, 'daß er di~ Absetz"\.lr-ge:... für .A.bn'..ltzULJG der 

.-. -hiei'ür not\·rendigeri Investitionen bei. einem' Koste:nvergleich 

.. oder einer Kostenermi~tlunß in einem höheren. als dem in 

9 ''18 Abs.;2 vorgesehenen Ausraaß berücksicht.igt. J?ie "Be­

stiflIilUll5en des er3te~ Sa.tzcs ~ür.ren nur angc\'lcndet , .. rerden, 

. "lcn.::1 d.er Fonds' vor Vornahme der 'Invcsti tionen au.:C Antrag 

durch Besc11cid festgestellt hat, da~ durch die Investi­

tionen eine Verbesserung der Betricb3stru}~tU!:' zu er .... artcn 

. . . '. . . ....... 

~. 
C! 

• 0 . " 

• a • ~.. • •• 
~. ..I' • 

• 
. .. -
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••• # ~ ••• 

c 

(2) lIei tür kDJ!ll dü):' :FondD zur Errcich\L"lß' eil'~cr Vcrbess(:l.~un{j 

der BctriebsstruJctur die Zusat.1I1!cnlc{;lL."1[; .v~n ' . - . 
---:--.. Fond.sbetri~bc!~ dadurch fördern, daß e:r bei der 

B~sti r 1IT'ung des Ausl1!a~es d~r Zuschüss'c nach' § 18' Abs ~ 1 die 

.im Zci'itPUlL1{:t der ·ZusD.iuJ~nle~g vorhandenen Restbuch,'rertc 

oller übcrno~enell Betriebe beim übernchoenden Betrieb bc-

xücksicbtit;t. • .. :., 

. 
Transpor-tY.:ostenausf!l-Bichsbeiträp-:e·und -zusc'P.üsse 

.' 
. , 

§ 20 (1) Zum ,Ausgleich der Transportkost.en, die durch Lieferung;e::--
• • .. ." I 

von. J:lilch und .Erzeu~issen a~s 1'1ilcll zu de:n. Fondsbetriebe!l 

sow;ie, du;rch Lieferunge'n dieser "laren' vöi,·{ d'il,Se!l' Betrieben 
- - .. •. ..... '" &0 e" .. • 

qr).:-<p.e -Ver1?rauchero,rte entstehen, . i'st "von den Fondsbetriebe!1. 

ein T:rans1?ortausgl~ichsbei trag v6ri. höch~tens '10 -V .'Ii. des 

Erzcug~;preises l"ür·' das KilOGramm der angelieferten. Milch, 

:;"lJi!recl;ne't Üllter Zugruude1:egung der h~chsten ~ali tä~s'stuf'e 
und 'eines Fettgehaltes von 3,8 ~~';>o~er der·.B.?gelieferten' 

Erzeugnisse aus Milch zu entrichten.· Der Lic.fcrung d~rch 
•• '.:·~.den ~r~euger. i'st die Liefer1Jllg ab ~~er s~~i~telle, eir::er 

0" '~~chgenossenschaft' od.er' e'in~r s~nstigen' Ubei-nahmsstelle 
- .. gleich~~~lte~. . •. :.... ~.. " ': 

.. - . . ... -
(2) Für die Art .der Festsetzung und. das Ausmaß der Trans--. . .. 

... I>.~r~~:usgleichsbeiträge innerhalb des im Abs. 1 genanni:m. 
. ,Höcb'sta~'smaßes gerten --die -:Bestimmungen eIes § 17 sinngemäß. 

.... .... • 110" • " •• 

'.~.~ . ~~) 'Der 'Fonds 'hat die Tr~sportaU:s:~lei~~hE:be:ttrage 'für Tra!ls..,. 

.• '~ .... portkos~cnzuschüsse·. zu ver\-:cnde'n:'. ':Der ir!!li'ttitL~g solcber 

- ,.,:' ..... Zuschüsse sind die t~tsächlichen ~der di"e na~h G-esichts-. ' 

.-

. . 
p~,en. der ~!irtscha.ftlichkei t ermittelten Transyortkosten . . 
ZUBT~dezulegen. Die Besti~ungcn des ß 18 Abs. 2 bis 4 
finden sinnge::näß An\-tendung. . .. 

(11-) Fü;r den Bez.ug oder die IJicfcrlulg von i1ilch ~-.1.d ErzeuG­

ni3S<:!l,CllS Nilch) die c~tbeier! den" Bc~ti~u..'1se~ der §S 2 l t- tl.r.c. 
26 erfolGen, dürfen T:!:'ansport~:osteniJ·schi.is~c nicht ßc\,:ährt 
Herden .. . " . 

• 
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. ,,,. 
~ .. ',' (5) It6nnen 'lTiJn.5J?ortl,::oütenzuEchü::;~c· aus üen Trru1f;port"": 

.. • 1 '",. 00-'; • • ...... o' . ~....: . . .• :. :. • 

. " kOGt0no.usglcicbsbc:i.trär;en nicht, Gedeckt 'Hcrden, GO hat 
•.. : .. " .. '" '.. . . '. . -". .' .. '" .! : . J'. .:: :,.. .:' ".- " 

. 'der Bundesminister für Finanzen ,eincn 7.:ltscbuß in der ' . 
.. : .. ...;., :. ....: .' . :.'".. '.~. -,::, " . : ' .. ! ~ ~... ... .:4 .. ' ~. . - ': ..... ~ : .. :: : .' 

'" nöhe des Fchlbetrages zu leisten. ,~,'. '. 
a:." ".... ~ .. ' '. oe ... ' ......... : ........ \0- .',: .',.: ':. ~:'~::'_:.'l~:,.:":~i."'~.~":";.::':i.:·:::-~~.-: 

" 

.',: ..... (6) Die Transportausgleichsbei träge silfd ,g~,~ondcrt ,!~n. . . 
. '. . .. ... .. .. 

. ' .. den Prcisausgleichsbe:l trügen zu verre.c!lnen. und., zu. yer- .' . 
'. , 

}'lal t cu.. . '. • .. :-:;:,,~.: ~'i ,: :. L:':~: i:-·.! i . 
. l'2!, • . . . . ~ 

...... . 
...... : ::"~ ..... -.. ,-: -.. .. .: •. - .~~ ......... .:: ... : .:(".~"" ,.", •. . r·"}, :.~ .. :. ~.~ ..... : :' r:' ; .. ' ...... . 

§ 21' (1) ,Der Bvnclcstlinister' für Land- und, Forstwirtcbuft' . 
.. . .... 

. :. kann irit Verordnung 'die Entricb't-i.tng "eines: ~e.i.trabe~ . 
. ', :: . anordnen, sm·mi t· ei~e, solche I1aßnahmezur Sicberu:rig der 

'... oo. . .' .. oo.., '. .. . .... :oo. .. .. . . . f... .": 

, , .'Milchleist-ungsk.ontrollc in den Ländern not..,,·rendig ist. , 

. ~":",,: (2) Den Be~ ~~a~' g~I!läß .'Äbs. '1 hä~e'n 'z~ "~nt;~-~ht~~ .... ~~ .. 
".... . 

:' .. ~, :.' a) 'Fo~dsbetrieb~ :~d ~lchgr'ößhan'd6l6betri'ebe' fÜJ." die von 

. .' '~.:, '·.&zeugern und SaIn.meistellen ~rig~'liefer'ten tIengen an 
'. ;. 'Vollmilch und' Ra~ und' '., ," , ... , ;.; .. :., ':.:'.: -:: ..... .. 

. ~ .. 
...... .- ,. , ........... '.-1O 

. '. : b ):..~ 01'lei t .~ c~t 
trägen'gemäß 

.. ......... . . .. ~ '. oo· - '. ..-"'_ .... - .•.•. 1O'.. # • 

di~ Entri~htung v~;;"·h~isäü.s'gie:tchsbei ... 
§ '16 Ab's~ '3~:lit.~ unt~rbi~'ibt'~~' ~lch- -, 

...... ,~rzeuger für die unmit:telbar an Verbraucher apgege-
. . · benen 'l'Iengon . an Vollmilch und Rahm.' . , .. ' " , ': ._. :",' 

." .. • .. • '·oo ~ '.·oo t .... - .... ::... ...;, :. ~ '. tOO.. . ' .. ~ .... : .:."'1O '. ~ .... : :::' ... '; •• .: ~oo ... : ..... ~oo:!: ; 

~ . .: .. (3)· De:r.' Beit;ag g~mäß··Abs. 1 ist' an den 'Fonds zu 'cnt-' 

, ,.' ,richton: 'Seine .. Höhe· beträgt für Vollm.:i.lch 1, l' "V" H.~. des 

~ , 

, 

> je\'leiligen' Erz~~e;er;~eis~s ffu. ci~s' KilogTämm l'lilCh.,. be- '. 

,~, .' .~c.c~et"Unter·· i~Srun.d,e·legU~:b "·q.~:r höc'hstc~ Qua'l~ tEi.tsstufe 
". ' .. \ma eines Fettgehaltes von' 3~8' %~. Der rechnerisch ernuttel-. . .,. .... .... .. 
. tc Betrag ist auf Zehntel Groschen ,au.f- oderaoZUTUlide::1. ' 

.' Für Rahm gelten die BestimmunbE:n des § 17 ·Ab::;. '3 'si'nnge-
"ilüß. ' .. 

. . . 
(~) .Did c;cmäß Abs.2 lit~~a neit~~~spfiicht'i~~eri'können"den 
Bc~ ~:rug nuf dlc Erzeuger der in ,13~trncht' koIiunend':!l l'Ienc;cIi 

E'n lli.lch und Rnlm übcr~:j:"'~~·Z(;D._~ . "" .. _:._. __ ~~_' __ ._. . ___ _ 

(5) Die den Kilcherzeugern gemäß Abs.4 und § 55 Abs.2 angelaste­
ten Beitrtlge sind als durchlaufende Posten im Sinne des 
So ~ Ab~~.3 (1es Fms;ttzntet:err:csetzes 1972 anzusehen. 
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(6) Der Fonds hat den Landes-Landwirtschaftskammern allmonat­

lich Zuschüsse in der Höhe der ihm gemäß Abs.3 zufließenden 
Beiträge auszuzahlen. Das Verhältnis der Auf teilung dieser 

Zuschüsse auf die Landes-Landwirtschaftskammern ist vom Bun­
desminister für Land- und Forstwirtschaft unter BedachtnahQe 
auf die Notwendigkeiten der planmäßigen Förderung der ~ilch­
leistungskontrolle, insbesondere unter Berücksichtigung der 
Zahl der kontrollierten Kühe, durch Verordnung festzusetzen. 
Die Landes-Landwirtschaftskammern dürfen die Zuschüsse nur 
für Zwecke der Milchleistungskontrolle verwenden. Über die 
Verteilung hat der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft alljährlich dem Hauptausschuß des Nationalrates zu 
berichten. 

Leistungen an den Fonds 

§ 22 (1) Fondsbetriebe sowie Milchgenosienschaften und Milchsam­
melstellen haben für nachstehende Grundnahrungsmittel, die in 
Verkehr gesetzt werden und für die kein Beitrag nach § 31 zu 
entrichten war, allmonatlich an den Fonds folgende Beträge 
abzuführen: 

a) für Trinkmilch, süß oder sauer, auf einen 
bestimmten Fettgehalt eingestellt oder 
mager, sowie für Milchmischgetränke (Kakao­
milch, Schokolade~ilch, Fruchtmilch, Frucht­
joghurt und ähnliche), auf einen bestimmten 
Fettgehalt eingestellt, je Liter .•...•..•.. 50,00 Groschen, 

b) für Schlagobers je Fetteinheit .•.....•..•.. 5,50 Groschen, 
c) für Kaffeeobers und Sauerrahm 

je Fetteinheit ..•..•.•••.••••.•...•••••••.• 6,40 Groschen, 
d) für B tt u er je Kilogramm .•••••••••••••..••.• 130,00 Groschen, 

) für K d e on ensmilch je Kilogramm .•••••••••••• 80,00 Groschen, 

f) für Käse je Kilogramm ••....•••.......••••• 60,00 Groschen. 

(2) Die im Abs.l" lit.a bis f genannten Beträge sind bei der 
:ß"estirnmung von Preisen nach dem Preisgesetz, BGBl.Nr.260/l976, 
im absoluten Ausmaß in die Verbraucherpreise einzurechnen. Bei 
der Freisbildung für Waren, für die Freise nach den Bestim­
mungen des Preisgesetzes nicht bestimmt sind, gilt dies sinn­
gemäß. 

(3) Der Fonds hat allmonatlich Geldmittel in Höhe der ihm 
eem~ß Abs.l zufließenden Betrf~e an den Bund abzuführen oder 
mit dem nund n~ch dessen Anweisungen zu verrechnen. Diese 
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Geldrni ttel sind für r·bßn ahIJ1C;ll z.ur }'örd crunß cle s Inlrli"'lcbab­

satzes von Erzcue;nisscn der österreichischen l'-1ilchHi:rtschu.ft 

z,u vcr\"lenden. Hiczu gehören jedenfal.ls Verbilligunc;smaßnahmen 

für Butter, K2ise i..1nd J1a.c;eroilchpul ver, Verbilligungsaktionen 

für Schulen, Anstalten, Bundesheer uoa. so\vie scmstiße liaßLah!..'lcn 

zm" I~ördeJ:'ung der inländischen Ver\'lend1.:mß von liilch und Hilch­

erzeußnissen im Bereich der menschlichen und tierischen Er­

nährung. Soweit sie für diesen Zvleck nicht in .Anspruch ge­

nommen Hel'den, sind sie zur Aufbesserung des Erzeugerpreises 

für l1ilch zu vervwnden. 

(4) Für die Erhebung der Beiträge gemäß den §§ 21 und 55 
und der Beträge gemäß 

Abs.1 gelten die BestimmunGen der Unterabschnitte B und E über 

die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen (§§ 16 und 20) sinngemäß • 

. ,; -- -- ". 

•• , r~- .. ... . . ~i:nhehu.ngsregel1.mg .' . ~ . . . . 
.'" . ~ ..... . ... " .. 

.. , • ~ ~.l ." ... : ~~ , . 

~·.~~·.i·:.~~~~:.:~i .- .. ~ '" ., ... 

. ....... 
'" ••• p 

§ 23 (1) ])er }J'oncls darf Fondsbctri eben Preisausgl~ichsbei tr~ge 

(§ 16) und Tr8.nSportausgleichsbeiträge .(§.?O·i-D3~ 1) jeHe::.ls 

. nur fUr den Zeitraum vorschreiben, . ffu:.. ~en· er ge~~ ... ~ .. 18 : ... 

-- ADD~ 5· und § 20- Abs .. 2 nähere Reg·elungen über die. ;ß-~~äll;r~lg-..' .. - ... .. . .. . ~ .. , , .. 

. von Verarbeitunbs-~ u.:c.d von Preisausgleichsz,uschüsse:o. (§·18:· 

.. ,Abßi. 1Y ~~\:;·ie vo~· Transportkoste~zuscbüssen. (§~20 .AbSif .. :·3.) : ..... 
".. ..' .• '.... . ._ .'. . .... ~ ••• .1.. . •• _ .. 

getroffen bat... ... ';". ".'~ ,.r~ "\ .. : .... ~; .• "~ c:.,:-..... : •..• : •. , •• ._ 
.... ... . ••• : ... , ... 4.... •••• _ ••••• ~ 1° ........ _,~ ........ :'1 ... : .... ' 

(2) Die Preisausgleichsbei~räge· (§: 16) 80:\'1.1.e di~ T~arisport­
ausglelcbsbei träge (§ 20. Abs.1), ·sind· m6~~tli~h: ·dem Fo~ds:··.· 
abzUrecb.n~n ~d .·~pä~es:ten~·. am" ·15. d~~ f·Ol~~~d~·;'· ·.~l~nd:~~~ 
monats an ihn einiUzahlen •. Die ir-ansporblusgleichSbeiträge 

.. .. .. •• Oll. '.. 0. r.·.·. . ...... - .. : .. 

sine!-' gesondert abzurechnen. § .. 24i ·~~AÖ- ·gi't t··-s·~nn~em~.~ e· ••. S. -. 
• • •• \ .... : • 0 <&......, a • • •• •• ~ ••• !. ...... • ~ ... ''''~, :: :.t.-'!': .. ,.!. • .... ~. .... •• ":.,. ~ .• 0 '. :"; ..... 

(3) Bei nicht recbtzeitigcr Abfuhr. de2',. gemäß §§.:16 -und ·20·· . 
z.u,. .entr~chtcnden.Ausgleichsb-eitrage 'kÖ:qn~~, s9,~eit es· im·····~ '-"; 

. E~zc.~fn..l~ keine -unbillige Härte 'bedeutet, Verzugszinsen;" ':::' . 
. v~rceschrieben werö.en,· deren Höbe· den; Diskpntsatz der Ös·ter:- '.~ 
).~cichischen Nt;ltiono.lbank um.3 v .. TI .. ub~rste·igt. Zuscbüs~.e. '.: . 

kc5nuen :;;c[;cn fälliGe Ausgleichsbei tr·ägc· a~ße·;.ec~·. ~;e~en .. ;.:-.:: 

-.~~ . llcl"'den ·fhlliC8 . ZU:J~büGSC des Fonds dem Berechtic;t~n ohne.. . .. , 

dessen ·Vc!'G~hu1den nicht rcchtzeitJ.~ be~nb.it ~dc"=, v~;rech-~·~-.~. 
l1ct~. r.o .können .:vcrzußGninGe~ :Ln der im c~·~t·;n· S~ltz gen.nnnt~·;·: 
)1(jbe ßC\:läh·rt \':·~'den. 
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" 
".i" ?'11r;(~]i1JI~F~i,:;ihrn''lf: . ·0- , " •.. 

,.. '.'r- ~ " i:-.1!-.:',:',: .' ,~~ ~:..: ------"------- . -. __ . : . 1 ;-;"' .) .. ' -J'r~' •..•. - (_~ •. ~,._,_':; •• , ........ :.~.' :',t.< .. ~ .... ,_:_f"~", ".'. . . _'. ~.;. ":, ... _ .. ., ... ..... " ". .. "., .... , - . ". ....... ,--,' .... _ - .. _... - _~ o. .,..... _ _ __ .... _ '" _ 

§ "24 '.:( ~')',' V Gr~Tl~6'i ~~~JlCS~ -:Urid Pl~(;·i ~dtlü;}gicichsiÜs cbtf CSG 8oVlie' Trans-­

porti~ö~t~ll';~.schÜ.sSC 'si·nd Dur Betrieben ZU'·gcHähren;·· die .1'1ilch 

;'.oder ErzeuGnisse [1.UfJ l1ilcl~ aus Eiilzugsßcbicten'·(~ 1'5'Abs.5) 

beziebe~ oder" in Versorgu:o.ßsß·eb{-ctc (§ 15 Abs.6)· lie.fe:en.:" 

Der· Fonds krull· hi~von :Au·snahme~ be""il~igoh, so.fern diBse" ". 

lliit"' den im § 14' gcnannten Zie},~~ ver.:cinbar,:sind., .::'. ' . .l':,:':,' " 

... ....... '" - ... _':.:" .:: .. .... : ': -': '. :-..... ~ -.. ," :"'.~ .. - .... - .. :. "" .. l: .... !-: .. ~. __ : .... : -
":::(2)" Illn~I'halb der EinzuGsGebiete" sind· die· ·Erze.uger'· verp.f,iichtei . . -' ... : ."'.'::; .. : ... : .. ~' . 

l1ilch u...'1d Erzeugnisse aus 1'1ilch an dic festgesetzten Fonds-

- ..... -... - _.- betriebe oder deren wirtschaftliche Zusammenschlüs.se zu 
, • • .' • '.. .', .' •• .- .. • • '. .., ~. 'I; .... • ..:. .- ,-', '.;' .:'. ...... • 

... . .. .. 

.. 

lie.fern, sofc-rn ·nicbt die 'J3estimm-Luigen 'des' §, 27' Äiüvendung 

finden •. ·, E~e Pflicht, zur Übarnahm~· V9n )~li~ch besteht nic~t,;: " 
, ' .1 

we~ d~e .~~gel~~ferte 11ilch ,zur Herstellung ,.vop. ~uaJ,.i"Gä,t:s.--:- .. 

ex:~eulP.?i~~pll-.~' d~m i'estgesetzten Be:~rieb, .nicp:t .geeignet .ist 0 

, ' 

(3) Fondsbetriebe sind veTpfii'chtet~:· iülch ·ü.na . Erzeugni ise 
nus"11ilch vön anderen Fondsbetrieben oder d{iren i-lir~tsclittft­
lichen Zusammenschlüssen züzukaUreb;' :so~.'ei t~·di:es·' i1.l:m:' Ausgle:ich 

111 ~e:r 1,1ilc!t"yer<4'btd, t-ting oder ~ur ·<?rdnung.sgemäßen Versorgung 

i~il'~s Versorgungsgcbj,ctes crforder~;ich' ist·.," '.;.'':' .. :~ , ; .. _: "A:'_ 
..' .. . ,.,; ... " 

,(4) Die ,Zu\'leisUng eines· Versorgungsgebi~tes schließt· die 
" ' . , ' , '. ."",. , 

Verpflichtung in· sicn,:"an' Kleinhandclsgeschärte 'Milch ~ in 

KleinpackU1.1gen von 2 Llterni.L.'1d därunter zu:··lief~~n, wenn'", 
reRelmäßig täglich' eine Menge'· von inindestb:lu3' 20" Li tern 

abgenor::;men ·vlird. J-.1ilch in Großpackungen und offene r·alch 
sind nur zu liefern, wenn davon regelmäßig täglich minde­
stens 20 Li'ter bezogen werden. Wird die Lieferung kleinerer 

Mengen beansprucht, so i'st der Fondsbetrieb . zur 13e'lilrerung .. . ., "'\ . 
nur verpflichtet, 'l-lenn ibln diese"vom··PondS aufgetrag·en· .... !ird • 

. Ein solchGr Auftrag :i.st zu erteilen, ''lenn die Belieferung 

zur ordnunGsGemäßen VersorgU11E; der Bevölkerung noti"e~diß 
"ist. Die: VerpflichtunG .:.:.ur LieferunG von l'lilch entfällt, i.,renn 

- dor zu J3clicfcr!~dc die b::--z·.nchCrltlbliche.!l IJiefcr- und Zahlungs~ 
kondi tionCll nicht cinhül t oder \,:e11n die Zustellung dem 
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- -
FonclsbctrOOicQ -\iir~schcSt;li eh nicht' zt~~ntbar ist. lülch ~ a"J.s-

gC:1or..:lllC!1 sterilc j'Iilch, ist nicht Zt!. liefern, \'leIDl die Absabe 

in cim-.'w1clfreier Guter BeschnSfcnheit nicht c;e'däh .. rlcistct 

ist; dies ist inso.esonclere der Fall, \-lEHm die Aufbe\"lD.hJ:'w1g 

nicht in Gecign~ten Kühleinrichtun5C:l erfolGt. Ob eine 

Zustellu...l1g vtirtschcl"tlich nicht zu:::::utbar ist oder ob die 

A.bgabe in einHandfreier guter Beschaffenhei~ ni~ht gc\-:ähr­

leistet ist, entscheidet im Streitfall der Fonds auf j\ntrag 

einer Partei. 

,Ztn-leisun; von Einzuf:s- tmci Versorr;ungsgebieteTl 
: 

§ 25 (1) 3?erOO-Fonas hat, sOvleit dies zur Erreichung der im § 14 

genannten Ziele notHendig ist, Fondsbetrieben und deren 

·uirtschaftlichen Zusa.rrunens~hlüsscnoo unter Bedachtnahme auf 

die _ ~e"st:i..inlliungen' des § ,95 Einzugs- lL.~d .Versorgungsgebiete 

zuzuue'isen; für die Abgrenzutgvon-'Einzugs- und von'Ver-' 

sorgung'sgebieten sind tlaßgebEmd 

a) die Art und Ausgestaltung der B'etriebsanlage ,~d ihre 
Leistungsfähigkeit in _qualitativer und quantitativer 

--

Beziehung, .. - oooooooo 

b) 
c) 

. :". ~ . . 
die 1'1ilchergiebigkei t des Gebietes, . -,' --.-

die verkehrsteck~ischen Verhältni8se in den ver:'­

sc~edenen Teilen .des Gebietes U1ld die Kosten ~_es 

Transportes von ililch und Erzeug.."'1issen a'1-ls I1ilch, 

d) die Lage zu gleicnartigen benach~arten Betrieben \L"'ld zu 
größerc~ Verbrauchsorten, 

c) d~e Bevölke~~gsdichte und die ö~tlichen Arbeitsverhält-
nisse und 

f) die Qualität der erzeugten Prod~e. 

.. 
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-. 28-
" 

.~. , - . ' - . .. - . ~': " ... ',: . 

~.," ': '!~';~:'':':~'::,.': ~::,:,,·:,~··;,:,~:'·h\ ': , ~', 
;(2) Die .Vbernahmnpflicht im Sinuedes § 24 Abs. 2 erstreckt, 

;, 'sich ',;u:r frisch~ noh.milch,·· frischen Rohr ahm , .' L;mdbutter odor " .' . 
. Küse~ Die Übernabmspflicht, besteht für,' Robmilch'" j'e'dc~ails ~ .' ::: 

für Rohrahm, Landb\lt~~'~.: Od~~' ~;se m,~,~'''s.ovl~it sie··vom.·.·~onds· . 
.... . ~ls Bestandteil eine~' I~i;zu:g;ge'b'~e'tsr'~g~ihng .'festgeset'zt, ist .. 

. ···.:-Eine solche ,FestsetzUll~ 'hat 'im:' Teil~":des"Einzugsgebf~tes 
: ~ . zu· .~rfolBe~, , .. ~~~: d~~~'~' 'cli"~ ":Lie'ierllil·G··'yon-":rrischer .. Rohmil~h 

:un\drt~chaftiich 'i~t', ~. "lob~i 'liill~ichtli'ch :der::.Pr~dukte, ':"fii"t' 
1~.4ie di,e Übernah!nspflicht, fest~esetzt wird;:"a:uf·:.dic· in'.'cl.icsen 
. '!'- :;. ":~ :. . '. .' . . . 

., . Gebietsteilen übliche Art der Ver\'lertung der Rohmilch .durch 

di~"'I1ii~herzcÜger Be'dacht zu, nebm~n: ist,. F~rner' h~~t' der ]'o'nd,;3 

für das ges8!!lte 'Einzu.g'sgebiet oder" für ':~eile ·.dq./:-;'ib~n die . 
~,~e~nabmspfli·cht'. für Roblnilch 'auf hari;~äsetaug'li~he. Yri.lch 
I .:... .. ~ .. .. _..... ..' ........ ," •. :.:. .':. 

. . zu beschränken;' 'so, ... eitdies· zur, Erfü=!-,lung. yon Produktions-

aufträgen (§ 26 Abs.1 lit d) er.forderlich.,~d mit"d~ri','" 
j~'ieiligen 'örtlichen .verhältnissen bei" de;" l1il~he;z'eugUng 

.. ':' ~ .~ ver,einbar ist., Als hirtkis~t;ußii.~he'-11iich·" gl.i t ROhmiich, 

die ohne' besondere Behandl~" ~~ 'Her'stelllli,g v'on Hartkäse 

. ",-. (insbesol1~re ,Emmentaler und Bergkäse) in:' ei m·lCinci.rr·e i er guter ' .. 
13eschaffenheit' gee:lß~~'t: ist . '. "~','; . ':~,<:' '~':~';":>:":':.:~-<:'" .!.:: ,- "A" 

• .. .. .. ;: •. '" , • I " ..• , ., .• ; ,',".' , • .. .•. ..... • -...... t •. I -- .~ .. : ... : ~_:1~...:::;::·.t:··· ' ... : .. '~' -.•. 

(3) 'Die Bürgerme is ter haben die für die I-lilcherzeuger ihrer 

Gemeinde in Betracht kommenden Fondsbetriebe auf ortsübliche 
Weise bekanntzugeben. Hiebei ist auf die Lieferpflicht gemäß 
§ 24 Abs.2 hinzuweisen . 

. , .. ...... .:. .. .. ." .. ...... .. ;. ..... .. ... '... .~... -... ,'. 

"(4) "Die, Einzugs- und Ver~o~~g~~e'bict~"'~ind' b~'i .Ä..nderung der 

~!~,;voraussctzungen, di~, ffu 'i~e ,Be'~t'imm~g maßgebend 'Hären, 
:-/ :.; :'lieu zu bestinunen. W~i ter hat d~r Fonds,' ~Je~h 'z,v-ischen" 

-: .. zHei oder mehr"Fondsbctri:~b~~~ ßi~~ Vcr~inbarlli1g hl!lsi~htlich 
.. ~ - ihrer Einzugs- oder ihrer' Versor~ssg-ebi~t'e' od~r von 'Teilen 

, • r. '. 

-:"'':,' derselben zustandekoL1!Jt, eine di.~ser VereinbaXunr;' ent-
-, -' .BJ!rcChC!ldc Ncubc!J~ir~UDG yor~~chL~e~. , ."::~' :": ... ~'. 

00 ... - • , • '.. • _ • __ • ... .. 

. : , .. . ., ...... . 
.: •. ' .. r.· . ..... :-

" . : ' .. -. "" .. .' , 

..- -. . .. 
.. ,;.. . 

" , . . - Oo."-- .' 

. . ~ ...... ::.,. .:-., .... " .... \ .. 
... .. .. ' o· ... :' .... : .. .. ,,0: .. , :: .' . _.0 .... 
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§ "26 ('i) Zur Errcichün'r; der in § 1/~ ßenaD.n~~e.!1 Ziele kann der Fonds 

u) i~l EirizuGsGcbiet eines ~':irtschai'tliche!l ZuscJ!Lracoschlusses 

gele,gene l;'ondscet}':'iebc a1:l\'reisen, il~.re Produkte an den 

,\rl~rtschaftlic!l~ll ZusaJ1'J:!enschluß zu liefern, 
:. - -. 

p) größere. Verol'auchsorte mehre;t'en .Fondsbetrieben (\.;irtschait-, 

lichen Zus~Ii1~nschlüssen) als gen~ins8L1es Vcrsorß\.l-flgsc;e-

-" biet zU'f,1eisen 1 

" " " .. 
. ~) Fondsbetrieb8n oder uirtschaftlichen Zus2.JJBensehlüsscn yor.\ 

sol'ehen, denen ein Versorbu..l1gsg~ biet zugewi c sen \vurde, 

H6ehst- oder Hindestnengen von mIch oder bestiIDl:lten 

"; ':Erzeugllisscn· aus l"l..ilch vorschreiben', die sie zur 'fcr-

- . sorglmg größerer V~rbrauchsorte ihres Versorglmgsgebietes 

zu liefern haben: 

d)' l!'Qndsbetrieben oder l'lir-tschaftlichen Zu:sa.w.menschlüssen 
.. . .. ~. . .'. . 

" . 
von solchen den Zukam von I'!ilch \llld. Erzeugnissen... aus ... 

Yülch auftraße~, ..... 

e)Fondsbetrieben oder wirtschaftlichen Zus~enschlüssen von 

solchen vorschreiben, in "leIchen Nengen. und in' welcher 

\-leise sie: die angeli~erte und zuge'l'liesene Milch und' die I 

; " ~rzeugni sse aus '1!ileh zu bearbeiten ,. zu verar-bei ten, zu \,. 

v~rteilen oder sonst zu v~;~;~nden oder zu Ver\'lerten haben, 

f) für die Einzugs- und Versorgungsgebiete die·Lief~rUngs­
tmd Zahlung.sbedingungell für ~lileh und EFzeu5~isse aus 

l1ilch festse-tzc;n; sov.'ei t nicht Gege~t8ilise.s 'iereinbar'!; 

\-!orden ,ist) sind e.ie Lieferungs- tLT1d ZahlW1Gs~edir:gunb~!l 

Il~hal t der davon betroffe.n.~n, zvTischen . de~ l"iilchlie.fe!'a.'>1~e n 

". und den Be~bei tu.nGs,- ~ä. Verarbei tV.!}5sbetrieb gesc::los­

senen Lieff;I'''/c:::-träge _ In den Liefe~u.."1bs-" urrl Z'C'.hlungsbe­

dinGunr;en ka.n..rl der For .. c.s, i·;C:-.ll ~ein Bedürfnis nach ei.nhei t­

lichen ncur:eilu..."!G8G=.:-.... 1.."1dst',t~en ~ßeno:rJ'!lc:n l.,rc=.:-d.cn kan .. n, 

aue:l Re [':C !.-u.:lGC:1 treffen über die; F estSl: ell1J..r.G dc!' \olcrt­

bc Gtii~l.!'.lC:ldC:!l 5e!'; !:;~!:.d ~ c: i le ur;d :Si Gcr.:.sc 1"..2.[ ten der ClTlGe­

l~crc:rten f1.ilcil t:l';C, die Durc~rüh~'unc: oi~(;s Schieclsc;ut-
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achterverfahrens für Fälle, in denen bezüglich dieser 

Bestandteile oder Eigenschaften die Beschaffenheit de~ 

angelieferten Milch zwischen Milchlieferanten und Be­

arbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb ~trittig wird. 

(2) Bei den im Abs. 1 genannten Maßnahmen sind insbesondere 

die zur Verfügung stehenden Mengen an Milch oder Erzeugnissen 

aus Milch, deren Qualität und die Transportkosten ~u berück­

sichtigen. Bei Maßnahmen gemäß Abs'. 1 lit. a ist der wirt­

schaftliche Zusammenschluß verpflichtet, die' anzuliefernden 

P~odukte zu übernehmen, soweit diese Waren den vom Fonds 

gemäß § 28 Abs. 1 festgesetzten Bestimmungen übe:~ die Be­

schaffenheit von Milch und Erzeugnissen aus Milch entsprechen. 

Bei Maßnahmen gemäß Abs. 1 lit. bund c ist auf den Bedarf 

im übrigen Versorgungsgebiet Bedacht zu nehmen. 

,<,~ . ;<.: (3) Für Lieferungen von Milch u~d "'~rzeugnissen aus Milch, 

C", die, entgegen den Vorschriften dieses Unter abschnittes oder 

,'., ,den auf Grund dieses' Unterabschnittes 'erlassenen Vorschriften 

.... " .' dur~hg~fÜhrt werden, k~nn der .F~~dS Preisausgleichs- und 
, " 

.,: .. ' : ..... Transportausgleichsbeiträge bis zur dreifachen Höh~ des -in 

.. -.. 'den §§ 16 und 20 vorgesehenen Höchstausmaßes ' vorschreiben. 

Für solche Lieferungen besteht kein Anspruch auf 'Leistungen 

aus Mitteln des Fonds. 
- I. ( .... ... . ..,..: 

.:; ö '~ 

§ 27 (1) . Der Fonds hat die unmittelbare Abgabe von Milch durch 

,l~ndwi~tschaftliche Betriebe an .Verbraucher allgemein unter 

.. ~ .. '; B~dacht~~hme auf die Bestimmungen des § 95 oder im Einzel-
. -

, fall durch Bescheid zu bewilligen, wenn dies zur ordnungs-

gemäßen Versorgung ,der Bevölkerung notwendig ist oder die 

Lieferung an den zuständigen Fondsbetrieb für den land­

wirtschaftlichen Betrieb eine unbillige Härte bedeuten wUrde. 
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(2) Der' 'Fmlds kar.n fernQr W1tcr Bcdnchtna.htlc auf' die 

Besti!!l!J~nßcn, des 5' '-95~' bestim.::\tc Gruppen von- landHirt!3chait­

"lichen Betrieben oder d\.U'ch Bescheid ci::1zelne landuirt-
.. .... 

",_ '" schaftlic'he B'etrlebe beauftragcn;~ die von ihJ1er. zur 

" 'AbGabe gel~gende lli~ch' a:n', Vcrbra\lc:~~'er ib.r~r:' N~cl~b~schaft 
zu, liefern, ,\fenn dies zur orruiungsg'eraäßen Versor(j\.ult~ der 
BevölkeJ.:D:pg mit lvlilch notHcndi'~ i~t"'" _ .. ,! .. : '" ,,- , .. , 

- ••• :. • ". . •••• _. '. :":, 0* ~:;c".·". 

(.3) Bei.Beuilligungen g~mäß Abs .. 1' ~d A0'~Fägen,.~e~~n.Abso2 " 

.kann der Fonds die Auflage' ertei;ten, daß di·e A1?rechl1t1...YJ.g. 
" 

der Ausgleichsbeiträge über den züständigen Fondsbetrieb 

(§ 24 Abs.2) vorz.unehmen ist. Im Fall' einer.' solchen Äu.riage 
. 41. • .. 

ist' der Fondsbetrieb zur. Mi tvrirku.TIg an <fer' A1?rech:nung . 
. ver1?flich~et,. .' ." r . .... ~ .. 

.' (4) Einer. Be'.'lilligung be zichun'g S\'le i se .,ein~s Auftrages 

_.:-,-.', gemäß Ab~h1~·-bis 3 'bedarf' es nicht, He:rlU über c:lie., u...l1.Il1i~~~l­

. bare ·Abgabe-'von i·rilch ein· Einvernehmen z\·!ischen 'dem zu-... .. ....-
's'bändigen Fondsbe·trieb (§ 24 Abs,.2)- und d'em in Betr~cht 

. kOlIlmenden·.··landwirtschaftlichen Bat;ieb zust'and~. gek'~~e'n ist. 

(5) Die Fondsbetriebe haben im Auftrag des Fonds einmal jähr­

lich alle Milchlieferanten ihres Einzugsgebietes über die 

rechtlichen und finanziellen Fragen der unmittelbaren Abgabe 

von l~lilch an Verbraucher zu informieren und Erklärungen der 

Lieferanten über Nichtverkauf bzw. ihre Verkaufsmeneen ein­

zufordern. . '. 
9,u21i tät, Kennze-i chnun;',' Vernachmg und H~tke.se·rei·tau~' icn-, 

.k.ei tszuschlag , ,. . : l . " 
§' 28 (1)' Der Fonds hat ~t~; B~ä"a~ht~~~~' ~{;:f"di~ im' § 14 

genannten Ziele und auf' die', diesbezüglich handelsüblichen . . . 
.. ' Geb~äuc~e cU'e Eigenschaften f'e's"tzusetz en,- die l'li'lch' und' 

'b ~ •• 

··:Erzeugnisse 'au~ Ylilch' aufHeisen· müssen, d?..ffiit e~'n Fond,s':" 

~etrieb ~ur Übernah2e diese~ Produktei:n Sinn'e äes"§ 2l!- Aos.2 

U11d ein ... drtschaftlicher. Zusa;'r!lenschluß' zur -ObernahrJe i:n 

,Sinne des'·§ 26 Ab~~1 lit a 'verpflic'htet ist. Für ho.:rtkäse-

taue;lichc· 't1ilch (§' 25 Abs.2) gilt dies mit der Naßgabe, 

daß dcr .Fond~ unter Bedachtna.hn~ auf den j evleiligen Sta::ld 

der \lisscnschof'clichc!l Erke~ntnisse und praktischen Er­

f0.hrun Ccn <:'..'.,.;,cn die Bedj.l:::r"ln[;cn festzulegen hat, die bei 

der ErZCi.1Q.L"'C; ÜCl' ;-~ilch ci.r!z.ubc~]:tcn sind. 
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(2) Weiter hat der Fonds die Eigenschaften, die der Milch und 

den Erzeugnissen aus Milch hinsichtlich der Gewährung von Zu­

schüssen zukonunen müssen, die Maßnahmen zur Erreichung dieser 

Eigenschaften, den Vorgang zu ihrer Feststellung sowie die 

Kennzeichnung und Verpackung der genannten \'laren im geschäftlichen 

Verkehr festzulegen. 

Er hat hiebei auf die in § 14 genannten Ziele, auf die wirt­

schaftliche Leistungsfähigkeit und die Ausstattung der Betriebs­

anlagen sowie auf die handelsüblichen Gebräuche Bedacht zu nehmen. 

(3.) Der Fonds hat darüber hinaus für Milch und- Erzeugnisse aus 

Milch Kennzeichnungsvorschriften inso~eit zu erlassen, als die 

Republik Österreich durch zwischenstaatliche Vereinbarungen 

hiezu verpflichtet ist. 

(4) Der Gebrauch von Kennzeichnungen und Verpackungen, die 

geeignet sind, Verwechslungen mit den vom Fonds bestimmten Kenn­

zeichnungen und Verpackungen hervorzurufen, ist verboten. 

(5) Erzeugern von Milch, die zur Herstellung von Hartkäse ge­

eign"et ist (§ 25 Abs. 2), gebührt ein Zuschlag zum auszuzahlenden 

Milchpreis. Der Bundesminister'fürLand- und Forstwirtschaft setzt 

die Höhe dieses Zuschlages durch Verordnung fest. Der Zuschlag 

darf ~iebei 15 v.H. des an die Erzeuger jeweils je kg Vollmilch 

auszuzahlenden Preises,berechnet unter Zugrundelegung der höchsten 

Qualitätsstufe und eines ,Fe.ttgehal tes von 3,8' %, nicht übersteigen. 

§ 29 (1) Für frische Rohmilch und frischen Rohrahm gelten in Er­

gänzung zu § 24·Abs. 2 und § 28 Abs. 1 die Vorschriften der 

Abs. 2 bis 4. 

(2) Für r-:ilch (Abs.l), welche im Sinne des § 25 Abs.2 die Fonds­

betriebe von den Ivlilchlieferanten übernehmen, hat der Nilchwirt­

schaftsfonds unter Bedachtnahme auf § 95 bis zu vier Quali täi;sklassen 
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festzusetzen. Bei der Festsetzung der Qualitätsklassen ist 

auf eine Verbesserung der bei der Milcherzeugung bestehenden 

Verhältnisse einerseits und das Erforde~nis der Bereitstellung 

von Milch und Erzeugnissen aus Milch in einwandfreier guter 

Beschaffenheit (§ 14 lit.e) andererseits Bedacht zu nehmen. 

(3) Zur Vermeidung einer erheblichen Beeilträchtigung der 

Ziele des § 14 kann der Bundesminister für Land- und Forst­

wirtschaft mit Verordnung die Zuständigkeit zur Festsetzun~ 

von Qualitätsklassen an sich ziehen. Der Zuständigkeitsübergang 

gilt für die Dauer eines Jahres, sofern nicht eine kürzere. 

Frist festgesetzt oder durch Verordnung eine Verlängerung um 

höchstens ein Jahr vorgenommen wird; eine Verlängerung ist 

insolange zulässig, als es für die Erreichung des im ersten 

Satz genannten Zieles erforderlich ist. 

(4) \1'ird vom Zentrallaboratorium des Fonds oder einem anderen, 

vom Fonds unter Bedachtnahme auf § 95 festzusetzenden ein­

schlägigen Laboratorium festgestellt, daß Milch in einer 

Beschaffenheit geliefert wurde, die auch die Anforderungen 

an die jeweils letzte Qualitätsklasse nicht erreicht,so ist dies im 

Auftrag des Fonds durch den zuständigen Fondsbetrieb den 

in Betracht kommenden Milchlieferanten unter Hinweis auf 

die Rechtsfolgen.einer weiterhin unbefriedigenden Milchqualität 

mitzuteilen. 
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34 

. " 

'. ..... ' .~~. ~ :.. ••••• # ... '" '/.. ' .. '; :.,:. ": '.. .; 

Kon"t;rolle . ... ." 
.. .. ." ' .. - ".,', 

, o' 

§ 30 (1) Die Beitragspflichtigen haben"AuSzcic!~unß0n zu fü~~en, 

die alle .ll.ngaben, ° die 'für die Errec}müng der ° Bemesslulgs- , 
. . 

grundlaGen für die Ausgleichsbeiträge und für die Ge\'lÜhrung VOll 

Zuschüssen maßgebend sind, zu enthalten babellc Ferner kann 

der Fonds zur Ermittlung der .tatsächlichen Kosten (§ 1ß 

Abs.2 lit.a) die Dlu~chführung einer KostensteIlenrechnung 

nach 11aßgahe eines vom Fonds aufzustellenden einheitlicher.. 

Kostcnarten- und Kostenstellenplanes vorschrciben und die 

in diesem ·ZusaI!llllenhang cr~ordcrlichcn Hichtlinien crlasscx: .• 

(2) Die Beitragspflichtigen haben dem Fonds .a:,~c l1eldunger:. 
. . . . 

zu erstatten und alle ÄusL"Ünfte ~u ertciJ.cn, die zur Er-

mittlung der BemessungsGrrunülagen für die Ausc;lciLchsbcitr[5.Ge 

und Zupcbiisse erforderlich: sind. Betriebe s denen die Durch-
. . 

führung einer Kostenstcllenrccbnung aufGetruc;cn oj.st, haber, . . 
die Ergebnisse dieser Rechnung dem Fonds bekanntzugeben. 

Die.Beitragspflichtigen haben Heiter den v9ID Fonds cnt...;.· 

". sendeten. Organen nach Vorlwisung ihres l!..mtsauf'trages den: - . 

Einblick in die l?etriebsräume, die Erhebung der Vorräte ",Und 

die Einsicbtnahme in dle AufzeichnunGen zu gesta-t.itcn, die die 

Kostenstellenroechnunt; betreffen oder die i;ür die" El.'rech:o:ung . 
. der. BCI:J.essungsgrundlagen.für die Ausgleichsbei träge und -zu­

schüs'se maßGebeI;.d sind; zu d.lesem. Z\vcck ist den Organen des 

Fonds auch 'Einsicht in alle Unter13gen zu gev:ährcns die ci!lG 

. geDB.Ue kostem .. 1äßiC;c Abgrenzung des Ectr';'ebsz\·:eißcs, auf den 

. sich die Bc::stim!Uu.ngen dieses Untc:!:'abschnit'i:;es beziehcll s zu 

cinC:l Hebcllbc;;trieb ermöglichen. Die Gc,·!ähru.nr; einesZuDcbußses 

"kann veru~iGcrt oder 'didcrrufen , ... erden, ,..,renn ein Zuschuß­

berechtiGter den nesti~tillGe~ dieses Absatzes nicht FolGe leistet; 
. . 

(3) DC'l.' Fonc.ß ist bereclltiGt, von den Fondsbc"triebcn und ibren 

,drt!::chnftlich~n Zusu::~t::)Cnschlüsse~ schriftliche J"1cldltll(;cn 

übel' bctricr,s.dochtiGc VO.J.:'GöllGe zu ve:t"'lali.[;eI.t; die im Zusalil!!lcn­

l.Jo.11~ IJit dcr Du.rchfiihr-un3 diescs Untcr8bschJ;ittcs ~tchen . 

.. .. ., 
'. 
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Besonderer Preisausgleich 

§ 31 {1) Unternehmen, die Grundnahrungsmittel der Zolltarifnurr~ern 18.06, 

21.07 1 22.02 und 35.01 A, soweit sie im § 15 angeführt sind, 

importieren oder im Inland in Verkehr setzen f haben anläßli·ch 

.. 

der Einfuhr aus dem Zollausland oder anläßlich der Inverkehr­

setzung im Inland besondere Preisausgleichsbeiträge an den 

Fonds zu entrichten, soweit für'diese Grundnahrungsmittel nicht 

schon Preisausgleichsbeiträge gemäß § 16 oder Beträge gemäß 

§ 22 zu entrichten sind. 

(2) Für importierte Waren gemäß Abs.1 sind besondere Preisaus­

gleichsbeiträge, wenn gleichartige inländische Waren mit Preis­

ausgleichsbeiträgen gemäß § 16 oder Beträgen gemäß § 22 belastet 

sind, grundsätzlich im Ausmaß dieser Beiträge oder Beträge zu 

entrichten. Unterliegt eine Ware gemäß Abs. 1 einer Ausgleichs­

abgabe nach dem Ausgleichsabgabegesetz/· BGB1.Nr. 219/1967, 

ermäßigt sich der besondere Preisausgleichsbeitrag im Ausmaß des 

festen Teilbetrages der Ausgleichs~gabe. 

(3) Für alle sonstigen Waren gemäß Abs. 1 hat der Fonds .zur, 

Erzielung eines möglichst einheitlichen Erzeugerpreises und 

zum Ausgleich von Preisunterschieden unter Bedachtnahme auf 

,die,Ziele gemäß §.14 durch allgemeine verbindliche Anordnung 

(§ 95) besondere Preisausgleichsbeiträge festzusetzen. 

(4) Zur Durchführ~~g der Abs. 1-3 kann der Fonds mit allgemein 

verbindlicher Anordnung (§ 95) bestimmen, daß Unternehmen 

gemäß Abs. 1 anläßlich der Einfuhr oder der Inverkehrsetzung 

im Inland von Waren gemäß Abs. 1 dem Fonds hierüber und über 

die für die Erhebu~g der besonderen Preisdusgleichsb~iträge 

notwendigen Daten.Meldung erstatten und Fondsorganen Einsicht in 

die zuGrunde liegenden Geschäitsunterlagen gestatten müssen. 

Ferner hat der Fonds allgemein verbindlich anzuordnen (§ 95), daß 

Unternehmen anläßlich der Einfuhr von \varen gemäß Abs. 1 Durch­

schriften der Papiere über die Abfertigung zum freien Verkehr und 

Bestätigungen gemäß § 31 Abs. 1 des Lebensmittelgesetzes 1975, 

EGBl.Nr. 86, vorzulegen haben. 

(5) Die Ees~iQ;nunsen der §§ 22 Abs.' 2 bis 4 und 23 Abs. 2 und 3 

finden auf besondere Preis.:lusgleichsbei träge sinngemäß Anv/endung • 
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§ .72, ('1) Anliißlich d;~: Eini;hr V?n llarC'nder' ~o'~l'b'~ifnUmme'l~n 'OLj·" 01, 
. .:; Oll-. 02' 04~03 Und ·oit .. Oq.; "sO\1~it; sie"im ,§ 15'wlg;c:[ührt' sind; 

.. .,.'. " .. .' , ' .' , " .' .' .. . . . 
aus' dem Zolluusl(}.nd ",ird a:n: Stelle des Zolles ein Import;Hls,-
. . . ,," . ... " . 

.. glc:ic~ erhoben.' .,... , '. 
_: .. ".j 

'(2) Die·.JI.öhe ',dc:s .ßem~ Ab~.1·.:zu.,erhe1=>enden Impor,tausg~ei6~les 
ist y~m Fonds allgemein untc:r' Beduchtnahme C;llu. die ~.es1?i.Jmm)hgen 

. d~s § 95 oder im. Einzelfall mit Bescheid -.fc~tz~stellen> Bei 

.. v'öritegeri der' vOl,C?-iisGe'tz'ung~~' ist' zu bestir.illIen'~ " d8.ß :e'in' Ilnport-
•• : ".... I ..... .. ' . .. .. .. ,','" ." ". .' • 

, ' ausgl'eich nicht zu e~J:t~ri.chten. ist." Eih Beschluß' des Fonds'; rni t , ' 

: dem' e~p. :i~J!ortausglcich' all~.em.ein festgestellt': oder ·allgeme:i.n 

'. ))e~timmt ',·r.i.r(l~ daß e~' fuportausgleich 'nichi:;·:·zU: ... sntrichten 

ist,' daJ:..f !iui~ lCUIlä.ßeID~chi.;·· 1"e~den:; 'llemi er ·:Von den' Bundes-

. ministern 'für:'Land- und 'll'"or~t'\"1irts;ha{t' 'und :rfu Finan:zen be-
~ 'stäti'gt Horden :·ist;. Die"J3e~täti~g~ gilt als erteilt,' "falls sie 

' .. nicht binn~n drei' Üo'cb:cn;'nach Eini'~gell' des :diesb"czüglichen' 

. ':schriftlichen Antruges. -~er8agt . wi:r:d. " 

. ('3)' jji~" liöhe des lm.po:::'ta~sß\ei~he~ 6rg:Lbt sich" au~deni'··.' '. " 
.,' ," ;Unterschl.ed· zl-;ischon deci' Auslandspl"ci's (Abs .. 4 und:5) ~in'er '\-lare' 
.' .... ~d ,d~m 'höhereh Inlalld~prei's '(Abs:6) einer gleichartigen "'are,' 

.' v~rIilil~cler·t um. einen Pa~schaibetrag :für dieJJD.portspe·sen 50\'12e 

1'iir die. i.nlätldischen Liefe,X'-uugs- und Veräußer.1p1gskqsten. und 

'';' .. die .Jl~d.clsspanne, .80\"ei·0sie im geg8nüberges~.e.J:lt:en I~lands-. 
". preis 'enthalten sind.,.Gleich~tig· is~ cino.:\·lar.e, .di.e',der.llare,' 

" ,.' ·mit der sie verglichen ,vii'd i ,i.li jed~r' Hinsicht: gleich~ oder -

r.'em) es eine :solche .\-lare: nicht gibt - "zumipdes.t '.char~1{:teristische 

"l'lermalc aui'l·mist;· di:e, de-nen dc.r Vergic5.chm·lare· .::stark 'äbnGln~ 
.... • .. .. .' ... 'l.~":'''~':''_''';'''''''''~.~,\''J: ' •. : .. ~:.'~' ... " .... ~~.:~~~. :'.l. ~.... .. 

': .. (4) Dcr'Auslandspreis'elIlc:r::Üru::~ist,_':l~n:n::tlie'~'Fest:se'tzung des. 

,.,.' ~p~~~tgu.nßleich(>s ~:uI"ch a\lg;cmcin ;crbindliche ,Anordnung .. .' 

erfolGt, unter ZUßi~deleßung der für Einll~lren nach'Österreich 

.. giin:::-'tir;stcn Eink0.ci~~lößl5.chkei t 'uuf' :"dem l!clt~n~rkt" und' unter Be­

dnchti);).I~:lC auf die crl:(.nub2J'~ :Preis- und'Mßcbötscntllic1cllillG zu 

ermitteln .. :P:Jr die DeUJ.~tci'J.·unG' der -ßÜnstiß$tcn EinkmiismöG­

l~chkcit !':ind h
l

oticl'W:GC11 1 P:r.·;ci·sc 'ul1d 'Prcis'J::c;tstcI1Ul1[;'cn
1 

dia 

dio r~'CiS5i t:uut~ion liu.f.A U::;i'~.1l'j:lä1."1:tcn. lr.).CÜül'G~b~.Jl, ,s<?,\Y~<:. alle 
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Quellen heranzuziehen, die verläßliche Rilckschlilsse auf die 

Höhe von Auslandspreisen ermöglichen. Bei der Ermittlung des 

Auslandspreises sind die gilnstigsten Transportkosten bis zur 

österreichischen Grenze zu berücksichtigen; lassen sie sich 

nicht feststellen, so sind die durchschnittlichen Transport­

kosten aus den wichtigsten Lieferländern heranzuziehen. 

(5) Für die Feststellung des Importausgleiches durch Bescheid 

gilt der Zollwert (vlertzollgesetz 1955, BGBl.Nr. 60) als 

Auslandspreis. 

(6) Als Inlandspreis gilt der behördlich bestimmte Abgabe­

preis der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe oder, falls ein 

solcher nicht bestimmt ist, der vorn Fonds nach den Grundsätzen 

deL behördlichen Pr~isbestimmung kalkulierte Großhandelsein­

stanc1sprcis. 

(7) Zur Erreichung der im § 14 Ahs. 1, insbesondere in lit.a, 

genannten Ziele kann der Fonds abweichend von den BestiwIDungen 

der Al:>s. 3 bis 6 bei nachsteh~mden \'laren jedenfalls einen 

Importausgleich bis zur folgenden Höhe feststellen: 

I. 

1. Zolltarif Nr. '04~02 

Milch und Rahm, haltbar gemacht, 

eingedickt oder gezuckert: 

A - Trockenmilch ••••••• G.G •••••••• ~ •••• S .475.- für 100 kg. 

B andere •.•.•.•.••• ~ •• '~.~ •· •••••••••••••••• S 330.- für 100 kg 
": .: ;' .. 

2. Zolltarif Nr.04~04 

Käse und Topfen 

Für Waren in Einzelpackungen, 

die 1 kg oder weniger enthalten, 

23 v.H. des Zollwertes 

zusätzlich .•.•••••••••••••••••.•••••••• S 200.- für 100 kg 

(8)· Die Höhe des gemäß Abs. 7 lit. a in Schilling festgestellten 

Importausgleiches ist an das aus § 3 des Zolltarifgesetzes 1958 

für die in Schilling festgelegten Zolls ätze des Zolltarifes 

sich ergeLende Verhältnis des Schillings zum Feingold gebunden 

und einer P:u-i Uitsänderung im selben Ausmaß wie die genannten 

7, 0 11 G ätz c ü 11 :: U CJ 10. ich cm • 
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(9) Weiter kann derFonds - soweit es mit den im § 14 

genannten Zielen vereinbar und aus Gründen des öffentlichen 

Interesses geboten ist - von der Einhebung eines Import-

ausgleiches ganz oder teilweise absehen. 

(10) Bei der Feststellung des Importausgleiches ist auf die 

Verpflichtung der Republik Österreich nach dem Allgemeinen 

Zoll- und Handelsabkommen, BGBl.Nr. 254/1951, Bedacht zu 

nehmen. 

(11) Ist für im Eingang vorgemerkte Waren eine Zollabrechnung 

nach dem Zollgesetz 1955 durchzuführen, so hat das Zollamt 

den Importausgleich vorbehaltlich des Abs. 10·L der Höhe 

des sich aus der Anwendung des allgemeinen tarifmäßigen 

Zollsatzes ergebenden Zolles zu bemessen, sofern nicht 

·ein Impörtausgleich durch allgemein verbindliche Anordnungen 

festgestellt ist oder ein Bescheid, mit dem ein Import­

ausgleich festgestellt wurde, vom Vormerknehmer zur Zollab­

rechnung vorgelegt wird. 

(12) Oie Besti~ungen über den Importausgleich finden 

keine Anwendung auf Waren, für die nach den Vorschriften 

des Zollgesetzes 1955, BGBI.Nr. 129, aus Rechtsgründen Zoll­

f~eiheit gewährt wird; die Ausnahmen gelten jedoch nicht 

für als Geschenke eingehende Sendungen der im § 15 genannten 

Waren im Werte von über 1.000 Schilling. Weiter finden die 

Bestimmungen über den Importausgleich kei.ne Anwendung auf 

Waren, für deren Einfuhr bestimmter Personen oder Personen­

g~llppen auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen Zoll­

freiheit eingeräumt ist. 
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Erhebung des Importausgleiches 

§ 33 (1) Der Importausgleich ist von den Zollämtern nach I~laßgabe des 

gemäß § 32 vom Fonds in einer allgemein verbindlichen Anordnung 

oder in einem Bescheid festgestellten Importausgleiches nach den 

für Zölle geltenden Rechtsvorschriften zu erheben, soweit nicht 

nach diesem BunJesgcAetz anderes bestimmt ist. Bei Änderung oder 

Berichtigung des Bescheides des Fonds ist der Abgabenbescheid 

ohne nücl:siclJt dctrauf, ob die Rechtskraft eingetreten ist oder 

nicht, von Amts wegen durch einen neuen Bescheid zu ersetzen. Der 

Ersetzung des Abgabenbescheides steht der Eintritt der Verjährung 

nicht entgeGen, wenn der Antrag auf Änderung, Berichtigung oder 

Erlassung vor diesem Zeitpunkt gestellt wird oder die j~nderung, 

Berichtigung oder Erlassung von Amts wegen vor diesem Zeitpunkt 

erfolgt. Der Abgahenbescheid kann nicht mit der Begründung ange­

fochten werden, daß die in dem Bescheid des Fonds getroffenen 

Festste11une;en unzutreffend seien. Dieser Einwand kann nur gegen 

den Bescheid des Fonds erhoben werden. Der Abgabenbescheid kann 

mit Aufla6en betreffend die Durchführung internationaler Ab­
kommen tiber Mindestpreise versehen werden. 

(2) Die Erhebung des Importausgleiches von Waren, die aus 

der Zollfreizone-in das übrige Zollgebiet verbracht werden, 

.richtet sich nach Art und Beschaffenheit., Menge und Wert 

dieser Waren im Zeitpunkt ihrer Verbringung aus der Zollfreizone. 

(3) Ein Bescheid gemäß § 32 Ahs. 2 muß an den \1arenempfänger 

1m Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften ergangen sein und 

dem Zollamt im Zeitpunkt der Abfertigung der Waren zum freien 

Verkehr vorgelegt werden. Hat das Zollamt die Eingangsabgaben 

nach den zollgesetzlichen Vorschriften von Amts wegen festzu­

setzen, so hat der Bescheid an denjenigen zu ergehen, der die 

Eingangsabgaben schuldet oder der für sie haftet. Der Fonds 

hat diesen Bescheid dem Zollamt auf Ersuchen unmittelbar zur 

Kenntnis zu bringen. 

Einschau 

. § 34 Der Fonds ist berechtigt, von den Importeuren Bericht und Nach­

weise zu fordern, sowelt solche zur Feststellung des Importaus­

gleiches notwendig sind, sowie in diesen Fällen durch geeignete 
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Sachverständige in die in Betracht korrunendell Aufzeichnungen ung 

in die Lager Einsicht zu nehmen • 

Ei 111"1 Cl] lIt1(~n\V i {~mu n~ 

§ 35 Der ImportausC]leich (§ 32) ist eine Einnahme des Bundes und 

für absatz fördernde Haßnahmen in der Milchv/irtschaft auf dem 

Inlandsmarkt zu verwenden. 

]{os tena us g 1 c,1 ch 

§ 36 (1) Entsprechend den Bestimmungen des § 9 hat der Bund für 

die gesamte angelieferte Menge an Milch und Erzeugnissen aus 

Milc~ einen Kostenausgleich zu gewähren. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat die 

Höhe des Kostenausgleiches und die Art der Gewährung dieses Aus­

gleiches nach Naßgabe der Voraussetzungen des § 8 Abs.' 1 mit 

Richt~inien festzulegen. 

Begriffsbestimmungen für die Absatzförderung 

§ 37 Im Sinne der §§ 37 bis 54 sind 
, , 

a) Milch: Kuhmilch, frisch, \-leder eingedickt noch gezuckerti 

b}, 'Erzeugnisse aus Milch: Rahm, Butter und Käse (einschließlich 

Topfen) i 

c) Bas.1szeitraum: Ze,itraum von 12 Kalendermonaten, der mit 

30. April ~or Beginn eines Wirtschaftsjahres endet; 

d) Wirtschaft~jahr: Zeitraum 1. Juli bis eins~hließlich 
30. Juni des folgenden Jahres; 

e) Fondsbetriebe : Unternehmen, die l-1ilch unte:t: Erhaltung ihrer 

Wesensart bearbeiten (zum Beispiel pasteu'risieren, hornogeni­

sieren,auf einen bestimmten Fettgehalt einstellen) oder zu 

Erzeugnissen aus Milch verarbeiten, soweit diese Tätigkeiten 

der Gewerbeordnung 1973 unterliegen oder lediglich ge::näß 

§ 2 Abs. 1 Z.4 lit. a der Gewerbeordnung 1973 von deren 

Bestimnlungen ausgenow~en sind, sowie die wirtschaftlichen 

Zusan~enschlüsse solcher Unternehmen; 

,0 f) zuständiger Fondsbetrieb: Fondsbetrieb, zu dessen Einzugs­

gcbiet (§ 15 Abs~ 6) der Bctrieb des Hilcherzeugers gehört. 
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Dem zust~ndigen Fondsbetrieb ist ein anderer solcher Betrieb 

oder ein w~rtschaftlicher Zusammenschluß gleichzuhalten, un 

den mi t Zustinunung des ~1ilch\ . .'irtschaftsfonds }U ich oeer Erzeug­

nisse aus Milch geliefert werden; 

g) Eigengewicht: Gewicht der Ware ohne Umschließung; 

h) Inlandsabsatz: die im Inland erzeugte und die importierte 

Milchmenge, die in einem Wirtschaftsjahr, berechnet auf der 

Basis der Fetttrockenmasse, in unbearbeiteter, bearbeiteter 

oder verarbei tater Form im Inland a.bgesetz t wur~~. _ _ __ 

Bedeckung 

§ 38 Das sich aus der zusätzlichen Absatz- und Verwertungsmenge er­

gebende gesamte Finanzierungserfordernis ist wie folgt zu be­
decken: 

Im Umfang des Anteiles, 
a) welcher jener Nilchmenge entspricht, die den Inlandsabsatz 

um 18 % Ubersteigt, durch Mittel des Bundes; 
b) welcher einer Bilchmenge entspricht, die den Inlandsabsatz 

um weitere 0 bis 6 % übersteigt. durch Mittel aus dem all­
gemeinen Absatzförderungsbeitrag (§ 39 Abs.l), sofern nicht 

§ 45 Abs.l letzter Satz zur Anwendung kommt; 
c) welcher jener Il'lilchmenge entspricht, die darüber hinaus von 

den Fondsbetrieben übernommen wird, durch Eittel aus dem 
zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag (§ 39 Abs.2). 

Bei der Festsetzung der Absatzförderungsbeiträge vor Beginn 
des Wirtschaftsjahres (§ 45 Abs.l erster Satz) ist an Stelle 

des Inlandsabsatzes von der Eedarfsmenge (§ 42 Abs.2) auszu­
gehen. In der Folge ist bei Neufestsetzungen der Abssatzför­

derungsbeiträge (§ 45 Abs.4) ein auf Grund des bereits be­
kannten tatsächlichen Inlandsabs~tzes und einer sich allen­
falls abzeichnenden Tendenz ermittelter vorläufiger Inlands­
absatz heranzuziehen. 

- Absatzförderungsbeitrag 

§ 39 (1) Für Hilch und Erzeugnisse aus Hiich, die ein Fondsbet:rieb 

von einem Milcherzeuger übernimmt, ist ein allgemeiner Absatz­

f6rderungsbeitrag zu entrichten. 

(2) l;'ür Bilch und Erzeugnisse aus Hilch, die derzustänäige 

Fondsbetrieb von einem Milcherzeuger über die diesem zustehende 
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. - - ~ . - - __ . _-. __ ._ ~ __ ~ ___ ... ___ . 0,-- _ 

Einzelr1chtmenge hinaus überninunt r so\V'ie fUr Milch und Erzeugnis.se 

aus Milch, die ein anderer als der zuständige Fondsb~trieb von 

einem Milcherzeuger übernimmt, ist ein zusätzlicher Absatzförde­

rungsbeitrag zu entrichten. 

(3) Ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag ist nicht zu ent­
richten für die von einem Fondsbetrieb übernommenen Mengen an 
Milch und Erzeugnissen aus Milch, die auf Almen erzeugt werden. 
Ein allgemeiner Absatzförderungsbeitrag ist ferner nicht zu ent­
richten für Butter, die auf Almen erzeugt wird und für die von 
derselben Alm eine entsprechende Menge an Käse übernoIT~en wird. 
Als Almen gelten Grünlandflächen, 
a) die in Folge ihrer Höhenlage und klimatischen Verhältnisse 

nur im Sommer und getrennt von den Heimgütern der auf ihnen 
gehaltenen Kilchkühe bewirtscnaftet werden und 

p) von denen die Lieferung von Milch und Erzeugnissen aus ~ilch 
unmittelbar an den Fondsbetrieb oder eine Sammelstelle erfolgt. 

(4) Fondsbetriebe haben eine Liste der Almen ihres Einzugsgebie­
tes zu führen, dem Fonds auf Verlangen Einsicht zu gewähren und 
den in Betracht kommenden Milchlieferanten dariiber Auskunft zu 
erteilen, ob sie in die Liste aufgenommen sind. Änderungen in 
den Listen sind nur mit Wirkung vom Beginn des Wirtschafts jahres 
an vorzunehmen, das dem Zeitpunkt des die Änderung bewirkenden 
Ereignisses folgt. Die Fondsbetriebe können milcherzeugende Be­
triebe in die Liste der Almen nur mit vorheriger Zustimmung des 
Fonds aufnehmen. Über Anträge auf Berücksichtigung in der liste 
der Almen entscheidet der Fonds. 

(5) Den Bergbauernbetrieben, landwirtschaftlichen Betrieben, die in - - -.------. -- ~_._------~--. __ .. _ .. _- ._--_.- ~- --. ---_._-
"Grenzlandförderungsaktionen einbezogen" sind, auf die Milchwirt-

schaft"angewiesenen Betrieben in entwicklungsschwachen Gebieten 

lind Betrieben, die nach Ubernehmen des Verfügungsrechtes durch 

einen Jungübernehmer grundlegend ~uf die Milcherzeugung umgestellt 

wurden, sowie Almwirtschaften können Absatzförderungsbeiträge ganz 

oder teilweise vom Bund refundiert werden. Das Ausmaß der Re­

fundie~ung setzt der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

durch Verordnung nach Anhörung der Präsidentenkonfer~nz der 

Land'i-'lirtschaftskanunern Österreichs unter Beachtung der wirt­

schaftlichen und strukturellen Situation und der Einkommenser­

fordernisse in den jeweiligen Betriebskategorie~ fest. 

---~-----'----+""':'--_. --
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Bemessung der Absatzförderungsbeiträge 

§ 40 Die Beiträge bemessen sich nach dem Kilogramm Eigengewicht der 

übernommenen Milch und Erzeugnisse aus MilchD Rahm ist hiebei 

mit 1 : 7, Topfen.mit 1 : 8~ Butter mit 1 : 23 und Käse (aus­

genommen Topfen). mit 1 : 13 auf Kilogramm Milch umzurechnen. 

Einzelrichtmenqe 

§ 41 (1) Die Einzelrichtmenge ist diejenige Milchmenge, für deren 

Ubernahme durch einen Fondsbetrieb von einem Milcherzeuger in 

einem Nirtschaftsjahr ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag 

nicht zu entrichten ist. 

(2) Die Einzelrichtmenge steht - nach Maßgabe des Abs.5 - dem 

jeweiligen Verfügunesberec~tißten über einen milcherzeugenden 

Betrieb zu. Geht das Verfügungsrecht auf einen andern über, so 

bleibt die Einzelrichtmenge bestehen, sofern der Betrieb wei­

terhin selbständig bewirtschaftet wird oder bewirtschaftbar ist. 

Wenn ein bisher einheitlich bewirtschafteter Betrieb in mehrere 

selbständig bewirtschaftete Betriebe aufgeteilt wird oder wenn 

bisher gemeinsam bewirtschaftete Betriebe aufgeteilt werden, 

ist die Einzelrichtmenge entsprechend einer Vereinbarung auf­

zuteilen, die spätestens ein Jahr nach dieser Auf teilung ge­

schlossen wurde; sie wird mit dem auf die Bekanntgabe der Ver­

einbarung an den zuständigen Fondsbetrieb folgenden ~onatsersten 

wirksam. Bis dahin oder mangels einer solchen Vereinbarung ist 

die Einzelrichtmenge gleichmäßig aufzuteilen. Sofern im folgen­

den nicht anderes bestimmt wird, bleibt die Einzelrichtmenge 

von Wirtschaftsjahr zu Wirtschaftsjahr gleich (Wahrungsmenge). 

Ist die Gesamtrichtmenge eines Wirtschafts jahres niedriger als 

die Gesamtrichtmenge des Wirtschafts jahres 1978/79. so unter­

liegt jedoch die Wahrungsmenge in diesem Jahr einer Änderung 

im selben Verhältnis. 

(3) Die Wahrungsmenge unterliegt ferner mit Beginn eines Wirt­

schaftsjahres folgenden Veränderungen: 

a) Sie verringert sich, wenn in jedem der ~eiden letzten Basis­

zeiträume weniger als die Hälfte der auf diese Basiszeiträume 

entfallenden Anteile der Einzelrichtmengen geliefert wurden. 

Die neue Nahrungsmenge beträgt in diesem Fall drei Viertel 

der bisherigen Wahrungsmenge. 
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b) Sie erlischt, wenn im Basiszeitraum keine Milch geliefert 

wurde oder i'lenn der Milcherzeuger nach'Neis lieh die Milch­

~rzeugung auf Dauer eingest~llt hat. 
- ----~. 

(4) Der mit Beginn eines Wirtschaftsjahres nicht durch Einzel­

richtmengen gebundene Anteil der jeweiligen Gesamtrichtmenge 

- ohne Berücksichtigung der mit Ende Mai und Juni des betreffen­

den Kalenderjahres erworbenen Einzelrichtmengen - ist jedes Jahr 

anläßlich der Mitteilung der Einzelriffitmengen durch die Fonds­

betriebe (§ 44) an jene Milcherzeuger zu verteilen, die ihre 

Einzelrichtmengen im abgelaufenen Basiszeitraum erreicht haben. 

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat für diese 

Neuverteilung nach Anhörung der ?räsidentenkonferenz der Land­

wirtschaftskammern Österreichs mit Verordnung die Richtlinien 

festzusetzen, in denen insbesondere die betriebswirtschaftlichen 

Erfordernisse, der notwendige Ausgleich fehlender Produktions­

alternativen außerhalb der Milchwirtschaft und die Erfordernisse 

spezialisierter Familienbetriebe zu beachten sind. Dabei ist so 

vorzugehen, daß Lieferanten mit einer höheren Einzelrichtmenge 

eine relativ geringere, Lieferanten mit einer geringeren Einzel­

richtmenge eine relativ höhere Aufstockung erhalten. 

(S) Die Einzelrichtmenge geht in folgenden Fällen auf einen an­
deren Betrieb tiber: 

1. Wenn zwei Betriebe mit Einzelrichtmengen für ein oder mehrere 

Wirtschafts jahre schriftlich vereinbaren, daß 'die Milcherzeu­

gung ausschließlich bei einem, die Jungviehaufzucht beim ande­

ren Betrieb erfolgt (Partnerschaftsbetriebe), so geht die Ein­

zelrichtmenge für die Dauer des Partnerschaftsverhältnisses . 

auf den die Nilcherzeugv.ng überne:b...menden Betrieb über. Sofern 

das Iartnerschaftsverhältnis vor Ablauf eines Wirtschaftsjah­

res aufgelöst wird, gilt die Einzelrichtmenge rückwirkend als 

mit Beginn dieses Wirtschafts jahres nicht übergegangen. Die 

Partnerschaftsverträge sind vom zustä~digen Fondsbetrieb dem 

Fonds jährlich zu melden. Der Fonds hat bei Vorliegen der Vor­

aussetzunGen den Übergang der :2inzelrichtmenze zu genehmieen, 

die Einhaltung der Fartnerschaftsverträge durch die Vertrags­

partner zu überprüfen und die Genehmigung erforderlichenfalls 
zu widerrufen. 
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2. Der Fonds hat durch allgemein verbindliche Anordnung die 
näheren Voraussetzungen festzusetzen, unter denen Pachtver­
träge, die Futterflächen betreffen und die für mindestens 

sechs Jahre schriftlich abgeschlossen worden sind, zur Wir­
kung haben, daß die Einzelrichtmenge des die Milcherzeugung 
einstellenden Verpächters ganz oder teilweise für die Dauer 
des Pachtverhältnisses auf den oder die Pächter übergeht. 
D~r Fonds hat unter Mitwirkung der Fondsbetriebe die Ein­
haltung dieser Bestimmungen zu überprüfen. Nach Ablauf der 
Pachtdauer fällt die Einzelrichtmenge in dem Ausmaß, in dem 
sie übergegangen ist, höchstens aber in dem zum Zeitpunkt 
des Ablaufes der Pachtdauer bestehenden Ausmaß, wieder zu­
rück. Sofern der Pachtvertrag vor Ablauf der sechs Jahre 
aufgelöst wird, gilt die Einzelrichtmenge rückwirkend als 
nicht übergegangen; der Fonds kann in besonders gelagerten 
Fällen zur Vermeidung unbilliger Härten aussprechen, daß 
diese Wirkung erst mit Beginn des jeweiligen Wirtschafts­
jahres eintritt. 

(6) Die Einzelrichtmenge ist erforderlichenfalls auf die 
nächste zur Gänze durch 12 teilbare Milchmenge in Kilogramm 
aufzurunden. 

(7) Jeuer Fondsbetrieb hat dem Fonds bis zum 15.Mai die Summe 
der in seinem Einzugsgebiet 

a) weiterhin bestehen bleibenden Einzelrichtmengen, 

b) nach Abs.3 frei gewordenen Einzelrichtmengen 

c) im Basiszeitraum nicht genützten Anteile von Einzelricht­
mengen, 

d) im Basiszeitraum über die jeweiligen Anteile von Einzel­
richtmengen hinaus überno~nenen Mengen an Milch und Er­
zeugnissen aus Milch und 

e) im Basiszeitraum nach § 43 erlanßten Einzelrichtmengen, 

ferner die Anzahl der nach den lit.c, d und e in Betracht kom­
menden Milchlieferanten zu melden. 
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Gesamtrichtmenge 

§ ·42 (1) Die' Gesa.rntrichtmenge ist diej enige Milchmenge , die in 

dem betreffenden Wirtschaftsjahr die B'edarfsmenge um höchstens 

24 % übe~steigt. Bei der Festsetzung des Prozentsatzes ist. 

von einem volkswirtschaftlich gerechtfertigten Produktions­

umfang in der Milchwirtschaft und den für Erzeugnisse der 

Milchwirtschaft zu erwartenden Erlösen auszugehen. 

(2) Bedarfsmenge ist diejenige Milchmenge, die im Wirtschafts-. 

jahr zur Deckung des inländischen Absatzes, berechnet auf Basis 

der Fetttrockenmasse, in bearbeiteter oder verarbeiteter Form 

voraussichtlich benötigt werden wird. 

(3) Der Bundesminister für Land-I und Forstwirtschaft hat bis 

31. Mai für das am folgenden 1. Juli beginnende Wirtschaftsjahr 

nach Anhörung der Präsiäentenkonferenz der Landwirtschafts­

kammern österreichs die Bedarfsmenge und die Gesamtrichtmenge 

durch Verordnung festzusetzen. Weiter hat der Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft in dieser Verordnung das Ver­

hältnis des zur Neuverteilung gelangenden Anteiles der Gesamt­

richtmenge zur Sllia~e der im vorangegangenen Basiszeitraum über 

die Einzelrichtmengen hinaus übernowmenen Mengen an Milch und 

Erzeugnissen aus Milch festzulegen. 

(4) Um für den Strukturwandel notwendige Eilchmengen frei zu 
machen, hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
mit Verordnung die Einführung von Prämien für die gänzliche 
oder teilweise Aufgabe von Richtmengen vorzusehen. Für die 

Verteilung der solcherart freigewordenen Eilchmengen gilt 

§ 41 Abs.4 zweiter und dritter Satz. sinngemäß. 

(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat die für 

die Erlassung von Verordnungen gemäß Abs.3 und 4 sowie gemäß 

§ 41 Abs.4 maß:::eblichen Unterlagen der Fräsidey'tenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs so zeitgerecht zu über~it­

teIn, daß ihr bis zur Anhörung ein Zeitraum von mindestens drei 
vollen Werktagen zur VerfUguns steht. 
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Neuanerkennung von Einzelrichtmengen 

§ 43 (1) Landwirtschaftliche Betriebe, auf denen Milchkühe ge­

halten werden und denen keine Einzelrichtmen& zusteht, 
können eine Einzelrichtmenge erlan.gen. Voraussetzung hie­
fUr ist die schriftliche Erklärung an den Fonds oder den 
zuständigen Fondsbetrieb, daß die Aufnahme der ~ilchlie­

ferung beabsichtigt ist. Der Fonds hat das Einlangen der 
Anzeige zu bestätigpn und den zuständigen Fondsbetrieb 

hievon in Kenntnis zu setzen. 

'. 

(2) Auf die vom Betrieb übernor::inene [.1ilch ist von dem auf 
die Bestätigung durch den Fonds folgenden I<Jonatsersten an 
für seine gesamte Lieferung von I-1ilch und Erzeugnisse"!" aus 
Milch der allgemeine AbsatzfUrderungsbeitrag und für 1 vH 
der zusätzliche Absatzf~rderungsbeitrag zu entrichten. 

(3) r.~i t Ablauf von 2 Jahren von der Einhebung der Absatz­
förderungsbeiträge an hat der betreffende Betrieb eine Ein­

zelrichtmenge in Höhe der Menge erlangt, für die der zu­
ständige Fondsbetrieb im zweiten Jahr keinen zusätzlic~en 

Absatzförderungsbeitrag zu entrichten hatte; die dabei er­
reichbare Höchstmenge ist unter Berücksichtigung der Ent­
wicklung der durchschnittlichen Nilchanlieferung vom Bun­
desminister fUr Land- und Forstwirtschaft mit Verordnung 

festzusetzen. Fällt das Ende des Zeitraumes, in welchem 
die Absatzförderungsbeiträge eingehoben werden, nicht mit 

dem Ende eines \'/irtschaftsjahres zusamI:len, so steht die 
erlangte Einzelrichtmengp für den restlichen Teil des be­
treffenden \'lirtschaftsjahres zu einem aliquoten Teil zu; 
die Berechnung des zusätzlichen Absatzförderungsbeitrages 

hat in einem ~olchen Fall so zu erfolgen, als ob mit der 
~ilchlieferung mit Beginn des betreffenden Wirtschaftsjah-

res begonnen worden wäre. 

(4) Landwirtsc~aftliche Betriebe, die eine Einzelricht­
menge verloren haben, sind innerhalb von vier Jahren vom 

Erwerb einer Einzelrichtmenge ausgeschlossen. Davon ausge­
nommen sind jene Fälle, in denen im Basiszeitraum infolge 
e ir",es l.;IementRrereignisses keine T':ilch aneeliefert vrurde. 
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Feststellung von Einzelrichtmengen 

§ 44 (1) Der zuständige Fondsbetrieb hat jedem Milcherzeuger die ihm im 

. nächsten Wirtschaftsjahr zustehende Einzelrichtmenge schriftlich 

bis zum 15. Juni mitzuteilen. Personen, die bis zu diesem Termin 

"keine solche Mitteilung erhalten, sowie Milcherzeuger, welche die 

Mitteilung durch den zuständigen Fondsbetrieb als unrichtig an­

sehen, können bis 30. JunI einen Antrag auf ,Feststellung der 

Einzelrichtmenge beim Milchwirtschaftsfonds stellene Der Milch­

.wirtschaftsfonds hat bis 31. Juli über solche Anträge zu 

entscheiden. 

(2) Die Fondsbetriebe haben dem Fonds bis l5.August eines jeden 

Jahres die Summe der von ihnen an die Nilcherzeuger mitgeteil­

ten Einzelrichtmengen des betreffenden Wirtschafts jahres be­
kanntzugeben. 

" re"stsetzung der Absatzförderungsbeiträge 

§ 45 "(1) Die vorläufige Höhe der Beiträge ist nach Anhörung der 

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs vom 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister tür Finanzen jeweils für ein Wirtschafts­

jahr vor dessen Beginn durch Verordnung festzusetzen. Die Bei-

. träge sind in einer Höhe zu bestimrrlen,daß der Finanzierungsanteil 

gemäß § 38 lit. b" durch den allgemeinen Absatzförderungsbeitrag 

und der Finanzierungsanteil gemäß § 38 1it. c durch den ,ZU­

sätzlic~en Absatzf~rderungsbei~rag bedeckt wird. Bei __ der vor­

läufigen Festsetzung des zusätzlichen Absatzförderungbeitrages 

ist überdies die zu erwartende Summe der Einzelrichtmengenüber­

schreitungen unter HeranziehunE; der Erfahrungen der Vorperioden 
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zu l)orücksieL tiGcn. lkr. zu~;üt L'. liebe "A15::>::~ t :~fördcrW1(';3-

;bei tra'g U(ll'l 1Jöc.:hstens mit S ) ~ -- pro Kiloß-..camn: lüleh 

.f-cstß8S0tzt Horden. ,sind für die V~r\"lertunß" dc-r' ~bci~­
'norilll1CllCll ~Ul1d· die -Gesamt:l.':tchtJJCDGC . (§ l~2) übers"liciß~ndell 

l1011ßen ~höber(; Hi i;tel erfordcrli8h s' . 50i'ht dieses -Uber­

stEdr;cnde Finanzierun.Gs·ci'forclornis· dur.ch·· c·j ~;'e ~nt.­
sprechende Erhöhung des allGemeinen Absatzi'örderungs­

beitrages zu bedecken. 
. " 

(2) Der Gcschäft~3führer des 11ilch\'lirtschaftsfm:lds hat 

. d.ie· voraussichtlicbc' zusö:(:;zl "iche' Absat;z- lUld Ver\'lCrtUD.[;$ .... 

menGo 'und ·das daraus sich e:q;ebende e:esar.nte Finallzierungs­

e:rfo:cde:cnis ~ür das jei"Jeilige Ui:ctschaftsjahr bis vier \lochen vor 

Beß~DJl .j~den. UirtschC'..f~szja.ln_'e.s dom. f,uYldesministe:c für Land- LL.'1d.. 

Fors~·Hirtseh2.ft bckarü.ltzuc;ebcn~ llci ter bat der l),c.;;tcrroichi-· 

sehe l1olkerei- u!}'d Käsereiverband rr~g. Gen. In. b. H. die seinen 

Gescbäftsbereich betreffcmdep. einschlägigen Unterlagen 

zur Vcri'üßung zu ßtellen~ Der BekarD1tgClbe du-rch dcn 

Geschäftsführer des l'1ilchl'!ir"l;schaftsfonds ist die vor--

. - .. e.uss:!-chtliehe Ent\'dcklung der Anl:i8 ferl1.ug und des Absatzes 

ffi1: l-1i~ch in bearbeiteter oder verarbeiteter li'orm in dem 

in Betracht kOllll!lende!l :"irtschaftsje.:,hr zUf,rundc zu leGen. 

II:l ]'inilllziel'uuc;scrforcl(:).'nis Sillcl die Kosten i'ür- die 

Ver\'lcrtunß dC:l~ GeSu.lIltc~n lJbE:rscj~üsse 311 HilchproduJd:;~n 

l.ur{;cr ZUGrunc1clc ü l:ng der Hic:htfetttrockel1.mClsse WJ.d der 

. Fctttroc}:C:!1..!-:~u3se =:.u berlicksicbti GCll. ))C:2 Bu_udem!1:i.nis-cc::::· 

für L~<1- 'lUld J:'or::::;..lcuirtscl12 .. ft hat; die U.n.tcrl~'!.Gc:n, die 

für die Bcnrtcilw.l[; c.er Höhe der .Aln:o.'tsföJ:dcrullGsbci i.:rö'gc 

. r.wßc;ebcrrd Bind, der Prilsidentcnko!J..fercn7, der Lan1\'1irt:-

(. :1 
I 
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schaftskammern Österreichs so zeitgerecht zu übermitteln, 

daß dieser bis zur Anhörung gemäß Abs.l mindestens drei 
volle Werktage zur Verfügung stehen. 

(3) Unbeschadet Abs.4 ist die Höhe der Absatzförderungs­

beiträge vor Beginn jedes Wirtschaftsjahres durch den Bun­
desminister für Land- und Forstwirtschaft zu überprüfen 
und gegebenenfalls zum Beginn des folgenden Wirtschafts­

jahres neu festzusetzen. Abs.2 gilt sinngemäß. 

(4) Ergeben sich im Laufe eines Wirtschaftsjahres erhebli­
che Änderungen des Finanzierungserfordernisses oder der 

Finanzierungsanteile nach § 38, so sind die Absatzför­
derungsbeiträge zum nächstfolgenden Monatsersten entspre­
chend zu ändern. Fehlbeträge und Überschüsse beim Auf­
kommen aus dem allger,~einen Absatzförderungsbeitrag einer­
seits und dem zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag an­

dererseits sind dabei entsprechend zu berücksichtigen. 
Abs.2 gilt sinngemäß. 

(5) Nach Ablauf eines Wirtschafts jahres sind die Absatz­
förderungsbeiträge auf Grund der tatsächlichen Verhält­
nisse (Anlieferung, Inlandsabsatz, Exporte, Exporterlöse) 

nach Anhörung der Fräsidentenkonferenz der Landwirt­
schaftsl:ammern Österreichs vom Bundesminister für Land­

und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesmini­

ster für Finanzen bis spätestens Ende Oktober durch Ver­
ordnung festzusetzen. Abs.2 gilt sinngemäß. 
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Beitragsschuld 

§ 46 (1) Die Beitragsschuld entsteht mit der Ubernahme der Milch 

und der Erzeugnisse aus Milch. 

(2) Als Ubernahme gilt der Ervlerb der Verfügungsmacht durch 

den Fondsbetrieb oder für dessen Rechnung. 

"" 

~; 

Beitr.agsschuldner 

§ 47 Beitragsschuldner ist derjenige, für dessen Rechnung der 

Fondsbetrieb geführt wird (Betriebsinhaber). Sind dies mehrere 

Personen, so sind sie Gesamtschuldner. 

" Ver"anlagung Und Fälligkeit 

§ 48 (1) Der allgemeine und der zusätzliche Absa"fzr-örderungs"-" 
beitrag (Beitragsschuld) wird Ende November eines jeden 

Jahres für alle steuerpflichtigen Vorgänge des vorangegan­
genen iürtschafts jahres (Veranlagungsze i traum) fällig. 

(2) Der allgemeine und der zusätzliche Absatzförderungs­
beitrag bemessen sich nach § 45 Abs.5. 
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(3) Der BGi-t;~"ags8chuldncr hat bis zu dem im Abs.1 ßena..~ten 

Ter~.n eine Beit~"\C!g;sGrkl~h~uriß bcini liilch\·lirtscha.ftBfonds 
. .... . . .'.~ ".. .. - " . 

cd.nzureicD.cn, in der· er ·die zu: ent2"ichtende J3eitragsscbulcl unter 
• ." .oo .. .. • • .. 

Angabe der BcmcBsunßsgrundlagc sclbst 'zu ~crü.chnen ~at. 

Die Verpflichtlillg, rückständiße Vorauszabllmgen s<?hon 
.. .. . . .. ". ... ,,'. , .. . .. ...".....: ... 

'früber zu entrichten, vlird ·hiedm."ch· nicht berübrt. 

, , 

(4) D~r Bei tragsschuldn·er '\"i:t.~d 'nach 'Ablauf des ll.:L1. .. ·Gschaft~­
jahres ZlJ~ allgGmein~n Und. zusät:?'.licl1en. Absatzförderung8-. . . , 

beitrag veranlagt. Auf die Beitragsschuld des Veranl~~gs-

zeitraumcs sind die fi~ diesen Zeitra~~ geleistoten Yoraus-
" '.. . 

2nhlungen anzurechnen. Ein aus der Yeranla.ßung zu .Lasten 

. des Bei tl'agsschuidr.tcrs sicb crge1)cnd~r Untcr·schied~betraß 
, ., 

ist binncn einem'l1onat nacJ:1. Bekann:tgabe des Abgabenbe-

,scheides zu entl'ich-cen (Abschlußzuhlung). Bin zugunsten des 

Bei trag'sschuldners ~ich' erge1)ender 'Unterschicdsl)ctrag int 

als Gutscm'ift zu b~handcln, uelcbe mit der Einreichung der 

es) Der Bei tragsscbulaner ist 'bc~echt:i.st, d-l e . e~!1z.elncn 

}'Jilchcrze-":Gcr z'\.! den im Abs.1 genannten ~0rInin f!llteils-

. 'l!läßiG 1:is . n11' nöhe der VOll ib!"tl zu entrichtenden Bei tri;.r:;c 

entsprecbend den von den 'einzelnen l1ilche:rzeugern 'über-
, , . 

nO::lf:lCllCll liC'.1Gt:n an Hilc~l und E~zcuC).li·.s8el1 aus J'lilch :,!,u 

. bclastcu. J)ic den 1·ii1chcrzcuGern anGcJ.astc1.:en J1ci tri.iGc 

Bind als dnrclllaul'en:1c Posten im' [)j,nnc <les !i-Ll- Ab!3. 3 

'. 
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l3ei tragsverrechnung zu einem Guthaben, ist der Bei tra'JssCIl\.llu:Jcr 

verpflichtet, dieses dem einzelnen Milcherzeuger unvcrzUglich 

zu erstatt.en. 

Bemessung und Vorauszahlung 

(1) Auf die Beitragsschuld hat der Beitragsschuldner für 

jeden Kalendermonat des \'lirtschaftsjahres bis zum Ende des 

folgenden Kalendermonates eine Vorauszahlung zu leisten. Die 

Vorauszahlung setzt sich aus dem allgemeinen Absatzförderungs­

beitrag und nach Maßgabe des Abs. 3 aus dem zusätzlichen' 

Absatzförderungsbeitrag zusammen. Die Vorauszahlung ist eine 

Abgabe "im Sinne der Bundesabgabenordnung. 

(2) Der allgemeine Absatzförderungsbeitrag ist von den Mengen 

an Milch und Erzeugnissen aus Milch, die von den Milcherzeugern 

im Ka·lendermonat übernonunen wurden, unter Anwendung des für 

den jeweiligen Kalendermonat geltenden Beitragssatzes zu bemessen. 

(3) Der Bemessung des zusätzlichen Absatzförderungsbeitrages 

sind jene im Kalendermonat von' den Hilcherzeugern übernonunenen 

Mengen an Milch und Erzeugnissen aus Milch zugrunde zu legen, 

die ein. Zwölf tel der Einzelrichtrnengen oder die gemäß Abs. 5 

für den Kalendermonat festgelegten Teile der Einzelrichtrnengen 

der einzelnen Milcherzeuger übersteigen oder unterschreiten. Auf 

die sich so ergebenden Mengen an Milch und Erzeugnissen aus Milch 

ist der für den jeweiligen Kalendermonat geltende Beitragssatz 

anzuwenden. Die daraus entstehende Beitragsschuld beziehungs­

weise das sich dar~us ergebende Beitragsguthaben ist zunächst 

mi t den für die vorangegangenen Kalendermonate des lvirtschaf ts­

jahres insgesamt sich ergebenden Beitragsschuldigkeitcn be­

ziehungsweise Beitragsguthaben auszugleichen. Eine danach ver­

bleibende' Zahllast ist zu entrichten. Führt der Ausgleich zu 

einer Gutschrift, ist diese nur insoweit erstattungsfähig, als 
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ihr für das Wirtschaftsjahr berei ts en trieh tete Voraus zah 1 ungen 

auf den zusjtzlichen Absatzförderungsbeitrag gegcnUberstehen. 

(4) Der Beitragsschuldner hat bis zu dem i~ Abs. 1 genannten 

Termin eine Beitragserklärung beim Milehwirtschaftsfonds 

einzureichen, in der er die zu leistende Vorauszahlung 

unter Angabe der Bemessungsgrundlage selbst zu berechnen 

hat. Die Vorauszahlung ist vom Milchwirtschaftsfonds mit 

Bescheid vorzuschreiben, wenn der Beitragsschuldner die 

Einreichung der Beitragserklärung unterläßt oder wenn sich 

die Erklärung als unvollständig oder unrichtig erweist 

oder wenn die Vorauszahlung nicht, nicht rechtzeitig oder 

nicht in der richtigen Höhe entrichtet wurde. 

(5) Weicht bei einern Fondsbetrieb die Milchanlieferung in 

den einzelnen Kale~dermonaten des Wirtschaftsjahres von der 

bundesdurchschnittlichen monatlichen Verteilung der Milch­

anlieferung erheblich ab, so kann der Milchwirtschaftsfonds 

auf Antrag des Fondsbetriebes als Bemessungsgrundlage für 

die Vorauszahlungen auf den zusätzlichen Absatzförderungs- _ 

beitrag eine von der gleichmäßigen Auf teilung der Einzel­

richtmengen auf die einzelnen Kalendermonate des Wirtschafts­

jahres festlegen. Ein solcher Antrag kann nur jeweils für 

ein Wirtschaftsjahr und bei sonstigem Ausschluß nur bis 

zum Ende des ersten Monates des '~irtschaftsjahres gestellt 

werden. 

(6) Die Bestimmungen des § 48.Abs. 5 gelten sinngemäß; im 

Fal'le, daß bei der Verrechnung des zusätzlichen Absatz­

förderungsbeitrages Gutschriften entstehen, jedoch nur 

insovleit, als diese im Sinne des Abs. 3 erstattungsfähig 

sind. 
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AufzcichnunqsDflicht 
~-'-----

§ 50 Der Beitragsschuldner hat Aufzeichnungen zu führen, aus denen 

§ 51 

die Grundlagen fUr die Ermittlung der Vorauszahlungen 

(§ 49 l\bs. 1 bis 5) und der Beitragsschuld (§ 48 MS. 1 bis 4) 

sowie fUr die Ubcrwälzung und Erstattung (§§ 48 Abs. 5 und 

49 Abs. 6) ersichtlich sind. 

Verfahren 

(1) Verfügungen und Entscheidungen auf Grund der §§ 37 bis 

54 trifft der Milchwirtschaftsfonds in erster un? letzter 

.Instanz. 

(2) In Ausübung des Aufsichtsrechtes kann ein Bescheid 

des l-1ilchwirtschaftsfonds vom Bundesminister für Land­

und Forstwirtschaft aufgehoben werden, 

a) wenn der dem Bescheid zugrunde liegende Sachverhalt in 

- einem wesentlichen Punkt unrichtig festgestellt oder 

akten\'lidrig angenommen wurde oder 

b) wenn Verfahrensvorschriften außer acht gelassen wurden, 

bei deren Einhaltung ein anders lautender Bescheid hätte 

erlassen werden können . 

. (3) Ferner kann ein Bescheid des Milch\-.Jirtschaftsfonds 

in Ausübung des Aufsichtsrechtes vom Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes 

aufgehoben '·Jerden. 

(4) Haßllahmen gemäß Ahs. 2 und 3 sind nach Ablauf eines 

Jahres nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides nicht 

mehr zulässig. 
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J\bC)cJ.benbehörden 

§ 52 Der Bundesminister fUr Land- und Forstwirtschaft und der Milch­

wirtschaftsfonds sind bei der Vollziehung der §§ 37 bis 54 

Abgabenbehörde im Sinne des § 49 Abs. 1 der Bundesabgaben­

ordnung, BGBl.Nr. 194/1961. 

Zweckbindung der Beiträge 

§ 53 Die Beiträge sind ausschließlicheBundesabgaben und zur Gänze 

für Absatz- und Verwertungsmaßnahmen im Bereich der Milch­

wirtschaft zu verwenden. 

,Kundmach ung 

§ 54 Verordnungen des Bundesministers für Land~ und Forstwirtschaft 

auf Grund der §§ 37 bis 54 sind im "Amtsblatt zur \viener 

Zeitung" kundzumachen und treten, sofern nicht ein späterer 

Zeitpunkt festgesetzt ist, mit dem Beginn des auf den Tag 

ihres Erscheinens folgenden Tag in Kraft • 

. W-erbebe1 tr ag 

§ 55 (1) Der Fonds hat von den im § 21 Abs. 2 genannten Beitrags­

pflichtigen einen Werbekostenbeitrag in der Höhe von 0.6 v.H. 

des jevleiligen Erzeugerpreises je kg Vollmilch, berechnet unter 

Zugrundelegung der höchsten Qualitätsstufe und eines Fettgehaltes 

von 3.8 %, einzuheben. Für Rahm gelten die Bestimmungen des 

§ 17 Abs. 3 sinngemäß. 

(2) Fondsbetriebe sowie Milchgroßhandelbetriebe können den 

Beitrag auf die Erzeuger der in Betracht kommenden Mengen an 

Vollmilch und Rahm überwälzen. 

(3) Der Fonds hat das Aufkommen aus diesem Bei~rag der Präsi­

dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs zu über­

weisen, die es fUr die Werbung für Milch und Erzeugnisse aus 

Hilch zu ver..Jcnden hat. 
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C. Getreide\'lir Lschaf tsonlnung 
--------------------

Besondere Zielsetzungen 

§ 56 Der Getreidewirtschaftsfonds - in den folgenden Bestimmungen 

dieses Abschnittes als "Fonds" bezeichnet - hat der all­

gemeinen Zielsetzung (§ 11) zu entsprechen und 

§ 57 

a) Maßnahmen zu setzen, die die Aufrechterhaltung einer nach 

Qualität und Quantität ausreichenden inländischen Getreide­

erzeugung ermöglichen, 

b) die Preise fUr Brot und Mehl sowie fUr Getreide auf 

mögli-chst einheitlicher Höhe zu halten, 

c) die Versorgung der Bevölkerung mit den in diesem Unter­

abschnitt erfaßten Waren sicherzustellen, ~Ld 

d) Maßnahmen zu ergreifen, die die Ernährung der Bevölkerung 

auch in Krisenfällen gewährleisten. 

Begriffsbestimmungen 

(1) Brotgetreide im Sinne dieses Unterabschnittes sind 

folgende l"laren: 

Zolltarifnununer 

ex 10.01 

ex 10.02 

Waren bezeichnung 

Weizen und Mengkorn, soweit diese Waren 

nicht unter Abs. 3 fallen 

Roggen, soweit er nicht unter Abs. 3 

fällt 

10.05 B Mahlmais 
ex 10.07 Tritica1e 
(2) Mahlerzeugnisse im Sinne dieses Unterabschnittes sind 

folgende \~aren: 
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Zolltarifnummer 

ex 11.01 

11.02 A 

ex 11.02 B 

ex 23.02 A 

(3) Futtermittel 
Waren: 

ZolltarifnUEIner 

ex 10.01 

ex 10.02 

10.03 
10.04 
10.05 

ex 10.07 

ex 11.01 
ex 11.02 

'. 
ex 12.10 
ex 23.02 

A 

A 
A 

B 

im 

- 58 

Warenbezeichnung 

~ehl aus Getreide 

Haferflocken 

Folgende Erzeugnisse aus Weizen, Mengkorn, 
Roggen, Kais oder Triticale, soweit sie 
nicht unter Abs.3 fallen; Grütze und Grieß; 
Getreidek5rner, geschält, geschrotet, ge­
quetscht oder gewalzt, auch in FerIen oder 
Flocken, jedoch nicht weiter bearbeitet; 
Getreidekeime, auch gequetscht, gemahlen 
oder in Flocken 

zur Mehlgewinnung geeignete Rückstände von 
Weizen, Roggen, Mais oder Triticale 

Sinne dieses Unterabschnittes sind folgende 

Ware~bezeichnung 

Weizen und Hengkorn, sofern diese \'1areri 
für Futterzwecke bestimmt sind 

Roggen, sofern er für Futterzwecke bestimmt 
ist 

Futtergerste 
Futterhafer 
Futtermais 
Hirse aller Art; Triticale, sofern für Fut­
terzwecke bestimmt 
Kehl aus Gerste und anderen Getreiden 
1. Folgende Erzeugnisse aus Weizen, Meng­

korn, Roggen, ~ais oder Triticale, so­
fern sie für Futterzwecke bestimmt sind: 
Grütze und Grieß; Getreidekörner, ge­
schält, geschrotet, gequetscht oder ge­
walzt, auch in Perlen oder Flocken, 
jedoch nicht weiter bearbeitet 

2. Gerste, Hafer und Hirse aller Art, ge-
schrotet 

Grünmaispflanzen, gemahlen, auch pelletiert 
Kleie und andere Rückstände vom Sieben, 
Fahlen od.er anderen Bearbeitungen von Ge­
treide, ausgenornmen die unter Abs. 2 fal­
lenden Waren der ZTNr. 23.02 A und Schäl­
kleie 

86/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)60 von 135

www.parlament.gv.at



ex 23.07 

- S9 -

Tierfutter, melassiert oder gezuckert; andere 
Futtermittelzubereitungen; alle diese, sofern 
sie Getreide oder Milllereicrzeugnisse ddraus 
enthulten 

(4) Industriegetreide im Sinne dieses Unterabschnittes sind 

folgende \'laren: 

Zolltarifnummer 

10.03 B 

10.04 B 

10.05 C 

~arenbezeichnun~ 

andere Gerste 

anderer Hafer 

anderer I'lais 

ex 10.07 Tritic~ale, zur industriellen Verwertung bestimmt 
eS) Für die Einreihung einer Ware in eine der in Abs. 1 bis 3 

angeführten Zolltarifnummern gelten die Bestimmungen des Zoll­

'tarifgesetzes 1958[ BGBL Nr. 74 , in der j eweils' ~cl tenden Fassung:. 

Ein- und Ausfuhrpläne 

§ 58 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat auf 

Vorschlag des Fonds jeweils bis 31. Oktober für das im betreffenden 

Kalenderjahr beginnende Wirtschaftsjahr mit Einschluß der ,Zeit bis 

zur nächsten Ernte Ein- ~nd Ausfuhrpläne festzulegen. Das Wirt­

schaftsjahr umfaßt bei Hartweizen, Qualitätsweizen und Mais den 

Zeitraum vom 1. November bis 31. Oktober des folgenden Jahres, bei 

den übrigen im § 57 genannten Erzeugnissen den Zeitraum vom 1.Juli 

bis 30.'Juni des folgenden Jahres. Der Ein- und Ausfuhrplan hat 

die Mengen der ein- und auszuführenden Waren, allenfalls auch 

Zeitpunkt der Ein- und Ausfuhr, Herkunft, Qualität und Ver­

wendungszweck der Einfuhren sowie deren Verteilung zu enthalten. 

Bei der Erstellung des Ein- und Ausfuhrplanes ist auf die in­

ländische Produktion sowie den zusätzlichen Einfuhrbedarf an 

\~eizen hochwertiger Beschaffenheit und bestirrunter Herkunft und -

sm.;ei t Futtermittel in Betracht komr-.len - auch auf die Bedürfnisse 

der Fleisch- und Fetterzeugung Bedacht zu nehmen. Im Einfuhr-

plan ist insbesondere auch die Menge des für die Teig\varc=ner­

zeugurllj bos tip.unten Hart,vei zens fes tz u legen I die in dC!TI Zei traum, 

auf den sich der Einfuhrplan bezieht, zur Einfuhr zugelassen ist. 
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(2) Der Fonds hat die festgelegten Ein- und Ausfuhrpläne bei 

Vollziehung seiner Aufgaben grundsätzlich zu beachten. Die Ein-

und Ausfuhrpläne dürfen auf Vorschlag des Fonds nur abgeändert 

werden, wenn die Stabilität der Preise der im § 57 genannten Waren 

oder die Bedarfslage eine Erhöhung oder Minderung der in den Plänen 

vorgesehenen Mengen oder eine zeitliche Verschiebung der Ein- oder 

Ausfuhren erforderlich machen. 

Einfuhr 

§ 59 (1) Einfuhren der im § 57 genannten Waren bedürfen der Bewilligung· 

des Fonds. Soweit es die Stabilität der Preise der im § 57. genannten 

Waren und die Bedarfslage erfordern, hat der Fonds die ent­

sprechenden Einfuhren zu veranlassen. Zu diesem Zweck hat er zu 

Anhotstellungen für die in Aussicht genommenen Einfuhren dürch 

öffentliche Bekanntmachung aufzufordern oder einen den jeweiligen' 

wirtschaftlichen Notwendigkeiten entsprechenden Bewilligungs­

vorgang zu beschließen, bei welchem er auch Mindest- und Höchst­

mengen für jeden Einfuhrantrag festsetzen kann. Fordert der Fonds 

durch öffentliche Bekanntmachung zu Anbotstellungen auf, ist der 

Importabgabepreis Preisbasis für die Anhotstellungen, sofern der 

Fonds nicht zur Erreichu~g der im § 56 genannten Ziele in der 

öffentlichen Bekanntmachung eine andere Preisbasis bestimmt. Der 

Fonds hat den preiswertesten Einfuhrantrag zu ~ewilligeni er hat 

jedoch die Bewilligung nur für eine Teilmenge zu erteilen oder von 

einer Bewilligung überhaupt abzusehen, wenn seit der Aufforderung 

zur AnbotstellungÄnderungen in den für diese Aufforderung maß­

gebenden Voraussetzungen - insbesondere hinsichtlich der Bedarfs­

lage oder der Preislage - eingetreten sind. Bei der Beurteilung 

der Preiswertigkeit hat der Fonds auch auf die allgemeinen volks­

wirtschaftlichen Interessen (wie z.B. die Bedürfnisse der Handels­

und Devisenpolitik, die allgemeine Marktlage, die Marktbedürfnisse 

. und die handelsüblichen Gepflogenheiten) Bedacht zu nehmen. Die 

Bewilligung des Fonds bildet die Voraussetzung für die Ert~ilung 

der nach den devisenrechtlichen Vorschriften und der nach den Vor­

schriften über den \varenverkehr mit dem Ausland erforderlichen 
Bewilligungen. 

(2) Die GUl tigke i t der Einfuhrbew i 11 igung (Abs. 1) ist zu 
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befristen. Die Einfuhrbewilliqung hat-die Angabe des Ursprungs-

ur.d Liefcrlandcs zu enthalten. Ferner ist die Einfuhrbe\-lilligung, 

soweit es zur Erreichung der im § 56 genannten Ziele notwendig 

ist, mit Auflagen hinsichtlich der Qualität, der Einfuhrzeit, der 

Durchführung des Transportes, des Vcrwc~dungszweckes, der Ver­

teilung, der Lagerung und der Ersichtlichmachung der ausländischen 

Herkunft der Ware zu verbinden; vom Fonds erlassene Durchführungs­

bes timrnungen I die dem Nach\veis der Einhai tung einer Auf lage dienen, 

sind Bestandteil der betreffenden Auflage. Ist der Erteilung der 

Einfuhrbe\Villigung eine öffentliche Aufforderung zur Anbot­

steilung vorangegangen, so dürfen im Bewilligungsbescheid nur 

solche Auflagen vorgeschrieben werden, die in der Aufforderung 

genannt waren. Um die Einfuhr innerhalb der Gliltigkeitsdauer 

der Einfuhrbewilligung und die ~inhaltung von Auflagen zu gewähr­

leisten I kann der Fonds die Erteilung der Einfuhrbe'.villigung von 

der Leistung einer Sicherstellung abhängig machen. 

(3) Importeuren, die Auflagen, Unter denen die Bewilligung er­

teilt wurde, schuldhaft nicht einhalten, sowie Importeuren, die 

die,Ware innerhalb der GÜltigkeitsdauer der Einfuhrbewilligung 

schuldhaft nicht oder nicht zur Gänze einführen, können bereits 

erteilt.e Bewilligungen entzogen \-lerden, wenn ihre Aufrechterhaltung 

zu volkswirtschaftlichen Nachteilen führen vlürde. Aus den gleichen 

GrUnden können Importeure überdies zeitweise oder dauernd von der 

Durchführung von Importgeschäften a.usgeschlossen 'Herden. Außerdem 

können aus diesen Gründen Sicherstellungen ganz oder teilweise vo~ 

Fonds zu seinen Gunsten für verfallen erklärt werden. Hiebei ist 

auf allfällige vom Importeur erbrachte Nachweise, daß er die Frist 

für die Einfuhr oder die Auflagen ohne sein Verschulden nicht 

einhalten konnte, Bedacht zu nehmen. Zur Gänze oder zum über­

wiegenden Teil darf der Sicherstellungsbetrag nur für verfallen 

erklilrt werden, wenn die Nichteinhaltung der Frist für die Einfuhr 

odcr Von Auflagen eine erhebliche Beeinträchtigung öffentlicher 

Interessen zur Folge hat. 

(4) Ein- und Ausfuhren sowie Durchfuhren, bei denen eine Zwischen­

la.gerung in 2011a98rn od!:!!:' Zollfrei:zonen erfolst, der im § 57 

genallt) l cn \"",l.rcr. sind von. den Impor touren u:td Expor tcurcn binnen 

z\-lci \iochcn nach dem Grenzübergang der Ware dem Fonds - bei 
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Einfuhren mit Angabe des inländischen Bestimmungsortes und 

des Verwendungs zweckes - zu melden. Der Fonds ist berechtigt, 

durch seine ausgewiesenen Organe die Richtigkeit dieser Hel­

dungen durch Einsichtnahme in die in Betracht kommenden Auf­

zeichnungen überprüfen zu lassen. 

(S} Bewilligungen sind nicht erforderlich für 

1. die Einfuhr von Waren, 

a) deren Verkehr gemäß multilateralen Vereinbarungen mit 

bestimmten Staaten oder Staat"enorganisationen keinen 

Be~chränkungen unterliegt, 

b) im kleinen Grenzverkehr, 

c) im Reiseverkehr oder 

d) im Postverkehr, sofern die Sendung bei einem aus­

ländischen Postamt aufgegeben wird, 

e) auf Grund des Abkommens zwischen der Republik österreich 

und der Republik Italien über die Regelung des er­

leichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen 

Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der italienischen 

Region Trentino-Alto Adige, BGBl.Nr. 125/1957, in der 

jeweils geltenden Fassung. 

2 •. die Durchfuhr von Waren durch das Zollgebiet. 

(6) ~ei den im Abs. 5 Z. 1 lit.b bis d genannten Waren entfällt 

die Meldepflicht nach Abs. 4. 

Ausfuhr 

. § 60. (1) Ausfuhren der im § 57 genannten Waren bedürfen der Bewilligung 

de;"Fonds. Wenn die Zielsetzungen des § 56 hiedurch nicht beein-. 

trächtigt werden, hat der Fonds die Bewilligung zu erteilen. Der 

Fonds hat vor Erteilung der Ausfuhrbewilligung zu Anbotstellungen 

für die in Aussicht genolr~enen Ausfuhren durch öffentliche Be­

kanntmachung au~zufordcrn oder einen den jeweiligen wirtschaftlichen 
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Nohlendig}~ci ton oder in terna Uonalcn Vereinbarungen ent­

sprechenden ßC'dilliglmgsvorgang zu besch ließen, bei welchem 

er auch f\Hndcst-- und Böch~3 trnengen für jeden Ausfuhruntrag 

festsetzen kann. Fordert der Fonds durch öffentliche Bekannt­

machung zu Anbotstellungen auf, so hat der Fonds als Preis­

basisfür die Anbotsteilung den Preis frei österreichische 

Grenze festzulegen. Der Fonds hat den Ausfuhrantrag mit dem 

höchsten Exportpreis zu bewilligen. Er kann jedoch von einer 

Bewilligung Abstand nehmen, wenn der im Anbot ~ngegebene Export­

preis unter Berücksichtigung der '~elt!narktpreise nicht angemessen 

erscheint. 

(2) Bewilligungen sind nicht erforderlich für 

1. die im § 4 Abs. 1 des Außenhundelsgesetzes 1968 in 

der jeweils geltenden Fassung genannten Ausfuhren 

und 

2. die Ausfuhr von Waren auf Grund des in § 59 Abs. 5 

·lit.e genannten Abkommens in der jeweils geltenden 

. Fassung. 

Im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 

Kostenersparnis kann der Fonds durch allgemein-verbindl·iche 

Anordn~~g die Bewilligungspflicht der Ausfuhr bestimmter 

l~aren, die für an österreich angrenzende Zollausschlußgebiete 

anderer Länder bestimnt sind, aufheben. In der allgemein-ver­

bindlichen Anordnuns sind die Zollämter an~ugeben, bei denen 

die Ausfuhrabfertigung zu erfolgen hat~ Diese allgemein-ver­

bindliche Anordnung darf nur kundgemacht werden, wenn der 

diesbezügliche Beschluß des Fonds von den Bundesministern für 

Land- und Forstwirtschaft und für Finanzen bestätigt woräen ist. 

Die Bestätigung gilt als erteilt, falls sie nicht binnen drei 

Wochen nach Einlangen des schriftlichen Antrages versagt ""ird. 

Die Zollämter häben jährlich die auf Grund dieser allgemein­

verbindlichen Anordnung ausgcfGhrten Waren nach Art und Menge 

d.ern Fond:-; bekannzllgcbcn. 
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sichtiich de1' QU:alität) der Al.lsf~hrzeit und :der' Durchführ\;~nb 
dcs:~'PortG·s. verbunden ':1Crd·~n .. Um sieherzusteilen, d6.i in:'" 

-l1erhalb··d·~!:,·· Glii tie;kcitsdauer der AUSf·\Ut~'bCl'lf]Jz.i~n!!. die 

.R>..'l)orte durchgeführt 1-1erden und um' die Einhultung YOU AUfl?gen . . 
zu ·geHä.1'lrJ..eistep., kann die Er~eilung der· Ausfuhrbe\vill;Lgun.g 

.. :fe)~ner ·von der: Leistunß einer S~Gher5telluD.ß abhängig gcmö.cht 
".. .;,." .. 

\:lcrqen .. yqm: FOllqS erlassene Du.rch.füb.runßsbe}~tilllmungGn; die 
dem Nach'·~eis. der. Eiuhul tuug einer ·Auflagc. dienen t',;', sind . 

4 ... • 

Destrwdtcilc der betreffenden Au.flugee . . . . . . 

. . .. (5)' :E~:;o~;t~~~eri, die ',Auf'lagen, unter' dC~le~ di~. J3e'\4ill~gung . .. .. ... .'. ...... . '. \ ' ... 
"erteil t . \-airde, schulclhaft nicht einhcl teu. pO\'Jie . .E=-;porteuren) 
die. di~ . lhire" .inn~rhalb d~r '"GUi tigkeitsdauer: der. Au~.f~hr:be-

'.'" .' • • •• :." .# •••••••••• " 

'·/ill:i.~ung 'schuldhait nicht"oder >:licht zur. Gäuzq D.usi'U~en, . .. .... . . ..... . . . 

können berei t~s . er'teil te Bel'liliiguugen cnt_z~gell ··\\·~rd~J?·~ .. ' ... cnu 

ihre !lui1'pchtcyhaltung zu volk~,·drtschaftlichen Na6h-b~i'len 
~ü~~'cu '·:Ürd~ •. Aus ·~el.l glS;:Lchell. Grül?-,den J.:önnen ExJ.)or-ceu:cc 

. üb~~'C1.ics z~ih·.'eise .9.dCl? :q.f:lue~'nd von ··'lli..i.)ortge$ciüi~ten: aüsGe­

Bchlos~cn '·lCrUen. AußerdeD1.J~ö~nen· aus diesen Gründen Sicher­

stellunGen ßnn~ ·OQCl.' t'cil\,/~i~~ v~m F~nds ··zu seinb~.·Gunstcn 
.fHr \'crfnll cn ·crkl·ärt l;crdcl~: .~Ii~b·ei ist'· auf' nlli'äl.liGD.· 

vom E-.hpöl..'tc'll.r erbrachte Hach\·!Cis~ .. ' iicill "er :di~ jj\ri ~t' :(ü+' die . '.). '. .' .. -,. '. . 

.hunfulu" oder 'die .huflngcn ohne sein .. Vcrschulde;l.·nicbt. cinh~!.l ten • • • 0.. .. 
konnt e, J3cdL\cht zu llc}ll:Jcn. Zur Glin~e oder zum iibc::!.~\,,·.icGClld (:11 

!l.lcil·.d~Q".r dcr Siclll~i':Jtell!.mGsbetrn.g nur .für ~crf'cli~n e~kllil't 
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- G~ -

Herden, \llenn die Nicht.einhaltung der Frist für die Ausruhr 

oder von Auflt.J.9cn eine erhr~bli.c118 B<?cint):ächtigung öffentlicher 

Interessen zur Folge hat. 

l\nbotspflicht 

( 1 ) Im § 57 genannte h'aren ausländischer Herkunft s::"nd von den 

Importeuren spätestens beim Grenzübergang dem Fonds zum Import­

abgabepreis zum Kauf anzubieten. Der Importabgabepreis ist 

frachtfrei österreichische Grenzstation, bei Schlepp'i:lare 

waggonfrei österreichischer Donauhafen, in allen Fällen ein­

schließlich Nutzen und Zoll sowie einschließlich aller Steuern 

mit Ausnahme der Einfuhrumsatzsteuer, Abgaben und Spesen zu 

erst.ellen. 

(2) Der Fonds ist zum Kauf der angebotenen Ware nicht ver­

pflichtet. Kauft der Fonds die angebotene Ware, so hat er den 

Importeur gleichzeitig vertraglich zu verpflichten, die Ware 

zum.. Inlandspreis (§ 69 Abs. 3) rückzukaufel1. . In dem Vertra"g 

über den Rückkauf hat der Fonds nötigenfalls Auflagen hin­

sichtlich der Lagerung, der Verteilung und des Verwendungs­

zweckes sowie entsprechenden Sicherstellungen zur Erfüllung 

dieser Auflagen zu vereinbaren~ Lieferungen des Importeurs an 

den Fonds gelten nicht als steuerbare Umsätze im Sinne des 

Umsatzsteuergesetzes 1972. 

(3) Der Fonds ist bei der Durchführung von Maßnahmen gemäß 

Abs.1 und 2 an die i'ieisungen (Art.20 Jl...bs. 1 B-VG) der gemäß 

§ ~~ Abs. 4 zuständigen Bundesministerien gebunden. 

(4) Erträgnisse, die dem Fonds aus der Durchführung von Maß­

nahmen gem.Abs.1 und 2 zufließen, sind Einnahmen des Bundes und 

für die im § 72 genannten Zwecke zu verwenden. Allfällige Kosten -

ausgenon~cn ein Aufwand gern. § 96 Abs.1 - sind dem Fonds aus den 

für PreisLlusgleiche bei Brotgetreide und Futtermittel bestin-.mtcn 

Hüushaltsmitteln des Bundes zu ersetzen. 
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(5) Die ßesti~lungen der Abs. 1 bis 4 finden [Ur Ein- und 

Durchfuhren gemiiß § 59 Abs. 5 Z. 1 1it. b bis cl und Z. 2 keine 

Am/endung. 

Abfertigung zum freien Verkehr 

§ 62 Die Zolltimter dürfen im § 57 genannte Waren nur dann zum freien 

Verkehr abfertigen, wenn eine Einfuhrbewilligung des Fonds 

gemäß § 59 Abs.1, die an den Warenempfänger im Sinne der zoll­

gesetzlichen Vorschriften ergangen ist, oder ein Kaufvertrag 

gemäß § 61 Abs.2, der mit dem Warenempfänger geschlossen worden 

ist, vorgelegt wird oder wenn es sich um Einfuhren gemäß 

§ 59 Abs. 5 Z. 1 1 i t . b bis e handel t. . 

Kennzeichnung von Nahlerzeugnissen 

§ 63 Soweit es zur Erreichung der im § 56 genannten Ziele oder zur 
Durchführung des Ausgleiches gemäß § 64 Abs.l notwendig ist, 
kann der Fonds unter Bedachtnahme auf die amtliche Preisbestim­
mung für Brotgetreide und Kehl und unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen des § 95 die Kennzeichnung von Mahlerzeugnissen 
anordnen und für die Handelsmühlen bestimmte Jl1ehl- und Grießty­
pen und erforderlichenfalls auch Ausmahlungssätze für solche 
Typen festsetzen. Um den Handelsmühlen im ganzen Bundesgebiet 
die Deckung des regional unterschiedlichen Bedarfes an Mehl 
und Grieß der verschiedenen Typen zu ermöglichen, kann der 
Fonds sowohl für Roggen als auch für Weizen sowie für Triti­
cale mehrere Vermahlungen mit jeweils verschieden h&hen Aus­
mahlungssätzen einzelner Eeh1- und Grießtypen festlegen, die 
von den Handelsmühlen wahlweise durchgeführt werden können. 
Weizen und Triticalevermahlungen, die für Brotmehl einen höhe­
ren Ausmahlungssatz vorsehen als 12 vB, bedürfen der Bewilli­
gu~g durch den Fonds. Diese kann für eine angemessene Frist 
nur Mühlenbetrieben versagt bzw. widerrufen werden, welche 
die vorgeschriebene Brotmehltype nicht einhalten. 

Preisausgleichsverfahren 

§ 64 (1) Die aus der Preisfestsetzung für Brot und ~~ehl einerseits 
und aus der Verschiede~heit der Preise für ROGgen und Weizen 
andererseits sich ergebenden Differenzbeträge sind in der Weise 
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auszugleichen, daß bei der Vermahlung von Weizen und inländischem 

sowie von entsprechend den Bestimmungen des § 59 Abs.l bis 4 
eingeführtem ROGgen Ausgleichsbeiträge von den Handelsmühlen an 
den Fonds zu leisten bzw. Ausgleichszuschüsse an die Handels­
mühlen vom Fonds zu gev/ähren sind, deren Höhe unter Zugrundele­
gune der behördlich besti~~ten Preise für Brotgetreide und Kehl 
vom Fonds allgemein unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des 
§ 95 oder im Einzelfall durch Bescheid festzusetzen sind. 

(2) Falls gemäß § 63 mehrere Vermahlungen festgelegt sind, hat 
der Fonds für jede dieser Vermahlungen unter Zugrundelegung der 
jeweils für sie geltenden Ausmahlungssätze die Ausgleichsbei­

träge und -zuschUsse gemäß Abs.l festzusetzen. 

(3) Für Roggen, Wejzen und Triticale, die sich zur Herstellung von 
f<lahlerzeugnissen für die menschliche 3rnährung nicht eignen, sind 
Ausgleichsbeiträce nicht zu leisten und Ausgleichszuschüsse nicht zu 
gewähren. Han,lelsnühlen dürfen Rogeen, Vreizen und. Trit_icale für 
andere Zwecke als für die menschliche Ernährung nur verHendcn, 

wenn der Fonds auf Grund eines von ihnen eingebrachten Antrages 

festgestellt hat, daß das in Betracht konunende Getreide für 

die menschliche Ernährung nicht geeignet ist, es sei denn, daß 

die Bestimmung des Getreides für Futterzwecke schon in der 

Meldung gemäß § 68 Abs. 1 angegeben "lorden ist. Sofern es sich 

ni.cht um geringfügige Hengen handelt, hat der Fonds vor seiner 

Entscheidung das Gutachten einer nach ihrem Wirkungskreis in 

Betracht kommenden autorisierten Untersuchungsanstalt einzuholen. 

Uber die Verwendung des Getreides, von dem der Fonds festge­

stellt hat, daß es für die menschliche Ernährung ungeeignet ist, 

und über die Verwendung der allenfalls aus solchem Getreide her­

gestellten Erzeugnisse haben die Handelsmühlen dem Fonds einen 

Nachweis zu erbirnJen. Für solche Getreid~ aus Bundesmitteln 

gewährte Sttitzungsbeträge sowie allenfalls vom Fonds bereits 

geleistete Zuschüsse sind von diesem mit Bescheid zurückzuforder~. 

Desgleichen hat der Fonds allenfalls gezahlte Ausgleichsbeiträge 

zurückzuerstatten. 

(4) Verliert Brotgetre~de ohne Verschulden des Unternehmers, 

in dessen Gewahrsam es sich befindet, die Eignung fUr mensch­

liche Genußzweckc, so sind allenfalls aus Bundesmitteln gewährte 

Stützul1c:::;be tr~ir.:e nicht :urückzufordern. 
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(5) Zum Ausgleich der Unterschiede in der Höhe der Transport­
kosten, die durch Lieferungen von inländischem Brotgetreide 
verschiedener Herkunft an die Mühlen entstehen, kann diesen vom 
Fonds aus den Einnahmen gem13.ß § 64 Abs.l eine Transportkosten­
vergütung bis zu 10 vH des Erzeugerpreises gewährt werden. 

(6) Die aus der Verschiedenhe i t der Pre ise für offenes f.1ehl 
und für Mehl in Originalpackungen (Kleinpackungen) der gleichen 
Type sich ergebenden Differenzbeträge können durch Kleinpackungs­
zuschüsse ausgeglichen werden, die vom Fonds unter Zugrundele­
gung der behördlich bestimmten Preise für J';:ehl an die Handels­
mühlen für die von diesen selbst abgepackten und verkauften 
Originalpackungen aus den Binnahmen gemäß Abs.l zu gewähren sind. 

(?) Die gemäß Abs.l eingehobenen Geldmittel sind für die im 
Abs.l und 5 genannten Zwecke gebunden. § 242 BAO gilt sinngemäß. 

(8) Sofern ein Mühlenbetrieb die gemäß § 63 festgesetzten Aus­
mahlungssätze nicht einhält, obwohl das zur Vermahlung gelangte 
Getreide seiner Mahlfähigkeit nach bei BinhRltung der vorge­
schriebenen Mehl- und Grießtypen die Erreichung der vorge­
schriebenen Ausmahlungssätze zugelassen hätte, k~nn ihm der Fonds 
für die betreffende Vermahlung einen diesen Ausmahlungssätzen 
entsprechenden Betrag zur Zahlung bzw. Rückzahlung vorschreiben. 
Bei Weizenmahlprodukten, die unter die Grießtype fallen, und 
bei Roggenvorschußmehl kann der Fonds das zul~ssige Ausmaß von 
Überschreitungen des jeweils für diese Typen festgesetzten Aus­
mahlungssatzes beschr~nken. Bei den anderen Typen sind solche 

Überschreitungen ohne Einschränkung zulässig, sofern bei kei-
ner ~ehl- bzw. Grießtype der jeweilige Ausmahlungssatz unter­
schritten wird. 

(9) Sofern ein Hühlenbetrieb die gerr;äß § 63 festeesetzten ~Tehl­

und Grießtypen nicht einhält oder diese falsch deklariert, 
hat ihm der Fonds, soweit es im Einzelfall keine unbillige 
Härte bedeutet, entsprechend der tatsächlich er~eugten Type 
die Ausgleichsbeiträge zur Zahlung bzw. gewährte Ausgleichs­
zuschüsse zur Rückzahlung vorzuschreiben. 

(10) Bei der Vermahlung von Weizen zur Herstellung von ~ahl­
er2eu~~issen, welche fUr den direkten oder indirekten Export be-

·stiIlmlt sind (rühlengesetz in der jeweils geltenden Fassung), 

ha t der -'onds von der Zinhebung der Ausglc ichsbe i trt.ge Abstand 
zu nehr.:en. 
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(11) Aus den Nittp.ln gemäß Abs.l sind jährlich bis zum 3l.0kto­
ber jene Beträge an den Bund abzuführen, um welche der jeweili­
ge rechnungsmäßige Aktivsaldo zum Ende des abgelaufenen Ge­
ffchäftsjahres die Höhe von 60 Mio S übersteigt. Bei Abfuhr 
dieser Betr~ge ist auf die jeweilige Kassenlage des Fonds Be­
dacht zu nehmen; der Fonds darf durch die Abfuhr in der Erfül­
lung seiner gesetzlichen Aufgaben nicht behindert werden •. 

~tich tunqs [(:' rderungsbc. i trag 

§ 65 (1) HandelsmGhlen haben bei der Leistung von Ausgleichsbeiträgen 

gemäß § 64 Abs. 1 zusätzfich einen ZGchtungsförderungsbeitrag 

von S -.01 je kg vermahlenen Weizens an den Fonds zu leisten. 

(2) Der Züchtungsförderungsbeitrag gemäß hus.1 ist in den 

Konsumentenpreis der jeweiligen Mahlprodukte einzurechnen. 

(3) Der Fonds hat die gemäß Abs.1 geleisteten Züchtungsförderungs­

beiträge der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskanmern 

österreichs zur Förderung der Pflan~enzüchtung, insbesondere 

zur Verbesserung der Qualität, der Zlichtungsforschung und der 

damit unmittelbar verbundenen notwendigen Werbung ZU überweisen. 

(4) Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

·reichs hat 

a) jährlich ein Verzeichnis der zu fördernden physischen und 

. juristischen Personen zu erstellen, 

b) darin die jeweiligen Zuwendungen in absoluten Zahlen oder 

in Prozentsätzen der im Jahr zur Verfügung stehenden Fördetungs­

mi ttel auszU'iveisen und 

c) die Zuwendungen verzeichnisgemäß im Wege der Landesland­

wirtschaftskammern unter Al.lferlegung von der Zielsetzung­

(Abs.3) entsprechenden Bedingung~n und Auflagen zu gevlähren. 

(5) Das Verzeichnis gem. Abs. 4 ist bei den Landeslandwirt­

schaftskammern zu jedermanns Einsicht aufzulegen. 

Fremdvermahlungen 

§ 66 Der Fonds kann, wenn es zur Erreichung der im § 56 genannten 

Z ic 1 c n,)lI.-:·': r:di cJ is t, un le 1: Bedach t!1ahmc auf die Bes tiiluClungen des 
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§ 95 anordnen, daß für Vermahlungen in einer fremden Mühle 

(Fremdvcrmahlungcn) und für den Weiterverkauf von Brotgetreide 

eine Bewilligung des Fonds erforderlich ist. 

Verzugszinsen 

§ 67 Bei nicht rechtzeitiger Abfuhr der gemäß § 64 Abs.1 

entrichtenden Ausgleichsbeiträge 

_ zu 

kannen, soweit es im Einzelfall keine unbillige Härte bedeutet, 

Verzugszinsen vorgeschrieben werden, deren Höhe den Diskontsatz 

der Österreichischen Nationalbank um 6.v.H. übersteigt. Aus­

gleichszuschüsse (§ 64 Abs.1) und Transportkostenvergütungen 

(§ 64 Abs.5) können gegen fällige Ausgleichsbeiträge (§ 64 l\bs.1) 

. aufgerechnet werden. 

Werde.n fällige Ausgleichszuschüsse und Transportkostenver­

gütungen dem Berechtigten ohne sein Verschulden nicht rechtzeitig 

bezahlt oder verrechnet, so können - soweit es die wirtschaftliche 

Lage des Fonds zuläßt - Verzugszinsen in der im ersten Satz 

genannten Höhe gewährt werden. 

~ufzeichnun~en und Meldungen 

§ 68 (1) Die Hti.hlenbetriebe sind verpflichtet, Aufzeichnungen Uber 

ihre Haridelsvermahlungen, den Lagerbestand und den Zu~ und -

Abgang an Brotgetreide und Mahlerzeugnissen, getrennt nach 
~:t-ic,p..l 

Weizen, Roggen~unQ ~hlerzeugnissen, unter Angabe der in-

ländischen oder ausländischen Herkunft,zu führen und dem 

Fonds monatlich diesen Aufzeichnungen entsprechend Meldung zu 

erstatten. Sofern eine Handelsmühle auch Lohnvermahlungen vor­

nimmt, hat sie in sinngemäßer Anvlendung der vorstehenden 

Bestimmungen hierüber getrennte Aufzeichnungen zu führen und 

getrennte Meldungen zu erstatteri. 

(2) Uberdies sind Mühlenbetriebe, die Getreide in einer 

fremden Mühle im Lohn vermahlen lassen, verpflichtet, dies 

vorher dem Fonds bekanntzugeben. Solche Vermahlungen unterliegen 

auch den Aufzeichnungs- und Meldevorschriften des Abs. 1. 
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(3) Der F0)1(15 ordn(.~L \.mLcl- Bcdac!!t-.JI'l!1JIlC: Guf die ß(!!Jti.i\::iiU!)90n 

~es § 95 an, in welcher Form die Meldungen gem~ß Abs. 1 und 2 

zu erstatten sind. 

(-1) Der Fonds ist berechtlgt, durch seine cnt!Jprechenc1 aus­

gewiesenen Organe die Richtigkeit der gemäß Abs. 1 bis 3 zu 

erstattenden Meldungen und die tats~chlichen Nettover~aufserlöse 

für l1ahlcJ~zeugnis5e durch Einsieh tn.:lhmc in die in Betracht 

kOJlunenden Aufzeichnun~fen zu überprüfen. Desgleichen ist der 

Fonds bereclltigt, durch seine Organe in den einschlägigen 

Betrieben während der üblichen Geschäftszeit Proben der im 

§ 57 genannten Waren zu entnehmen. 

(5) Die Importeure und Exporteure der im § 57 angeführten Waren 
sind verpflichtet, dem Fonds unaufgefordert die zur Neuberechnung 
des Importausgleiches oder Exportausgleiches erforderlichen Unter­
lagen unverzüglich vorzuleeen. Der Fonds ist berechtigt, von den 
Importeuren und Exporteuren Berichte und Nachweise zu fordern, 
soweit dies nach § 69 Abs.6 oder § 70 Abs.lO erforderlich ist, 
sowie in diesen Fällen durch geeignete Sachverständige in die in 
Betracht kommenden Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen. 

Importausgleich 

(1) Anläßlich der Einfuhr von Waren, die im § 57 angeführt 

sind - mit Ausnahme von Waren der ZTNr. 23.07 - aus dem Zoll­

ausland, \oJird anstelle des Zolles ein Importausgleich erhoben. 

(2) Auf den Importausgleich gemäß Abs.1 finden die Vorschriften 

der'§§ 32 und 33 sinngemäß Anwendung, soweit im folgenden nicht 

anderes bestinunt ist. 

(3) Als Indlandspreis gilt bei Brotgetreide (§ 57 Abs.1) der 

behördlich bestimmte Erzeugerpreis, bei Futtergetreide (§ 57 Abs.3) 
'-

der behördlich bestimmte Erzeugerpreis oder, sofern nicht der 

Erzeugerpreis, sondern der Importabgabepreis behördlich bestimmt 

ist, dieser und bei Mahlerzeugnissen (§ 57 Abs.2) sowie bei 

Waren der ZTNr. 11.01, 11.02 Bund 23.02, soweit sie im § 57 

Abs.3 genannt sind, der behördlich bestimmte Mühlenabgabepreis. 

Falls Preise für diese Erzeugnisse behördlich nicht bestimmt 

sind sowie für Industriegetreide, hat der Fonds als Inlandspreis 
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einen Vergleichswert unter Bedachtnahme auf die Notierungen 

an der Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien heranzu­

ziehen. 

(4) Zur Erreichung der im § 56, insbesondere in 1it.a , gena~nten 

Ziele kann der Fonds abweichend von den Bestin~ungen de= Abs.1 bis 

·3 bei nachstehenden Waren, soweit sie im § 57 aufgezählt sind, 

jedenfalls einen Impcrtausgleich bis zur folgenden IIöhe feststellen: 

1. 7,TNr. 11.01 

Mehl aus Getreide ...... ,.. . . . . .... ~ . 38 v.H. des Zollwertes 

mindestens .. : .................. S 170.- für 100 kg 

2. e x Z TN r. 1 1. 02 B 

Grütze und Grieß; Getreidekörner; 

geschält, geschrotet, gequetscht oder gewalzt 1 auch 

in Perlen oder Flocken l jedoch nicht weiter 

bearbeitet ..................... 38 v.H. des Zollwertes 

mindestens . . . . .. . . . . . . . . . . . . .... S 170.- für 100 kg 

(5) Dem Auslandspreis ist der am Tag der Beschlußfassung über die 

Höhe des Importausgleiches in der Wiener Zeitung veröffentlichte 

Devisen-Briefkurs laut Börsenverkehr mit auslä.ndischen Zahlungs­
mitteln zugrundezulegen. Für Einfuhren, die der Fonds auf Grund 

einer öffentlichen Aufforderung zur AnbotsteIlung bewilligt 
(§ 59 Abs.l), ist der Importausgleich durch Bescheid festzustel­
len. An die Stelle des Zollwertes tritt in diesen Fällen der 
Schilling-Grenzpreis, von dem der Fonds bei Erteilung der Bewil­
ligung ausgegangen ist. 

(6) Wenn in Fällen von Fremdwährungsvereinbarungen der bei der 
Bezahlung des Kaufpreises der v/are bankmäßig verrechnete Devisen­

Briefkurs von dem nach Abs.5 maßgeblichen Devisen-Briefkurs ab­

weicht, hat der Fonds den Importausgleich neu zu berechnen und die 

Differenz bescheidmäßig zuzuerkennen oder nachzufordern. Dabei 
ist von dem im Verhältnis der Änderung der Devisen-Briefkurse ge­
änderten Auslandspreis auszugehen. Der Fonds hat den Bescheid 

dem 3undesministerium für Land- und Forstwirtschaft zum Zwecke 

der Verrechnung zur Kenntnis zu bringen. Der Differenzbetrag ist 
vom .i3undes:-ünisterium für larrd- und Forstwirtschaft einzuheben 

oder aus den Einnahmen nach § 72 zu erstatten. 
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§ 70 (1) Anläßlich der Ausfuhr von \'laren, die im § 57 angeführt 

sind, in das Zollausland wird ein- Exportausgleich erhoben. 

(2) Der Exportausgleich ist vom Fonds mit Bescheid oder mit 

allgemein verbindlicher Anordnung unter Bedachtnahme auf die 

Bestimmungen des § 95 festzustellen. Liegt eine Differenz im 

Sinne des Abs.3 oder 4 nicht vor, so ist zu bestimmen, daß ein 

Exportausgleich nicht zu entrichten ist. Die für den Import­

ausgleich vorgesehenen Vorschriften des § 32 Abs2 dritter 

und vierter Satz gelten sinngemäß auch für d~n Exportausgleich. 

(3) Für Ausfuhren, die der Fonds auf Grund einer öffentlichen 

Aufforderung zur AnbotsteIlung gemäß § 60 Abs.l bewilligt, 

ist der Exportausgleich durch Bescheid festzustellen. Die 

Höhe des Exportausgleiches ergibt sich aus der Differenz 

zwischen dem vom Fonds gemäß § 60 Abs.l als Preisbasis fest­

gelegten Preis frei österreichische Grenze und dem vom Expor­

teur in seinem Ausfuhrantrag genannten höheren Exportpreis, 

von dem der Fonds bei Erteilung dp.r Bewilligung ausgegangen 
ist. 

(4) Für Ausfuhren, die der Fonds auf Grund eines anderen Ver­

fahrens gemäß § 60 Abs.l als der öffentlichen Aufforderung 

zur AnbotsteIlung bewilligt, ist der Exportausgleich derart 

zu bemessen, daß die Differenz zwischen dem Inlandspreis 

einer Ware frei österreichische Grenze und dem höheren Aus­

landspreis einer gleichartißen Ware, der sich aus den für. 

A.usfuhren aus Österreich günstigsten Absatzmöglichkeiten aus 

dem Weltmarkt ergibt, ausgeglichen wird. Hiebei ist darauf 

Bedacht zu nehmen, daß die Wettbewerbsgleichheit der aus 

dem Inland stammenden mit der auf dem Weltmarkt angebotenen 

Ware erhalten bleibt. 

(5) Dem Exportpreis (Abs.3) bzw. dem Auslandspreis (Abs.4) 

~ist der am Tag der Beschlu3fassung liber die Höhe des EXfort­

ausgleiches in der Wiener Zeitung veröffentlichte Devisen-

Ge ld L urs laut Börsenverkehr mi t ausltind iscnen Zahlungs;~~i tte In 

zugrundezuleeen. 

(6) Der Fonds kann in den Fällen des Abs.4 - soweit es aus Grün­

den des öffentlichen Interesses geboten ist - von der Einhe­

bunL cin2~ ~x~ortau3cleiches ganz oder teilweise absehen. 
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(7) Der Exportausgleich ist von den Zollämtern nach Maßgabe 

des vom Fonds in einem Bescheid oder in einer allgemein ver­
bindlichen Anordnung festgestellten E~portausgleiches nach 
den für Zölle geltenden Rechtsvorsch:riften zu erheben, so­
weit nicht nach diesem Bundesgesetz anderes bestimmt ist. 

§ 33 Abs.l zweiter bis fünfter Satz gilt sinngemäß. 

(8) Ein Bescheid gemäßAbs.2 hat an den Versender (Exporteur) 
im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften zu ergehen; er 
bildet eine im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften er­
forderliche Unterlage zur 'i'larenerklärung in den Fällen der 
Ab;fertigung von \-laren des freien Verkehrs in der Ausfuhr, 
einschließlich der Ausfuhr im Ausgangsvormerkver}ehr oder 
der Abfertigung zur Einlagerung in ein Zollager oder zur 
Verbringung in eine Zollfreizone. § 33 Abs.3 zweiter Satz 
gilt sinngemäß. 

(9) Die Bestimmungen über den Exportausgleich finden keine 
Anwendung auf Waren, die nach den Vorschriften des Zollge­
setzes 1955, BGB1.:rr.129, aus Rechtsgründen Zollfreiheit ge­
währt wird. ::,ieiters finden diese Bestimmungen keine Am..,en­
dung auf \varen, für deren Ausfuhr bestimmten Personen oder 
Personengruppen auf Grund von zwischenstaatlichen Verein­
harungen Zollfreiheit eingeräumt ist. 

(10) § 69 Abs. 6 ist nach rJ~aßgabe des Abs. 5 auf den Export­
ausgleich sinngemäß anzuwenden. 

'VerwertungszuschGsse 

(1) Soweit es zur Erreichung der Zielsetzung der §§ 11 und 56 

erforderlich ist, hat der Bund anläßlich der Ausfuhr von 

Waren, die im § 57 angeführt sind oder daraus hergestellten 

Verarbeitungsproäukten in das Zollausland, einen Verwertungs­

zuschuß zu gewähren, wenn die Auslandspreise solcher Waren nicht 

nur kurze Zeit unter den Inlandspreisen gleichartiger Waren 

liegen. 

(2) Der Vel.wertungszuschuß ist vorn Fonds in der öffentlichen 

Bekanntmachung (§ 60 Abs. 1) im Falle eines Absehens von dieser 

(§ 60 Abs. 2) auf sonst geeignete Weise bekanntzugeben und sodann 

mit Bescheid zu gewähren. 
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-'75 

Hicbci :i.!:it cfiu·Huf··Jk(lachi.; zu nnllinon) daß die·: ';iettbc\'Icrh!J-: .. 

n:iJ~ißJ:ei t der aus dei:! Inlund ß t01run~ntlcn ~:li t uc'i- auf .<lerr. 

"'ei.J~~aikt···i~:Gdb6tcncn' ):hii.,o· 'ßC\";ihrl~i'st<l;' i~t ... : 

.. ·Einn0.l;·m~ ~,'/i d iunn.ß 
.. ~.. -. 

§ .7.2. Dqr Importe.u!.JGleich· (§ .69) lillcl der ~::port;ausßlc:i.'~h :( ß 70) 

;'{l1d ·EinA·o.lir:!cni. de'~ B~'dcs. Sie sind. ZlU1ächsf; ~ur ~eclcunß ßer 
~ VerrJcrt~3;'~~·U;';c·11i.isse·'~ (§: '21,)·' und ferner t. Bovle.:t t;lsie :.b~j;r:l 'Im); ort 

odqr EX;ort '~on Brotgetreide und Mahlerzeug·nis~en .. ei-n:gehoben 

'\7cq:'(le;' ~ zUr Stabili~ierÜnß der :Gctreidc-, : ·~.rch!:-. und.. 'nrot- . 

pr~isc) . sO\';ei i" ~ic 1)cim ·Import· oder Export von li'utt~;;mi ttelu 

lmd. Industr''l~e;etr6idc'' ein·ßchoben··:ywrden,.: ~ur. ~ 9~Gher~ß der 

i~~.~.ld~sch~n .iutfe'rmi ttel~rocluktion' und .des .. :,\1=>sa~ze; "~on 
Tieren lmd' .ticri.s.chen ErzeiignisseD)' ,?~llm Transl;c:'~;t;uys~~cich 
f.lie Futt;er~ittel, z~ Förc"t'erung der I'rodukti vi:t.ä~· Ull~ C}uali-· 

tät:fJstcig'cH'une; in .der V.iehuir·[;::::chaft, zum .fq.1~b~u der ..... ~.;~lch­

leistungskontrollq ·sonie für. Maßnahmen ·Z1ll' .. Festi'()Uri~ .d~~~ 
Bergbu:ucrntums zu verucnd.cn. . . . '. . .:.: ' . 

..... r 

!l(mkunf~S):'_2.f:~c~h:ne~ für J3'ro1;r;etrcid8 Ul1cl- r.inh1crz~el!ßTI.isse . 
. - -....... 

..... . .-- .. ~ ...... 

0.) La?cX'!,.·. lmd v'ch>rutshal t-ung von: ·lage~".fähige)!l ,.~;otgetreide 
in ;'~et~"ieh~8'rgen6li Lngc:c:r.$.l.1mcn: in .. p:!:nem ü~e~" den no~ma10n 
G~schäftsbctrieb hJ:nau'sljchcndeh Umfang gCßen.EntsqhädiGUl12; 

i1Jr.,hn.ndclsübl.i~hen J\usmaß, . 
.. . .... ': .... .. 

b) Alma.hile '\~orl iriläildlscherJ' Br.otGc·trci.clc h8ndcl~iibliG'h~~" 
Qt~.lli t:?,t in 'einclll nuch' der. Geflaln"l;vor~~t'~-lClg; J)·C!J.ti·f~tcn 
.AU~11~'..ß wld üntcr Derücksichtigunß. der Jahr:esv;rl:I:;.hll~lß3-
)~JCilßC lmu der Qual i tiitscrfordel'nisse den ein7..~lnCll Betricbc~, 

.. . . . . ~ 
c) J~bg.:lbc bc~tir:ctcr Üahlerzcuc;nisic ßeßcll TIec1Drf ml2.ch\-:e i se , 

so\'!ci t c1iC!.G zur Sichcl~unß der sr/cckbcstil;l@tcn Ver'\,/cndwlG 

der I'ontls:'Ji~; tel und nur Grund des Bu.ndcsfinLUloz,C;Csctzc s 

r.cn~!hl'tCl' S t.i~ t,:~lU1C~!1i t tel erforderlich ist. 
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" 

'. " 

(2) J' n\.D.-.el.c .... <"min5.~..;tc·r. ;:ür Li..tl1c.l,- und ).i\or:.;t\','il't~,;Gha.:[t kann _ , )81." .1.1\ J ,.. • .••.••• 

.' 

a) ,die oinschlüßißc.~, IlI1po?::t~. 'tm.cl. ~;I'oßhandcl~:'bct1."icbc und 

die J.andwirtsclw.J:tlicl1Cll 'Gcnos,"jcnschüftcn ohne J..1iih.lcn­

betrieb 'zu 1.bßlla1llicn ßc;lTIZiß J~bn.1 lit.a UJHl c veX',-

, ,pfl~chtcn, 

b)· die cinschläe;ißcn Impol't,~ und Gr~mlandc]~sbetr:Lcbc,' die 
, ':,. , ). 

Innc1rlirtsclw.ftlichen .Gcnosscnsclw .. f~cn lmd d~e Getrcide-

'au~~n,uf'er zur . Füllrung von' 'Auf Z C:LC1111U.l1[jCll .·über ibJ.~c 
': Lagc1."- ~d,.Vorr~t~).1Cl.l~t;u~ß w1d - ih.rc UI'Jsüt~.c hins.ich·(;iicb 

... ~'" . .. 

: der im § 57- gen<:mnten \'1 aren , ?,ur Erptattunß von" Heldungen ) 

'die dic~'~n ',~U.f7.,eiChrninGe;l 'ent~pr'~'chc~ 'soY/{c . zur G~wäh.J.'w)~; 
'. '. .". . . . ~. .'~: . . ~ '. ~,. . 

der Einsich~-;J.lalJJnG ~n diese AufzeichllUj'1G;en '1J~ld in die .. . .. . . . ~ . 
sonstiGen Unt~rla'[jcn ü!)(~r .. die, IJan,l- ill1d Vö;'-rat.<;):lCll tung 

. • -. • >:- • • 

'und über die Umsätze verpflichten) . _ 
• 4. ". • ~ .. 

c) die c?-nschläßie;en G~coßh[l.ndelsbctric1?e veü'pfl;i.chtcn.)· aus·-

länc1.isches Brotßßtreidc nur an HandelsLltlhleri oder D.ll 

G~trcidegrößhandelsbci;ricbc z~ l:~cf~:r;n llnd. 

d) 'die Getreid~?-.ui)~äuf~r verpflichten, inländisches Brot­

;' 'getreide nur :un 'Getreic.legl,oßhc.nU.clsbctrico? od.~T' an', 
Hun<1elsmiihlcn we'i ter'~ulicfcrn:~ 

.. --' 
(3).,Dic ncsti'mlJl~l..n(~en .. des' .l~bs.1 li t. C w.1.d - 80rlci t es zur 

. SicJlc:cUll[!) der gemäß .. 4~~s~n J3e.s.tj.m..r!ll.m~en getJ.~o·ffc~.C1.~' n~~g~"- '. . 
l'lmgeil not:Yiendie;: ist -:· .. dic BestimI:lUl1ß~n des !~bsc2 .,lit .. b '" .. 

gelten auch für 'all~ s~~stiße~ ßC\'Jcrbsmäßic 1.1ah:lel~z·~~.gnisDG 
nb[)cb~l~~!.en w1d vr:~?Lu:~qitell(len' Betri.ebe. :. . 

.( lf.) V crfii[;l.U1Gcn "unf' Grun9-·. dC1' gcm~\B Abs.1 1\ t < a :U:l~<l .b .. ~~rti~ 
nach Ab~~~? lit. 3. .~rlG~~~~)·C;l ,yc+~ord.nllnßcl~ ·~i~1rJ. VOL~ Bundcs­

Jnini~tcrium fi.LL' JJillld-; und ·}I'or$tl7irt;s~h~f·t ;,u ·trcffcu • 

. Du_rch VC1·o.r~ln\.mc k:::.nn jc<.loch besti1:1':'1t \!e1'<1011)' ua.ß diese 

.. Ve:~fiiGtulG(;'l~ V~l:1' POJid~ in :Üi'UJ01~ l.~n(l Auftrnt; des IhmdeSfJi11 i­

Btcl'ilUJS für L':--l.nd·- Lmd Fo.l:!,,; h'!irt~ch~lft zu l.;rcffel1 sind. 
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Desgleichen kann durch Verordnung des Bundesministers für 

Land- und Forstwirtschaft bestimmt werden, daß die in Abs. 1 bis 3 

vorgesehenen BeJdungen an den Fonds zu erstatten sind und daß 

die Berechtigung zur Einsichtnahme gemäß NJs. 1 bis 3 Fondsorganen 

zusteht. Der Geltungsbereich solcher Verordnungen muß sich auf 

das ganze Bundesgebiet erstrecken. 

(5) Vor Erlassung von Verordnung-en gemäß Abs. 1 bis 4 ist dem 

Fonds Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Lenkungsmaßnahmen für Futtermittel 

§ 74 (1) Um eine ausreichende und gleidlmäßige Versorgung mit den im 

'§ 57 Abs. 3 genannten Futtermitteln für das gesamte Bundesgebiet 

während des ganzen Jahres zu gewährleisten, können ftir diese 

unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 59 Abs. 2 durch 

Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 

die einschlägigen Import- und Großhandelsbetriebe und die land­

\-lir.tschaftlichen Genossenschaften verpflichtet werden 

ar zur Lager- und Vorratshaltung in einem über den normalen Ge­

schäftsbetrieb hinausgehenden Umfang gegen Entschädigung in 

handelsüblichem Ausmaß und unter Bedachtnahme auf die Lager­

kapazität und die finanzielle Leistungsfähigkeit des ver­

pflichteten Betriebes, 

"ob) zur Kennzeichnung der allfälligen ausländischen Herkunft, 

c) zur Führung bestimmter Aufzeichnungen über ihre Lager- und 

Vorratshaltung und ihre Umsätze sowie zur Erstattung von 

Meldungen über die genannten Vorgänge, 

d) zur Gewährung der Einsichtnahme in die nach 1it. c vorge­

schriebene Aufzeichnung und sonstige Unterlagen über die 

Lager- und Vorratshaltung sowie die Umsätze. und 
e) zur Ermöglichung.der Vberprlifung der ~ichtig~eit der nach 

lit.c vor&eRchriebenen Aufzeichnungen durch Einsichtnahme in 

die Lager- und Vorratseinrichtungen. 
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(2) D,ie Bestimmungen des Abs. 1 li t. b bis egel ten auch f:ir 

die einschlagigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betriebe und 

für Landesproduktenhändler. 

(3) Pür die in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Maßnahmen finden 

die Bestimmungen des § 73 Abs. 4 und 5 sinngemäß Anwendung. 

Mahlerzeugnisse 

§ 75 (1) Mahlerzeugnisse , die aus Getreide hergestell t Herden, für 

das aus Bundesmitteln Stützungsbeiträge gewährt werden od~r 

für das der Fonds Ausgleichszuschüsse gegeben oder Ausgleichs­

beiträge (§ 64 Abs.1) zu fordern hat, dürfen nur für Zwecke der 

menschlichen Ernährung abgegeben oder ver\'lendet werden. 

(2), Der Fonds hat Unternehmern, die Mahlerzeugnisse entgegen 

den Bestinunungen des Abs.l oder ohnE! Bedarfsnachweis (§ 73 

Abs.1 lit.c) weitergeben oder verwenden, den Rückersatz der hiefür 

aus Bundesmitteln gewährten Stützungsbeträge durch Bescheid auf­

zutragen. Desgleichen ist der Fonds berechtigt, in den oben ge­

nannten Fällen bei Rogge~mehl den gewährten Vermah1ungszuschuß 

durch Bescheid rückzufordern und bei Weizenbrotmeh1 den Betrag, 

der auf Grundlage'einer dieser Mehlmenge entsprechenden Roggen­

vermah1ung zu errechnen ist, mit Bescheid zur Zahlung vor zu­

schre~ben. Der Fonds hat ferner den Rückersatz von Stützungs- und 

Fon'dsmitteln vorzuschreiben, deren Zahlung durch eine im § 69 

Abs. 1 lit.a des AVG.1950, BGBl.Nr. 172, genannte Handlung 

erwirkt worden ist. 

(3) Können Mah1erzeugnisse inf01ge eines schu1dhaften Ver­

haltens nicht bestimmungs gemäß der menschlichen Ernährung 

zugeführt werden, so sind die Besti~nungen des Abs. 2 sinn­

gemäß anzuwenden. 
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(4) Für die Beurteilung der Frage, ob Mahlerzeugnisse für 

die menschliche Ern~hrupg nicht geeignet sind, hat der Fonds, 

sofern es sich nicht um geringfügige Mengen handelt, das 

Gutachten einer nach ihrem \\lirkungskreis in Betracht konuncnden 

autorisierten Untersuchungsanstalt einzuholen. Uber die 

Verwendung solcher für die menschliche Ernährung nicht ge­

eigneter Mahlerzeugnisse ist dem Fonds ein Nachvleis zu erbringen. 

Mahlprämien 

§ 76 (1) Landwirtschaftlichen Erzeugern können für das für den 

Eigenbedarf und für die menschliche Ernährung in eigener Mühle 

oder im Lohn vermahlene Brotgetreide eigener Erzeugung Mahl­

prämien ge\\1ährt werden. Die Höhe der Mahlprämien bestimmt sich 

nach den gemäß § 9 vorgesehenen Ausgleichsbeträgen. 

§'77 

(2) Die näheren Regelungen über die Mahlprämien werden durch 

Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen bestimmt. 

0." • 

. ~inlagerungsaktionen und Transportkostenzuschüsse 

(1) Zur Erreichung der Ziele des § 56 hat der Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft, wenn es die lvlarktlage im Inland 

erfordert, Einlagerungsaktionen durchzuführen. Hiebei sind 

die gemäß § 4 kundgema~hten Richtpreise bzw. behördlich fest­

gesetzten Preise zu beachten. Er kann zu diesem Zweck, insbe­

sondere mit zu einschlägigen Geschäften befugten Unternehmen 

Vereinbarungen treffen, wonach diese lagerfähiges Brot- und 

Futtergetreide gegen Entschädigungen in hanäelsüblichem Ausmaß 

in eigenen oder gCI~eteten Lagerräumen lagern. 
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(2) Der Bundesminister. fUr Land- und Forstwirtschaft hat 

bei Abschluß solcher Verträge die in Abs. 1 genannten Unter:­

nehmen zu verpflichten, Aufzeichnungen über ihre Lager- und 

Vorratshaltung sowie Uber ihre Ein- und Verkäufe zu fUhren. 

Gleichzeitig sind sie zu Meldungen, die diesen Aufzeichnungen 

entsprechen, sowie zur Ge-dährung der Einsichtnahme in diese 

Aufzeichnungen und in die sonstigen Unterlagen über die Lager­

und Vorratshaltung zu verhalten. 

(3) Zur Erreichung der Ziele des § "56 kann der Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft ferner Transportkostenzuschüsse 

gewähren. 

"(4) Der Bundesminister für Land- und Forstvlirtschaft kann 

die DurchfUhrung dieser Naßnahmen dem Fonds übertragen. 

Qualitätsprämie 

§ 78 Entsprechend den Bestimmungen des § 9 hat der Bund Prämien 

für Qualitäts- und DurU~leizen zu leisten. Die Prämie beträgt 

für Qualitätsvleizen S 0,07 je kg und für Durumweizen 

S 0,48 Je kg. 
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D. Vieh- und F 10 j ::. chvd r t~~chu f t.sordnuns. 

~esond(>_~~~~~J setzunqen 

§ 79 Der Viehwirtschaftsfonds - in den fo.19cnden Bestirrunungen dieses 

Unterabschnittes als "Fonds" bezeichnet - hat der allgemeinen 

Zielsetzung (§ 11) zu entsprechen und 

§ 80 

a) Maßnahmen zu setzen, die die Aufrechterhaltung einer nach 

Qualität und Quantität ausreichenden inländischen Viehwirt­

schaf~ ermöglichen, 

b) die Preise fUr Schlachttiere und tierische Produkte zu 

stabilisieren, 

c) Vorsorge fUr die Versorgung der Bevölkerung mit den in 

diesem Unterabschnitt erfaßten Waren zu treffen, und 

. d) Maßnahmen zu ergreifen, die die Ernährung der Bevölkerung 

au·ch in Krisenfällen mit diesen Haren gevlährleiste!1. 

Be·griffsbestimmungen 

(1) Schlachttiere im Sinne dieses Unterabschnittes sind 

folgende Tiere: 

Zolltarifnummer 

ex 01.01 A 

ex 01.02 

ex 01.03 

ex 01.04 

Warenbezeichnung 

Pferde l lebend, zum Schlachten bestimmt 

Rinder (einschließlich Büffel) I lebend, 

zum Schlachten bestiwmt 

Schweine lebend, zum Schlachten bestirr@t 

Schafe und Ziegen, lebend, zum Schlachten 

bestimmt. 

(2) Fleisch im Sinne dieses Unterabschnittes sind folgende 

\'laren: 

Zolltarifnununer 

ex 02.01 

02.04 

Warenbezeichnung 

Fleisch, Innereien und anderer genießbarer 
Schlachtanfall, von den in den Nummern 01.01 
bis 01.04 des Zolltarifes genannten Tieren, 
frisch, gekühlt oder gefroren 
Fleisch, Innereien und anderer genießbarer 
Schlachtanfall von 'l'icren der Nummer 01.06 
des Zolltarifes, frisch, gekUhlt oder gefroren 
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Warenbezeichnung 

Fleisch, Innerejen und anderer genießbarer 

Schlach tanf Clll von den in den Nununer.n 01.01 

'bis 01.04 und 01.06 des Zolltarifes genannten 

Tieren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder 

geräuchert. 

(3) Fleischwaren im Sinne dieses Unterabschnittes sind folgende 

\'laren: 

Zolltarifnununer 

16.01 

. ex 16.02 

ex 21.05 

Warenbezeichnung 

Wurst und t"lurstwaren, aus Fleisch, Innereien 

oder anderem Schlachtanfall oder aus Tierblu~ 

andere Zubereitungen und Konserven aus- Fleisch, 

Innereien oder anderem Schlachtanfall von den 

in den Nummern 01.01 bis 01.04 

.des Zolltarifes genannten Tieren 

genußfertige homogenisierte Zubereitungen 

mit einem Trockenrückstand von mehr als 10 %, 

die Fleisch, Innereien oder anderen Schlacht­

anfall enthalten, sofern der Verfligungsbe­

rechtigte im Zeitpunkt der Zollabfertigung 

nicht durch eine Bestätigung des Bundesministe-

. riums für Land- und Forstwirtschaft nachweist I 

daß diese Bestandteile nur von Tieren der 

Nummern 01.05 und 01.06 des Zolltarifes stammen. 

(4) Tierische Fette im Sinne dieses Unterabschnitte~ sind 
folgende \yaren: 

ZOlltarifnummer 

02.05 A 

15.01 A. 

15.02 A 

Warenbezeichnung 

SChweinespeck und Schweinefett 

Scl1\"cineschmalz und anderes ScrHvelnerctt 

Premier jus, Speisetalg 

(5) Tierische Produkte im Sinne dieses Unterabschnittes sind 

die in den Abs.2, 3 und 4 eenannten Waren. 
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(6) Bei der Ein- oder Ausfuhr gelten die im Abs. 1 genannten 
lebenden Tiere als zum Schlachten bestimmt, sofern nicht durch 
Vorlage einer Bestätigung des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft im Zeitpunkt der Zollabfertigung nacheew'iesen 
wird,· daß die Tiere zu einer anderen Bestimmung als zum Schlach­
ten eingeführt oder ausgeführt werden. 

(7) Für die Einreihung einer Ware in eine der in den Abs.l 
bis 4 an8efUhrten Zolltarifnummern gelten die Bestimmungen des 
Zolltarifgesetzes 1958, BGBl.Nr.74. 

(8) Bewilligungen nach dem Außenhandelsgesetz 1968 sind nicht 
erforderlich für 

a) EinfuI-lren von \'laren der A bs.l bi s 4 und 
b) Ausfuhren der vom § 84 Abs.l erfaGten Waren • 

. Richtmärkte 

§ 81 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat durch 

Verordnung Vieh- und Fleischmärkte, die regelmäßig mit Schlacht­

rindern oder Schlachtschweinen oder Fleisch von solchen Tieren 

beschickt werden, besondere Bedeutung für den Absatz haben und 

vo~ überregionaler Bedeutung für die Preisbildung sind, zu 

Richtmärkten zu erklären. 
',. 

(2) In Verordnungen nach Abs. 1 sind Bestimmungen über die 

Feststellung der mengenmäßigen Umsätze und über die Notierung 

der Preise auf den Richtmärkten zu treffen. Dabei sind unter­

schiedliche Verhältnisse auf den einzelnen Richtmärkten inso­

weit zu berückSichtigen, als hiedurch der Aussagewert der Preis­

notierungen und ihre Vergleichbarkeit nicht beeinträchtigt 

werden. Die Verordnungen haben insbesondere die Verpflichtung 

zur amtlichen Verwiegung, zur Verkaufs abrechnung mit Schlußscheinen 

und über eine Vieh- und Fleischmarktkasse oder eine dafür ge­

eignete Einrichtung festzulegen. Ferner ist vorzuschreiben, daß 

die Hengcnumsätze und die ermittelten Preisnotierungen dem Bundes­

minister für Land- und Forstwirtschaft und dem Fonds bekanntzug'2ben 
sind. 

(3) Personen, die 

1. SchlCichthö[c 'J.nd Schlachtst.:it:ten ohne Harktverkehr betreiben cdcr 

·2. Vich- und Flcischk~ufe vermitteln 
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und bei denen im übrigen die Voraussetzungen des l\.bs. 1 zu­

treffen, sind vom Bun~esminister für Lanc1- und Forstwirtschaft 

durch Bescheid zu ver~flichten, fiber Umsatzmengen und Preise 

Aufzeicllnungen zu fUh~en und hierUbcr dem Bundesminister fUr 

Land- und Forstwirtsch~ft und dem Fonds Berichte vorzulegen. 

(4) Vorschriften nach Abs. 2 oder 3 sind nur hinsichtlich 

solcher Schlachttiere und tierischen Produkte zu erlassen, die 

auf dem betreffenden Richtmarkt oder von dem betreffenden Unter­

nehmen regelmäßig in Mengen umgesetz't werden I denen Einfluß. auf 

die iiberörtliche Preisbildung zukommt. Die gemeldeten Preise 

haben sich auf einzelne Qualitätsklassen (Qualitätsklassengesetz, 

BGBl.Nr. 161/1967) oder, soweit solche nicht bestimmt sind, auf 

handelsübliche Qualitäten zu beziehen. 

Ein- und Ausfuhrpläne 

(1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat auf 

Vorschlag des Fonds jeweils bis zum 31. Dezember für die ersten 

vier !-ionate des folgenden Kalenderjahres und bis zum 30. April 

für-das gesamte laufende Kalenderjahr unter Bedachtnahme auf 

die inländische Produktion für die im § 80 genannten Waren ßin­

und Ausfuhrpläne (Mengen der ein- und auszuführenden Waren, 

allenfalls auch Zeitpunkt der Ein- und Ausfuhr) festzulegen. 

(2) Der Fonds hat die festgelegten Ein- und Ausfuhrpläne bei 

VOllziehung seiner Aufgaben grundsätzlich zu beachten. Die 

Ein- und Ausfuhrpläne dürfen auf Vorschlag des Fonds nur abge­

ändert werden, wenn die Stabilität der Preise der im § 80 genannten 

Waren oder die Bcdarfslage eine Erhöhung oder ~linderung der in den -. 
Plänen vorgesehenen Mengen oder eine zeitliche Verschiebung de~ 

Ein- oder Ausfuhren erforderlich machen. 

Einfuhren 

§ 83 (1) Einfuhren der im § 80 genannten Waren aus dem Zollausland 

bedürfen der Bewillig~og des Fonds. 

(2) Soweit es die St3bilit~t der Preise der im § 80 genannten 

Waren und die Beclar [s lage e (' fordern I hat der Fonds die e..'1t.sprcchC!:c:'c:..'1 
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Einfuhren zu veranlassen; er hat zu diesem Zweck ein allgemeines 

Einfuhrverfahren (Abs. 3) vorzusehen oder eine Ausschreibung 

(Abs.4) vorzunehmen. 

(3) Das allgemeine Einfuhrverfahren ist durch öffentliche Be­

kanntmachung zu regeln, in der insbesondere der Zeitraum der An­

wendung des Verfahrens, die Form der Antragstellung für die Ertei-

1ung der Einfuhrbewilligung, die Grundsätze der Bewilligungser­

teilung einschließlich einer allfälligen mengen- oder wertmäßigen 

Begrenzung der einzelnen Einfuhrantrage und erforderlichenfalls 

auch das zur Einfuhr zugelassene, durch Menge oder Wert bestimmte 

Warenkontingent festzulegen sind. 

(4) Wenn vom allgemeinen Einfuhrverfahren nachteilige Auswir-

" kungen auf die österreichische Volkswirtschaft zu befürchten 

sind oder es im staatsfinanziellen Interesse liegt, hat der Fonds 

d~rch öffentliche Bekanntmachung zur Antragsteilung für die in 

Aussicht genommenen. Einfuhren aufzufordern. In einer Bekannt­

machung, derzufolge die Einfuhren auf Abruf (Abs. 7) zu erfolgen 

haben, kann vorbehalten werden, daß höchstens ein Zehntel der 

gesamten für die Einfuhr vorgesehenen Menge nicht abgerufen ~ird. 

Der Fonds hat den preiswertesten Einfuhrantrag zu bewillige~; 

er hat jedoch von der Erteilung der Bewilligung abzusehen oder 

die Bewilligung für eine Teilmenge zu erteilen, wenn und soweit 

die E~teilung der Bewilligung den Zielen der Ausschreibung nicht 

entsprechen würde. Die Angebotsformen lebende Schweine und 

Schweinehälften sind sowohl gemeinsam auszuschreiben als auch 

gemeinsam dem Vergleich der Preiswertigkeit zu unterziehen. Bei 

der Beurteilung der Preiswertigkeit ist auch auf die "allgemeinen 

votkswirtschaftlichen Interessen, insbesondere die Konsumenten­

interessen, Bedacht zu nehmen. 

(5) In den Verfahren nach Abs. 3 und 4 darf der Importeur in der 

Wahl sowohl des Ursprungs- als auch des Lieferlandes nur insoweit 

beschränkt werden, als Einfuhren veterinärrechtlich nicht zu­

lässig sind. 

(6) Abweichend von den Abs. 2 bis 4" kann der Fonds Anträgen auf 

Einfuhrhcwilligungen fUr Mustersendungen und für Einfuhren 
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geringer Mengen oder geringen Wertes ohne besonderes Verfahren 

~tattgeben. Weiter kann der Fonds i11 einem den jeweiligen Ge­

gebenheiten entsprechenden Verfahren Einfuh,rbewilligungen er­

teilen, soweit dies zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflich­

tungen oder zur Förderung österreichischer Messen erforderlich 

ist. 

(7) Die Gültigkeit der Einfuhrbewilligung ist zu befristen. Die 

Einfuhrbewilligung hat die Angabe des Ursprungs- und Lieferlandes 

zu enthalten. Ferner ist die Einfuhrbewilligung, soweit es zur 

Erreichung der im § 79 genannten Ziele notwendig ist, mit Auflagen 

hinsichtlich der Qualität, der Einfuhrzeit, der Durchführung 

des Transportes, der Lagerung, der Verwendung, der Verteilung 

und der Inverkehrsetzung über bestirmnte Märkte zu verbinden. 

Im Interesse einer ordnungsgemäßen laufenden Versorgung des In­

landsmarktes kann in Einfuhrbcwilligungen weiters die Auflage 

erteilt werden, daß der jeweiligen }1arktlage angepaßte Teilmengen 

nach Maßgabe entsprechender Abrufe innerhalb der Gültigkeitsdauer 

der Einfuhrbewilligung zum Verkehr freigegeben werden. Vom Fonds 

erlassene DurchfÜhrungsbestimmungen, die dem Nachweis der Ein­

hartung einer Auflage dienen, sind Bestandteil der betreffenden 

Auflage~ Der Fonds darf nur solche Auflagen vorschreiben, d~e in 

der öffentlichen Bekanntmachung gemäß Abs. 3 und 4 genannt vlaren. 

Um die Einfuhr innerhalb der Gültigkeitsdauer der Einfuhrbe­

willi~ung und die Einhaltung von Auflagen zu gewährleisten, kann 

der Fonds die Erteilung der Einfuhrbewilligung von der Leistung 

einer Sicherstellung abhängig machen. Ferner kann der Fonds bei 

überwiegend für Zwecke der Fleisch- und Fettwarenerzeugung be­

stimmten Einfuhren die Erteilung der Einfuhrbevlilligung davon 

abhängig machen, daß ein Vorvertrag mit einem einschlägigen 

Verarbeitungsbetrieb oder einer Marktagentur beigebracht wird. 

(8) Importeuren, die Auflagen, unter denen die Bewilligung er­

teilt wurde, schuldhaft nicht einhal~en, sowie Importeuren, 

die die h'are innerhal!J d2r Gül tigkE:i tsdauer der Einfuhrbewilli.­

gung schuldhaft nicht oder nicht zur Gänze einführen, können 
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bereits erteilte Bewilligungen entzogen werden, wenn ihre Auf­

iechterllaltung zu volkswirtschaftlichen Nachteilen führen wUrde. 

Aus den gleichen GrUnden können Importeure überdies zeitweise oder 

dauernd von der Durchführung von Importgesch~iften ausgeschlossen 

werden. Dasselbe gilt fUr Importeure, die entgegen den Besti~nungen 

des Gesetzes Importe durchführen. Außerdem können aus diesen GrUnden 

Sicherstellungen ganz oder teilweise vom Fonds zugunsten des 

Bundes für verfallen erklärt werden. Hiebei ist auf allfällige vom 

Importeur erbrachte Nachweise, daß er die Frist für die Einfuhr 

oder die Auflagen ohne sein Verschulden nicht einhalten konnte, 

Bedacht zu nehmen. Zur Gänze oder zum über\viegenden Teil darf der 

Sicherstellungsbetrag nur fUr verfallen erklärt werden, wenn die 

Nichteinhaltung der Frist für die Einfuhr oder von Auflagen eine 

erhebliche Beeinträchtigung öffentlicher Interessen zur Folge hat. 

(9) Eine Einfuhrbewilligung des Fonds ist nicht erforderlich fUr 

1. die Einfuhr von Waren, 

a) deren Verkehr gemäß multilateralen Vereinbarungen keinen Be-. 

schränkungen unterliegt, 

b) .im kleinen Grenzverkehr, 

c) im Reiseverkehr, 

d) im Postverkehr, sofern die Sendung bei einem ausi~ndiscnen 

Postamt aufgegeben wird oder 

e) auf Grund des Abkommens zwischen der Republik österreich und 

der Republik Italien über die Regelung des erleichterten 

Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern 

Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino­

Alto Adige, BGBI.Nr. 125/1957i 

2. die Durchfuhr Von W~ren durch das· Zollgebiet. Dies gilt auch 

für lebende Tiere, die wegen Verletzungen oder Erkrankungen 

während der Durchfuhr notgeschlachtet werden mUssen, wenn sie auf 

dem Bahnwege befördert werden. 

(10) Die Zollämter dUrfen im § 80 genannte Waren nur dann 

zum freien Verkehr abfertigen, wenn eine Einfuhrbewilligung 

des Fonds, die an den Warene~pf~nger im Sinne der zollgesetz-
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lichen VOl"schr i [ten e r<J tlllgcn ist, vorgc legt \.; i rd ode 1.- \venn 

es sich um Ein fuhren <jeloii ß Aus. 9 z. 1 odel- 2 zwei tcr Satz 

handelt. 

Ausfuhren 

(1) Ausfuhren von Schlachttieren, Fleisch und tierischen Fetten 

in das Zollausland bedürfen einer Bewilligung des Fonds. Davon 

ausgenommen sind \varen der Nummern 02.04 und 15.02 A sO\.;ie \varen 

der Nummer 02.06 des Zolltarifes, soweit sie von den in der 

Nununer 01.06 des Zol.ltarifes genannten Tieren stammen. Wen~ die 

Zielsetzungen des § 79 hiedurch nicht beeinträchtigt werden, ist 

4ie Bewilligung zu erteilen. Werin es im volkswirtschaftlichen 

Interesse liegt, hat der Fonds durch öffentliche Bekanntmachung 

zur Antragstellung für die Erteilung von Ausfuhrbewilligungen auf­

~ufordern. Die Bekanntmachung hat insbesondere Art und Menge der 

zur Ausfuhr vorgesehenen \varen, den Ausfuhrzeitraum, das zur An­

wendung gelangende Verfahren (Abs.2 oder 3) und sonstige für die 

Antragstellung und ·die Erteilung der Bewilligung wesentliche· Um­

stände zu enthalten. 
(2). Nenn es im Interesse der Aufrechterhaltung von Absatzmöglich-

keitenauf den Auslandsmärkten liegt, ist die zur Ausfuhr vorge­

sehene Gesamtmenge auf die Exporteure der bewillig~ng·sp{lichtigen 

Waren in einer Weise aufzuteilen, daß diesem Interesse unter 

Bedachtnahme auf die Produktions- und Marktverhältnisse in den 

einzelnen Bundesländern bestmöglich Rechnung getragen erscheint. 

Bei der Auf teilung ist insbesondere auf die bisherigen Export­

leistungen, die Narktbelieferung und die erbrachten Leistungen 

für die AbsatZSicherung im Inland Bedacht zu nehmen, ohne daß 

neue Exporteure vom Ve~fahren ausge~chlossen werden. 

(3) Soweit nicht die Bestinunungen des Abs.2 zur Anwendung gelc?'I!­

gen, ist in der öffentlichen Bekanntmachung zur Bekanntgabe des 

Stützungser:ordernisses bzw. des Exportausgleichsbetr~Ses (§ 87 

Abs. 3) aufzufordern. Der Fonds hat den günstigsten Ausfu~r~n~rag 

zu bewillig~~. Die Bewilligung ist jedoch zu versagen, wenn sie 

öffentlichen Interessen zuwiderlaufen wUrde. 

(4) Die GUltigkcitsdaucr der Ausfuhrbewilligung ist zu bcfristc~. 

Um die Ausfuhr inncrhtllb der GültigkeitsdZluor der Au::;(uhrbc­

\-:illirjui")(J ~.u sc',;:"ih!:-lci~tCIl, kClnn der Fonc.s im l'.:\llc eines 
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Verfahrens gemäß Abs. 2 oder 3 die Erteilung der llcwilligung vor\ 

der Leistung einer Sicherstellung abhängig machen. Die Sicher­

steIlung ist zur Gänze bzw. zu einem entsprechenden Teil fUr 

verfallen zu erklären, wenn die Ware nicht bzw. nicht zur Gänze 

in das Zollausland ausgcfUhrt wird. Hiebei ist auf allfällige vom 

Exporteur erbrachte Nachweise, daß ihm die Ausfuhr ohne sein Ver­

schulden nicht möglich war, Bedacht zu nehmen. 

(5) Bewilligungen sind nicht erforderlich fUr 

1. die im § 4 Abs. 1 des AUßenhandelsgesetzes 1968 in der jeweils 

geltenden Fassung genannten Ausfuhren und 

2. die Ausführ von Waren auf Grund des Abkommens zwischen der Re­

publik österreich und der Republik Italien libe~ die Regelung 

des erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen 

Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region 

Trentino-Alto Adige, BGBl.Nr. 125/1957, in der jeweils geltenden 

Fassung. " 

Im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und "Kosten­

ersparnis kann der Fonds durch Verordnung die Bewilligungspflicht 

der.Ausfuhr bestjm.TUter Haren, die für an österreich angrenzende 

ZOllausschlußgebiete anderer Länder bestimmt sind, aufheben. In 

der Verordnung sind die Zollämter anzugeben, bei denen die Aus­

fuhra~fertigung zu erfolgen hat. Diese Verordnung darf nur kund­

gemacht werden, wenn der diesbezügliche Beschluß des Fonds von 

den Bundesministern flir Land- ~nd Forstwirtschaft und für Finanzen 

bestätigt w6rden ist. Die Bestä~igung gilt als erteilt, falls sie 

nicht binnen drei Wochen nach Einlan~en des schriftlichen Antrages 

versagt wird. Die Zollämter haben jährlich die auf Grund dieser 

Verordnung ausgeführten Waren nach Art und Menge dem Fonds be­

kanntzugeben. 

(6) Die Zollämter dürfen nach Abs. 1 bewilligungspflichtige Waren 

in der Ausfuhr nur abfertigeri, wenn eine Ausfuhrbewilliqung des 

Fonds, die an den Versender im Sinne der zollgesetzlichen Vor­

schriften ergangen ist, vorgelegt wird oder wenn es sich um Aus­

fuhren handelt, für die gem5ß Abs. 5 keine Ausfuhrbewilligung er­

fordCl.·Jich ist. 
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Einschau; Ausschluß vom Import- und Exportgeschäften 

§ 85 (1) Der Fonds ist berechtigt, von den Importeuren und Exporteuren 

Berich~und Nachweise zu fordern, ~oweit dies zur Ubcrprüfung 

der Einhaltung der Bestimmungen der §§ "83 und 84, insbesondere 

zur Feststellung von Einkaufs- und Verkaufspreisen bei Einfuhren, 

erforderlich ist und in diesen Fällen durch ihre Organe oder 

geeignete Sachverständige in die in Betracht kommenden Auf­

zeichnungen und in die Lager Einsicht zu nehmen. 

(2) Zur Vermeidung erheblicher Bee~nträchtigungen der Ziele des 

§ 79 können Importeure und Exporteure, die Waren ohne die hiefUr 

erforderliche Bewilligung des Fonds ein- oder ausfUhren, für die 

Dauer eines Jahres und im Wiederholungsfall dauernd von der Durch­

führungvon Import- und Exportgeschiiften ausgeschlossen werden. 

'Impor taus gl e i eh 

§ 86 (1) Anläßlich der Einfuhr von Waren, die im § 80 genannt sind, 

aus dem Zollausland wird an Stelle des Zolles nach Maßgabe der 

folgenden Bestimmungen ein Importausgleich erhoben. 

(2) Die Höhe des Importausgleiches ergibt sich aus dem Unter­

schied zwischen dem Auslandspreis einer Ware, vermehrt um die bis 

zur österreichischen Grenze anfallenden durchschnittlichen 

Kosten, und dem höheren Inlandspreis einer gleichartigen Ware, 

vermindert um die Importspesen und eine angemessene Importspanne. 

Die Importspesen und die Importspanne sind mit einem Durch­

schnittssatz zu berücksichtigen. 

(3) Als Inlandspreis ist ein unter Bedachtnahme auf die Harkt­

bedürfnisse und die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Inl~nds­

produktion zu ermittelnder Vergleichswert heranzuziehen, der 

bei Waren für die Preisbänder festgesetzt sind, innerhalb des 

Preisbandes zu liegen hat. In einer Ausschreibung (§ 83 Abs.4) 

ist der Vergleichswert anzugeben, von dem bei der betreffenden 

Einfuhr ausg-egangen wird. 

(4) Als Auslandspreise gelten bei Ausschreibungen (§ 83 Abs.4) 
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die AngGbotspreise dGr Einfuhral1träge, die bewilligt ,-lerden 

und bGi sonstigen Direkteinfuhren, soweit nicht Abs. 5 zur An­

wendung komrnt, der Durchschnittspreis in maßgeblichen Liefer­

ländern, vermehrt um die bis zur österreichischen Grenze an­

fallenden durchschnittlichen Kosten. 

(5) Für Einfuhren, die in einem allgemeinen Einfuhrverfahren 

bewilligt werden, ist der Importausgleich in Form von Pauschbe­

trägen durch öffentliche Bekanntmachungen des Fonds festzusetzen. 

Der Pauschbetrag ist unter Berücksichtigung der Preissituation, 

die i.n den Hauptlieferländern Österreichs besteht, in einem 

Ausmaß festzusetzen, daß der Absatz der eingeführten Ware zu 

den nach Abs. 3 maßgebenden Vergleichswer~en möglich ist. Eine 

solche öffentliche Bekanntmachung darf nur kundgemacht werden, 

Vlenn sie von den Bundesministern für Land- und Forstwirtschaft 

und für Finanzen bestätigt worden ist. Die Bestätigung gilt als 

erteilt, falls sie nicht binnen zwei Tagen nach Beschlußfassung 

versagt wird. 

(6)- Zur Erreichung der .im § 79, insbesondere in lit.a , ge-

nannten Ziele kann abweichend von den Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 

der Importausgleich jedenfalls bis zur folgenden Höhe festgestellt 

werden: 

1. Zoll tarif Nr.· 02.01 

B 2 - Innereien u~d 

anderer genießbarer 

Schlachtanfall ........•.. 24 v.H. des Zollwertes 

2. ex Zolltarif Nr. 02.06 

·~leisch, Innereien und 

anderer genießbarer 

Schlachtanfall aller 

Art (ausgenommen Geflügellebern) , 

geräuchert ............... 34 v.H. des Zollwertes 

mindestens S 400.- fUr 100 kg 

c 
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3. Zolltarifnununer 16.01 

Wurst und Wurstwaren, 

aus Fleisch, Innereien 

oder anderem Schlachtanfall oder aus·Tierblut: 

A - Salami, Salamini, 

Mortadella, Schinkenroulad2n, MosaikwUrstc, 

GeflUgelleberwUrste und 

TrilffelleberwUrste ........ 0. 50 v.H. des Zollwertes 

B - andere •.......•............. 40 v. H. des Zollwertes 

4. Zolltarifnummer 16.02 

Andere Zubereitungen 

und Konserven aus Fleisch, Innereien oder 

anderem Schlachtanfall .......... 40 v.H. des Zollwertes 

mindestens S 500.- für 100 kg 

(7) Bei der Feststellung des Importausgleiches ist auf die 

Verpflichtungen der Republik österreich nach dem Allgemeinen Zoll-
, 

und Handelsabkommen, BGBl.Nr. 254/1951, Bedacht zu nehmen. 

(8) Die Feststellung des Importausgleiches erfolgt durch-den 

!onds mit Bescheid. In gleicher Weise ist bei Vorliegen der 

Voraussetzungen zu bestimmen, daß ein Importausgleich nicht zu 

entrichten ist. Wurde ein Pauschbetrag im Sinne des Abs. 5 fest­

gesetzt, obliegt die Feststellung den nach § 92 jeweils 

Zeichnungsberechtigten. Der Bescheid muß an den Warenempfänger 

im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften ergangen sein und dem 

Zollamt im Zeitpunkt der Abfertigung der Ware zum freien Verkehr 

vorgelegt werden. Hat das Zollamt die Eingangsabgaben nach den 

zollgesetzl ichen Vorschr i f ten Von Amts \'1egen fes tzusetzen I so 

hat- der Bescheid an denjenigen zu ergehen, der die Eingangsabgaben 

schuldet oder für sie haftet; der Fonds hat diesen Bescheid dem 

Zollamt auf Ersuchen unmittelbar zur Kenntnis zu bringen. 

(9) Der Importausg-leich ist von den Zollämtern nach Haßgabe 

des vom Fonds erlassenen Bescheides nach den für Zölle seltenden 

Rechtsvorschriften zu erheben, soweit nicht nach diesem Unter­

abschnitt anderes bestimmt ist. Dei Änderung oder Berichtigung 

des Bescheides des Fonds ist der ALgabenbescheid ohne Rücksicht 
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darauf, ob die Hechtskr.Jft cinget~rctcn ist oder nicht I von Amts 

wegen durch einen ncuen DC~jche icJ zu erse t zen. Der Abgabcnbesch81d 

kann nicht mit der BcgrUndung angefochten werden , daß die in 

deitl Des CllE,id lie~:; FO!l,Js ~Je 1. r 0 [f enen Fes ts te 11ungen un zutref f end 

seien. Dieser EimlLlnd kann nur gegen den Bescheid des Fonds 

erhoben h'enlen. 

(10) Ist für im Eingang vorgemerkte Waren eine Zollabrechnung 

nach dem Zollgesetz 1955" durchzuführen, so hat das Zollamt den 

Importausgleich vorbehLllt1ich des Abs. 7 in der Höhe des sich 

aus der Anwendung des allgemeinen tLlrifmäßigen Zollsatzes er­

gebenden Zolles zu bemessen, sofern nicht ein Bescheid r mit dem 

ein Importausgleich festgesetzt wurde, vom Vormerknehrner zur 

ZOllabrechnung vorgelegt wird. 

(11) Die Erhebung des Importausgleiches von Waren, die aus der 

Zollfrei zone in das übrige Zollgebiet verbracht werden, richtet 

sich nach Art und Beschaffenhei t f 1-1enge und \'i1ert die.ser "t-varen 

im Zeitpunkt ihrer Verbringung aus der Zollfreizone. 

" g~xpOrtaus~fleich 

(1) Anläßlich der Ausfuhr von Waren, die im § 80 genannt sind, 

in das Zollausland wird ein Exportausgleich erhoben, wenn die 

Auslandspreise solcher Waren nicht nur kurze Zeit fiber dell 1n­

lands~reisen gleichartiger Waren liegen. Auf welche Waren diese 

Voraussetzungen zutreffen, ist vom Bundesminister ffir Land- und 

Forst\-lirtschaft durch Verordnung festzustellen. 

(2) Der Exportausgleich ist vom Fonds mit Bescheid festzu­

stellen. 

(3) Für Ausfuhren, die auf Grund einer Ausschreibung gemäß 

§ 84 Abs. 3 bewilligt wurden, ist der Exportausgleich in der 

116he des vom Exporteur bekanntgegebenen Exportausgleichsbetrages 

festzustellen. In den U~rigen Fällen hat die Bemessung des 

Exportausgleiches de~art zu erfolgen, daß die Differenz zwischen 
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dem Inlandspreis einer Ware und ihrem Auslandspreis, der sich 

aus den für Ausfuhren aus Österreich günstigsten Absatzmöglich­

keiten auf dem Weltmarkt ergibt, ausgeglichen wird. Hiebei 

ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Wettbewerbsgleichheit der 

aus dem Inland stammenden mit der auf dem Weltmarkt angebotenen 

Ware erhalten bleibt. 

(4) Der Exportausgleich ist von den Zollämtern nach Maßgabe 

des vom Fonds erlassenen Bescheides nach den für Zölle geltenden 

Rechtsvorschriften zu erheben, soweit nicht nach diesem Unter­

abschnitt anderes bestimmt ist. § 86 Abs. 9 zweiter bis vierter 

Satz gilt sinngemäß. 

(5) Ein Bescheid gemäß Abs. 2 muß an den Versender (Exporteur) 

im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften'ergangen sein und im 

,Zeitpunkt der Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der 

Ausfuhr, einschließlich der Ausfuhr im Ausgangsvormerkverkehr oder 

der Abfertigung zur Einlagerung in ein Zolllager oder zur Ver­

bringung in eine Zollfreizone, dem Zollamt vorgelegt werden. 

(6), Vorn Exportausgleich sind liaren befreit, 'die nach diesem 

Unterabschnitt keiner Bewilligungspflicht in der Ausfuhr unter­

liegen., 

, Eihhahmeh\v idmung 

§ 88 Die Erträge aus dem Importausgleich, dem Exportausgleich, dem 

Verfall von Sicherstellungen und aus Ausgleichsbeträgen gemäß 

§ 131 sind für die im § 79 genannten Zwecke zu verwenden. 

§ 89 

, Einlagerungsverträge' 'und' Verwe'rtuhgszuschüsse 

(1) Wenn es zur Erreichung der im § 79 genannten Ziele insbe­

,sondere zur Stabilisierung der Preise auf einer den kundgemachten 

Richtpreisen (§ 4) entsprechenden Höhe notwendig ist, hat der 

Fonds vertragliche Vereinbarungen ,mit zu einschlägigen Geschäften 

befugten Unternehmen des Inhaltes zu treffen, daß sie im § 80 ge­

nannte \~aren aufkaufen, einer bestinunten Verwendung zuführen oder 

lagern. 

86/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)96 von 135

www.parlament.gv.at



95 -

(2) Zu Einlagerungskosten, die den Unternehmen bei Erfüllunq 

dieser vertraglichen Vereinbarungen ervlachsen, hat der Fonds 

Zuschüsse zu leisten. Der Fonds.kann auch zu anderen den Unter­

nehmen hiebei erwachsenden Kosten Zuschüsse gewähren. 

(3) ''lenn es aus den im Abs. 1 genannten Gründen erforderlich ist, 

hat der Bund die Ausfuhr von Schlachttieren und tierischen 

Produkten durch VerwertungszuschUsse zu fördern. 
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E. Fondsbestimmungen 

Verwaltungskommission 

§ 90 (1) Die Ver\.,ral tungskommissionen der Fonds bestehen aus je 
28 Mitgliedern. 

'. 

(2) Kommissi'Onsmitglied kann nur sein, .wer zum National­
rat wählbar ist. 

(3) Von den Kommissionsmitgliedern sind namhaft zu machen: 

a) je sieben, darunter die Obmänner der Kommissionen, durch 
die Präsidentenkonferenz der' Landwirtschaftskammern 
Österreichs; 

b) je sieben, darunter je ein Obmannstellvertreter, durch 
die Bundesk~llmer der gewerblichen Wirtschaft, 

c) je sieben, darunter je ein Obmannstellvertreter, durch 
den Österreichischen Arbeiterkammertag und 

d) je siebe~darunter je ein Obmannstellvertreter, durch 
den Österreichischen Gewerkschaftsbund. 

(4) Ist die Namhaftmachung von neuen Kommissionsmitgliedern 
erforderlich, so hat der Bundesminister für land- und Forst­
wirtschaft die gemäß Abs.3 in Betracht kommenden Stellen 
schriftlich zur Namhaftmachung aufzufordern. Bei den dieser 
Aufforderung gemäß namhaft gemachten Personen hat der Bun­
desminister für Land- und Forstwirtschaft zu prüfen, ob sie 
dem Erfordernis des Abs.2 entsprechen. Ist dies der Fall, 
so hat er die namhaft gemachten Personen unverzüglich auf 
die gesetzmäßige und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflich­
ten anzugeloben. Mit ihrer Angelobung erlangen diese lerso­
nen die StellUng, für die sie namhaft gemacht worden sind. 
lammt der Bundesminister fUr Land- und Forstwirtschaft je-
doch zu der Auffassung, daß die Wählbarkeit einer namhaft 
gemachten Person nicht gegeben i,st, so hat er die Angelo­
bung mit Bescheid abzulehnen. Im Verfahren ist jene Stelle 
Partei, die diese Ferson namhaft gemacht hat. 
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. '~(5~ '!il'C einer A'..!.fforderul1g zu!:' Nu:n.':-,aftmachl! .. .'lg gel!.3.ß f..bs.4 

'innerhalb von vier ~!ochen nicbt en.ts::prochen, so hat, der 

Bundes~i..nister fül' Land- und PorstJ!il.'tsc!1aft die erforder­

,:iichen KOIß':1issionScli tglie,der zu bestell en. 
. . ... ~ ~ 

'(6) FUr die 11i tgli eder der KO!L.Llissi::men "Herden. in der gl ei eher: 

\'!ei~?' Ersatzmänner bestellt) die im Verhinde,ru.1"'2gsfall ein­

zutreten haben. Im. Falle der Verhin·ierun; eines Ob~Clnncs or':e::::, 

,'·OblJ2J.illste 11 ve;.."trc;t ers' hat der für, ihn b'es~c e'11 te Er!;iClt z.mann 
.. . _. 

~>.jedoch r.lir die :Befugnisse eines einfacllen Mitgliedes. 

(7). Die lvfitgliedscb.af·t"zu einer Ko~ission erlischt, 

'a) \'leIl..") jene Stelle, die das 11itglied nc::u:.haft gem2.cht 

h • hc.:.t l die Na~'1aft2.ach111~G \-!iderruft; 
b) \,;en:1 die ~-.'2.hlbarkei t Zlli'1 Nationalrat verloren­

geht i 

c) im Falle des Verzichts, und 

d) mit Ablauf des 5.Knlenderjahres nach BestellunB. 
, . 

Im Streitf~ll, ob die Mitgliedschaft erloschen'ist) hat der 

BundesL'li~ister .für Land- und Forsb'fi:-tschaft auf Antrag der 
, , . 

S~~~le) die d~s Mitslied ria~hait icrea~ht hat, oder des Mit-
c;liads "selbst' zu entscheidc:~.' " . : , .. ' . 

',' .' . , ' . ". _____ ...... _~ ____ •. ___ ..L- ___ ••• __ --- ..... -... -

im EinzelfaLL VOJl Bl.!lic.eS;!ünist 61" für LD!~d-' lli"1C. FarstvIirt-

sch~ft festGesetzt. ... ... 

, , . 
(2) Das "";i..ffit der übrigen I-1itbiiede~ un~ c:"~r E;,,"satzrr:än..l1er 

i~t ein u.."lbC!30ldetes Ehl"enamt. Die Reise-Wld Aufenthal ts­

~',' gG1:;~hren ,souie' alifällise Sitz~!ßs[elc.er der AnGehörif:,en c~r 

~.. . 

., Kom::. i C.<':'; C""t:>~ -("§"'§ .• '90 1~~1'~ '9-:;:;)' "'':''',1-'·c.~'~,'.,...,-,;... ~;~·c r.r.:.;c';"':::"~~~~""''T''':;1~''~'';'''' 
_~_...L. .... _Jo .\. •• __ ~_""""'.,., ••. ~r"""'~"-'!- '""'.,1-. ........... \,..".l,. -v"-' _J_.r._'o&:'~..!---:_''''''_-::> 

·fc:::·t~'_ls~t:,~:!. .. a· •• 

(3) 'Die Ji'onc.s sj~nd' b'e,l'eclitist, ,je einen G(:s~'~~f~~führer 
tLld r;ons~ige !~ngestell te in 'der erf<?rderlichen Ar-!zahl durch 

Dicnst\rertl'c.E; zu bestellen. Hi~si chtlich der durch Dicr.st-

. ~er,tr-ag" ~i:J.Geräc:rrtE7n Ansprüche auf Zusa"~zpen.!3ion. könn9l?- die 

Fonds die erfo!:'d,-=:?lichen Vorsorgen trsffen, um die "lei ter-

! 
I 

·1 
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zahlung dieser Pensione~ auch ~ür den Fall der Auflösung . . 
des Fonds zu sichern. Auf das Dienst-vcrh3.l tnis der Fonds-

.' ° 

bediensteten finden das Angestellt-engesetz und das Arbe:'ts-

~o verfass':ffi~.Dgesetz 'in der jC\'leils geltenden F~:ssung Anvj~ndung. 

(4) Bei der Durchführung der in dea Unterabschnitten B 
'bis:D-vorgese~ene; Prüfungen können sich die Fonds eines 

Virtschaftspr-üfcrs -bedienen. 
; . . ' .. ;" .. ".. . .. . -' .:. ... '. • 0 _ 

Yertretunf! . 

§ 92 Die Fonds .. -:er-den nach außen vom Obmcr.n oder in desse!l Vl2r­

trettu1g von eineI!l Ob::1<:lnnst e ii vertreter vertretOBn. Di e Ver­

-. trctuncsbefusnis l::o::w.t beim Getreide'.lirtscheoftsfonds urld 

beia Vichwirtsc~3ftsronds zunächst dei durch die Bundes-

° kmr.I:lcr der ° Ct;':if:rblichen Hirt schaft -D<:L'":Jhaft b~L1()::~ht en Ob::.a!~n­
_ stellv0rtr~~c~1 bei dessen Verhind~rung de~ durch den 

Öst e:x-::.'c:d_chi::.ch(!:l Arbe i t crk~::crt:lG n<:':""7.h;_' ft ßC:::l~)(;h t en 

ObJ1.:mn[;te11\~0rtret(;r und Idenn D.uc"h. dic~(:r vcr~lindert i::;t; 1 

dem vom-cfs t~-i.:r·eichischC:!n Gm·l(:'rkscha f tsbunu l1amha:: t gCinach ten 

Obmannstellvertreter zu. Beim t-Ulch ...... irtsch(lfts[onds reiht der 

vom Ös terre ichischen Arbei terkilnuner tag namhaft gemachte Obmann­

stellvertreter vor dem von der I3unc1eskammer der gewerblichen 

Wirtschaft namhaft gemachten Obmannstellvertreter. Zur rechts­

verbindlichen Zeichnung sind zwei Unterschriften erforderlich, 

. die vom Obmann oder einem Obmannstellvertreter und dem Geschäfts­

führer oder von sonstigen Angestellten, die hiezu vom Obmann mit 

Zustirrunung der Kornmission bevollmächtigt v/erden, gegeben werden 

können. \ver im übrigen zur Fertigung von schriftlichen Ausferti­

gungen befugt ist, bestimmt die KOITh-nission. 

'. Ausschüsse 

§ 93· (1) Die KOlrunissionen des MilchVlirtschaftsfonds und des Getreide-

wirtschaftsfonds bestellen aus ihrer Mitte zur Führung der laufen­

den Geschäfte je einen geschäftsführenden Ausschuß; die Kommission 

des Viehwirtschaftsfonds bestellt aus ihrer Mitte eine Unterkom~ 

mission, der sie die Beschlußfassung in den ihr obliegenden Ange~ 

leCJ.enhei ten übertragen kann, sO\-1e1 t es das Interesse an einer 
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raschen Geschäftsabwicklung erfordert und es sich nicht um Ang~­

legenh~lten von grundsätzlicher Bedeutung handelt. 

(2) Die geschäftsführenden Ausschüsse bestehen aus dem Obmann, 

den Obmannstellvertretern und acht weiteren Mitgliedern der in 

Betracht kommenden Kommis sionen. Von letzteren sind je z\'lei 1-1 i t­

glieder den im § 90 Abs. 3 lit.a bis d genannten Personenkreisen 

zu entnehmen. Die Unterkommission besteht aus dem Obmann, den 

Obmannstellvertretern und vier weiteren M~tgliedern der Kommission 

des Viehwirtschaftsfonds. Der 2. Satz gilt sinngemäß. 

(3)' Die Verwaltungskonunissionen und die geschäftsführenden Aus­

schüsse sind zur Einsetzung von Fachausschüssen berechtigt. 

(4) Die Obmännerkonferenzen bestehen aus dem Obmann und den 

drei Obmannstellvertretern des in Betracht konunendcn Fonds. 

Be r;ehJ nßf ~l;, !:;nn r.; 
---_.-~_ .. ------_ .. 

§<21G'(1) Die:::' De.sclüußfasDuDI3 in d~n von . dc~ Fonds zu bc sore;cn-
.~ .... " . .. . 

. dcn'"/U1ß'cl~Gcnl~ci t,cn' ob?-icGt dCli KOjiJf1U~j~Üonc.n~~ s?H?i ~ .. ~ltcse 
·nicht' die Bcschlu_ßf~sS~~lg '\.mt~~: ':ß;clach·~nQ.illlle auf die ne-

. " st'in1111~niien dCs '§ ,95 ~nd(!;~~~~ "o';ß~'c~;) d~)? l?o'n'd~ (§ 93):. Uber­

tr~g~n-D ' Soiche' ÜbcrtraßunGc'n' kÖrJJ1~~ ~r.f~ie~·n~ '. sou~it; es' das 

. '. Intercs~e' '2:n ,einer" ~[-'"schcIT ,"Geschäi~.t~~b~"j.·~i~l1)~~· 'crf'o~"\~ler:t; 
'. i . '::~rid .c~: si~h' .~ 'S'~~,,~:t"ti Aui~'~b~~l d~;;' :Öb~~-"nne~k;nrc~:~:m~ ;.i.iber-

1 .:... "' .. : ~"".' . • ..... ~ .. ~. o.!' ,... ••.• '. .. ...... ' o. ~ o. ..... • '.' ... • . .. - ~ ... 

tX:.c;tg0~. Herclen. 7:.n~ch~,.um. Anc;elegc,nhei tcn, .. von grundsi:.i~7.llichcr 
'; ~c~e:::u 1~~g hande i t ~ , Die' .ß~·scl~äft ~füi;';'"\e~dc~ . Ä uss chüs se .... kÖnnen 

... : :..! .. :...., '.. >r" -". '. .. •• '" ...... .. ...... .-

,., -für ~I":uppen de~. ip..Den übertragenen, AJJge,legenhei ten Fach-

-, 'ausscbü~se . s~~.;<?hl.mit· d~~ '~~~b~~IJ~digen ErlcdißUJ1[5 be-
.. .. .. .. oe, .. o. _ ..... • 

. trauen als auch lediglich zur,YorbcreitUl1~ und Vorboratill1~ .. " .... e.. . .. 

'einsetzen. . ' 
11 .... 

, (2) GÜl·J.;ir;e'~Beschlüs.ce ~ clcr Kommis!Jioilcn· bedii.1."fcn .. ..:.~ di'e ord­

.:(~lung3ßGmäß~ .Erladung.· .ill~er -,in tßJ.:i.eder vorausg~;:wtzt ~. einer 

. ::l1?hx'hcit; vo~· v.i0r"Fünft~ln' d.er ,~ahg~c;ebcncn' Stirrl1llcn" Be-

ßchlüsse ·dcr. Dpde~~n O).'ganc· dci~. ;Fonds '~.d.nd 'U11 tcr ,.der bl~:i.chen 
VOra).lS3ctzullg einheliig iu fassen .. KOlI'.l;}t eine .einhclliß0 

Auffassun~ nicht zustanci.~·). sO,"'ist .(ler neratuDßsße:icnst~(t 
der. K.oJ1lliÜ~s.:tor:~ . z~ Bcs'chluß~a~sun~ .vo~~?"uleßen, \-lClm eip. 

vic:rt~~ C\c~l" ~'J~ tgliede~ . cy.~3i! _~~~~~~~~di.~·;;. Yc~.?:?-!lr;t 0 • • .•. _. 
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, '-----:-~--:-. '. ---:'~-:- . .- -"lind (lei~en:-A tl.~i.c1JUsse-----------
C~) Im·.:übrigen~ '\·;ird die Tä'cigkeit der Kommissioncl'[/d\trch 

e.ine· G~ßchärtsot'dnunß ger'egel t, die :von dc~~ in 'Betracht 
" kommenden KClIlrolissioll 'beschlossen '·,r:i.rd .... md der'· GbnGlJJnigunG 

des BUlldesministeriums. fiir Land~' un-d' For·st,·;i·rtscJ:lci.'ft be­

darf .. In der Geschäftsol.'0nung kann ~ Interesse' einer opar­

srunen ,-md z\wc!~nüßißell V cl"'\'lul tl.Ulg inGbeson(1.eJ;~ .:tuch gcre- . . .. '. .. 

Gclt. ,:,C?rdcm) in\deuei t die Or'(~u:.Qc der FonJ.s hj .. nsichtlich 

"der VOll ihncn zu t·rci.rcn~on Vcr.füC'~l'!'C~l '~lllcl Ent;~CL1.eidU;;[!;cn 
•• " 1 ...: ._ '.. . .... . _ . \.:) l:» . •• . . 

\md i,n scnstiGen A.ngeJ.cgcnhc:i:toll Foncl.sbcdienste~~e mit der 

'.- sclb!.)t:irldiG~n Erl~diQ.mg be·tr~~tl~;~_~~~Öl?!1~~!~. __ ... : .. ____ .. ' 
- _.- - -. 

(L~) D~i.c }:'ond:; habc::l Un tcr l[:(~cn lEid J~u[ ze ic l .. ll1J.l;;3Cll a11cc-

ftlcillc:r ode:.!.' G~".l.!.i(Ü~:.i. ~~.:.licilCl' ~)l~J.C'J.tUl)C ~L.H1Crlld ;:-~ufzube\'i\."'..~l.t'Cl~ • 

. : SonstiGc Ulltcr::l.uC;.Jn tmd. A:t[ ~c:icill1ü.n[:;c'il ~in.d r.!ilJ.0.c stClJ.r:> ~:j.~- . 

ben .Ju!~c au[:::ubC'.:dll~C.n; diese Fri.<Jt "oeginnt mit Abl.:lu.t' des 

Kale;J,dcr j <:Lt'U'e s) ~n \lc.lchc:l 

' ... ' 

endet'hut, ." .... " .~t.:. . ......... . ". '" . 
. 2. "in dc~ üG~ii~n Fälle!)' c!.er Fonds .10t3t::aliG in der be·· 

• • • ~ • .., • • I" .. .. .. 

· "'~;'., ";" treffende!1 AnGeleG~D.heit tü.'tij-ß ge)'\'IGSen' ist. . . . 
". 

-: ... J':~;':" ":~". . ............ _....... : ...... ., .~;.: ... : .. . 
, . 

Vefl;~{ba!'t::r':.~n . .' 
. 0° - ' ...... 

: ...... : . 

. .. o. . " . . -. . .... . ~ ... 

· § ·95. : (1) Die' ?ond~ haben äl1gc~·~~n :,;crbindli~'he Anord-~~j.r.ß·~~·· 
... , ' .. mit AusnahIi1e jene:r, die auss~hließl:i.ch an t!.!"'terbe?~~~te 

.. Organa ergühell~ in VOll il1.ncn hcrauszußebend~n VGr~~~·ti~arungs-.. --. .. -.. ., . ... 
.,'" blättern. l.lmdzunachen. . " ". .... ., .. " :;: .... 

. '. , 

'. : (2) Die Jt..no~dr.iu.n~~n ~ Ge!!!äß 'Abs ~ 1'. treten ,.~: 'd'ri tten. T~ß ~~~ch : 
: ._~ ... ~: .i:1:-rer Ku..."1dEacinm.g in llirksaruk~it, sofi3rn" nicht in de:r: .. , .~. ~ 

: ... ::~. :~.AnQrdll'\.lng ein anderer Hirk3nml~ei tsbeGin:o. festgesetzt. i~t'::' 
. -.'.: .'. ·kllgcneinve.".:'bindliche ~i.nordrn.~gen des Hil~ll\.Tirtschafts-· . 

. :~ .'. fonds, die die Vorschreib~illg' ,r~n' j_üsglcicl~~b8i trägen cd8r 

. ~ .. ··RegelunGen üher die' ·G~"·[ä[...rung VO:1 Zuscl].üss~; zum GegcJlsta:::.d 

.' ': .. 'h.aben, ;-::cr.:.!le:l nitrückllirkend.er Kraft 'e~Iassen ,·:erd.en. 
, ... 
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"', -.-.. _~.. . ~,. --, 
.' • . f • . ".' ' ... ' . '. . .-'.' .... _.. .. . 

.... - - ••. o' ., ••• :';:' .... ~ ~ • 
... .. . 

o. .. . . . . Bedecku.:lg· des Auf\'18ncl"es " 
-----.... -----.---- 0.- :1:-, 

• • • ,. - • I ~ • 'e ~ ! .'... . ...... ~ 

§ .95~ (1) Der Aui",:e.nd der FO:lc,s c:i.nschließlich der Kosten der 

St()'2tsc.:ll~i~:-~.a.; und -ber~tUl1g ~'li:,d duxch Ver.w.l t1.L'r!(5skoBtcn-
~~i trfi.sc G(~c.s;c;-:t, die . .- .' .. 

.. • . .. ' :. ".':" 0·; . 

. a) bein j~ilc!"l;·;irt.s~Q~~sf0!.1ds· di~ F·onds·netriebe, ihr~ ... ~rirt". 
schClf'tlic:'1cn ZunD..T::;,e~sc:llüs:::;c ·und. die Importbetriebe 

o • n '> eh d r.:: n i.~"" ~ :.: .', - ~,.., .'. ~ '" . dl·· e . . 11 ' 1 '\... d' o. 

t.:.. -=-. _,':>':'lV""e~.:. ..... u· .!...els.ven .• abGn, SlC ),n "!._CL~ 0 c~:' 

. ErzeuG!li r;SE:!! aU3 i':ilch erz:'ole:l. ~nd die 0, l,.5v.H. die ser 
·u o. • 

• :.. ins:.t.t~c r..it::ht Ü~(;=::;;ci.S~!1 dÜ.::..'i,'en; .' 0 

b) b~.i;~ Sc t:':''J:''Qc\·/:r''.; s·,:.::'::!! t si' (Ir.,} ~ di.J 17ü hl.(';nGc "cric be rw.c:: C.~;) 
ver ....... "~,lC·.., ... .., ~ .. ,~t-·.~·~·r·r.>-idC·~,...·.1'.·,...T'\ ·"'li 1~_-'lOstc·:1 o.~.\:::.i'\e."" \'~."',Q" ",_.(! __ \-t.. .... _. --""" ..... _ ..... "..J ~t:." - o.J ..... .... _. _.\"-".;, 1.&.. .. .1 -.I 4 _ LJ ~~.1 Il,..o. '-l._ 

G:r-itr:uJ,~;--:0 ~c::::- .1C:'.·J·r>_.i_i<-: r-roltf",..,,1 r ..... 
~ v - .... J..... _ .. '-'-~J I nicht 

'" u[J(;""r:~'c·~ f"C'n ,1U·: ... ·t'oC.....,. 
"4 - - .'-LJ - \,.... ~ _ .11: 

.. 
cl beim Viehwirtschafts!onds Jic llnporteure und die Exporteure 

in der 1Iöhe von 0 14 v. H. des ZolhJCrtcs (§ 1 l\bs. 2 des \-vert­

zollgesetzes 1955) der ein- und ausgefUhrten Waren, ausge­

nOlllincn \':aren der Nummer 02.04 und der Nununer 02.06 I soweit 

sie von den in der Nu~~er 01.06 des Zolltarifes genannten 

Tieren stammen, zu leisten haben. 

(2) Beim Getreidewirtschaftsfonds kann liberdies aus den Ein­

nahmen gemäß § 64 Abs. 1 ein Betrag bis zu 4 v.H. der Ausgleichs­

beiträge und der Ausgleichszuschlisse gemäß § 64 Abs.1 zur Deckung 

der Verwaltungskosten verwendet werden. 

(3) Das Ausmaß der Verwaltungskostenbeiträge und die Art der 

Einhebung werden von den Fonds festgesetzt, 

. (4) Bei der Verrechnung der Verwalt~ngskostenbeit~äge hat der 

Milch\oJirtschaftsfonds <;lie Bestimmungen des §' 23 Abs. 3 und ·der 

Getreide\\'irtschaftsfonds die Bestinunungen des· § 67 sinngemäß an­

zU\venden. Beim Viehwirtschaftsfonds können bei nicht rechtzeitiger 

Einzahlung der Verwalungskostenbeiträge Verzugszinsen vorge­

schrieben werden, deren Höhe den Diskontsatz der österreichischen 

Na.t·ionalbank um 3 v.H. übersteigt. 
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(5) Der I'lilchwirtschaftsfonds kann für Untersuchungen und Begut­

achtungen, die in seinen L~boratorien im Zuge der Qualitätshon­
trolle (§ 28) und im Zuge von Verfahren durchgeführt werden, Ge­
bühren erheben, die durch allgemein verbindliche Anordnung (§ 95) 
entsprechend den erfahrungsgemäß im Durchschnitt hiebe i auflau­
fenden hosten festzulegen sind. Zur Entrichtung der Gebühren 
sind im Falle der Qualitätskontrolle die Fondsbetriebe, im übri­
gen die Parteien des Verfahrens verpflichtet. Für die Erhebung 
der Gebühren gelten die Bestimmungen über die Verwaltungskosten­
beiträge sinngemäß . 

. Verwal tung Oder Mi ttel 

§ 97 Die Kommissionen haben die Fondsmittel unter An\'lendung der Sorg­

. falt eines ordentlichen Kaufmannes zu verwalten . 

. Staat~aufsicht und -beratung 

§ 98 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

darüber zu wachen, daß die Fonds bei ihrer Geschäftsführung 

und Gebarung die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der 

dazu ergangenen Verordnungen einhalten. Zu diesem Zweck ist 

der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu den Sitzungen 

. der Kommissionen, geschäftsführenden Ausschüsse und der Unter­

konunission des Vieh\·,irtschClftsfonds einzuladen; er kann sich 

durch Beamte seines Ministeriums vertreten lassen. Weiters sind 

die Bundesministe= für Handel, Gewerbe und Industrie und für 

Finanzen einzulitden, die sich durch je einen Beamten ihres 

'. 
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Ministeriums vertreten lassen können. Den genannten Bundes­

ministern bzw. ihren Vertretern kommt bei den Sitzungen beratende 

Stimme zu. Ihnen sind die Protokolle über die Sitzungen der 

Kommissionen und der geschäftsführenden Ausschüsse vorzulegen. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist ver­

pflichtet, gegen Beschlüsse, die den bestehenden Gesetzen und 

Verordnungen zm-liderlaufen, Einspruch zu erheben. Jeder Einspruch 

bedarf zu seiner Gültigkeit der Zustimmung der Bundesminister 

für Handel, Gevlerbe und Industrie und - soweit es sich um 

finanzielle Angelegenheiten handelt - für Finanzen. Der Bundes­

minister für Land- und Forstwirtschaft hat jeden Einspruch unver­

züglich den genannten Bundesministern zur Kenntnis zu bringen. 

Falls die Zustimrnung nicht binnen vier Wochen nach Erhebung" des 

Einspruchs versagt wird, gilt sie als erteilt. 

(3) "Ist ein Einspruch erhoben worden, so darf ein Beschluß 

nur durchgeführt werden, wenn die im Abs.2 vorgesehene Zu­

stimmung versagt wird. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft darf einem 

Fonds eine Neisung (Art. 20 Abs. 1 des B.-VG.) nur erteilen, 

wenn der Bundesminister"für Handel, Gewerbe und Industrie, soweit 

es sich aber um finanzielle Angelegenheiten handelt, überdies 

auch der Bundesminister für Finanzen, der ~~eisung zugestimmt haben. 

Geh'e"iinh"altUng" Und AUsschluß 

(1) Die Mitglieder der Kommissionen, deren Ersatzmitglieder, die 

Angestellten der Fonds sowie allenfalls herangezogene Sachver­

ständige dürfen ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihnen 

in dieser Eigenschaft anvertraut woräen oder zugänglich geworden 

ist, während der Dauer ihrer Bestellung und auch nach Erlöschen 

ihrer Funktion nicht offenbaren oder verwerten. 

(2) Im Abs. 1 genannte Personen sind in rulgelegenheiten, die un­

mittelbar zum Vor- oder. Nachteil eines Unternehmens sind, das ihnen 

gehört, dem sie als Geschäftsführer oder Mitarbeiter angehören 

oder dessen Bevollmächtigte sie sind, von der Beschlußfassung und 

neratung ausgeschlossen . 
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1°5""'( in r1 ~Y' ,.,' _ .... \..<..'""" ..... 

. . 
jc\','eils celtend.en F.c~!3~',l.nG, sO\de von sen BilD.6..esver\lal tlli:gs-

aböaben befreit. Die Fonc.:::;· lulte:::'lieCcr.. \·:eder den Ster::pcl-
, 

: .. : .. TI '\.... ......... , ... -:"'\ ~ -"L .. "" .. und .0Ct!tsGe G~nr~i1 noe.l C!.8:1 bill1C:.:.8SVer\,.ra1. \.'\..l.l1gsaog:weD l'lOCn 

de~) Gerichts- une. Justizv8:::'\-1al tUDGs2:ebühren. 
- ........ , 

(2) Die 'Fonds sind berechtiGt, in den ven ihnen durchzu-. .. .. .. 
.:CüP-1"~na.en behörlilichen Ver.f ahren die Bezir.k5v~I·\ .. ·al tun~scßhö;:'der: 

, ' 

um Be\-H~isz.ufnahI:::en und. Erheblh"1g zu ,.ersuchen (§ 55 AVG 1950). 
" .. ..: : 

.. " . 
. . , .' 

" 
" 

:, § ';IÖ1(1) Das Geschäftsjahr des l1ilcnuirtschaftsfonds und des ' 

Viehuirt'schaftsfonds fällt mit dem Kalcnderjahr zusa.~en, 
". .... .. . .. . 

, das Geschäftsjahr des Getreide"\,iirtsch&ftsfonds dauert vom 
....... 

~1'; .. Ju~i. bis zum. 30. Juni des nächstfolgenden Jabrqs. 
. .,. . 

.. (2) Der lulch- und der Vieh'~irtscha.ftBfo~as 'haben' bis, . . . . 

'Zum '15: Oktober,der Getreidelii~tschaftsfonds. bis 31,.Oktober 
eines jedeTI ~a~~es'de~ Bundes~inister' für Lan~- und Forst­

lii,rt~ch~ft und, .dem 'ReCP..TI'lLlJgshof einen Bericht samt' 

: Re'cbnUl1gsabB~hl1!ß über das abgelaufene Geschäftsjahr vor­
~zul~gen. 

. , ' 

(3) Die Gcbarung der Fonds unterliegt der Prüfung durc~ 
• .e .... 

den Rechnungshof •. " 

. .. . 
" 

Verfuhren -----
.. ' 

: ' 
" .. 

§ ·1Q2. (1) Bei nicht rechtzeitiger Entrichtung von Ausßleichs-. " 

~" bei träGcn ,und V cr\·;,j,l tur.r;sko~tenb,ei trögen haben die Fonds, 

die Zahltu"1c;sverpflichtunl; durch' B"es'chcid vorzuGchrcibc;J. 

'Die durch Be:.cheid rcchtsl.:räftir; yorr;cscb.,ricbc!1en AusC1cich::--', 

'hei tr:.iGc, V c!'Hul tunG3l::o:;;tcn~ci t2.'lic;e Wlrl JJcistunc;cn [;c!:lilß 

,fi GI:, J,b~i. ;, YOl'lct~tcr Sntz, Ab!j~ 7 tL'1d 8, § 75 J~bs. 2 U1:!d 3 
SO\'lic GCi!'l~j.ß fi 131 ~ind im V cr\1~l t\lnC~HcG cin~:\l.brin(;(:n. 

. ' 
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(2) Die Bescheide der Fonds über die Festsetzung und die Auf­
teilung von Zuschüssen unterliegen keinem ordentlichen Rechts­
mittel; ebenso die Bescheide des Milchwirtschaftsfonds in den 
Angelegenheiten des § 29, die Bescheide des Getreidewirtscnafts­
fonds in den Angelegenheiten des § 59 Abs.l, 2 und 4, des § 64 
Abs.3 zweiter und dritter Satz und des § 75 Abs.4 und die Beschei­
de des VieJ:n'lirtscbaftsfonds über die Erteilung von Ein- und Aus­
fuhrbewilligungen. Gegen sonstige Bescheide ist die Berufung an 
den Bundesminister für Land- und :Forstwirtschaft zulässig. 

F. Förderung von tlsaaten und Eiweißfutterpflanzen 

Besondere Zielsetzungen 

§ 103 (1) Die Glsaatenförderung dient im Rahmen der allgemeinen Ztel­
setzung (§ 11) 

a) der Einrichtung und Aufrechterha1tung einer nach Qualität 
und Quantität ausreichenden inlä.ndischen Ölsaatenwirtschaft, 

b) dem Ausgleich der Preisdisparität zwischen Ölsaaten inlän­
discher und Ölsaaten ausländischer Herkunft und 

c) einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit aus Öl­
saaten zu gewinnenden Erzeugnissen, insbesondere auch in 
l:risenfällen. 

(2) Die 3estirrJnuIlgen dieses Unterabschnittes (Abs.l und §~ 104 
bis 109) tiber llsaaten gelten sinngemäß auch für Eiweißfutter­
pflanzen mit der Eaßgabe, daß Zuwendungen im Sinne des § 105 
auch direkt den Erzeugern von Ei\ ... eißfutterpflanzen ge\',ährt ge­
währt werden können. 

Ölsaaten 
'. 

§ 104 (1) Öl sauten im Sinne dieses Unterabschnittes sind 
a) Raps sowie 
b) sonstige gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse, die 

für die Land-, Ernährune;s- und Futtermittelwirtschaft von 
wirtschaftlicher Bedeutung sind. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat mit 
Verordmm[; Ölsaaten gemäß Abs.l li t. b festzustellen. 
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F i:, ~ -( I ~~ r LI n ,:-r 
---------~-

§ 105 Zuvlenc1unsen illlS d(~r öl :..aalcn[ördcr1.mg sind nach Maßgabe der 

Ölsaatenrichllini"-~ll (§ lu~) VOln 13ul1c1esminister für Handel, Gewerbe 

und Indus tr io .im h'c~IQ von Ö lsaa tcnc):trak tionsunternehmen 

(§ 107 Abs.1) oder Vervlc=rtl.ll1gsunterllehmen (§ 107 Abs.2) Erzeugern 

von Ölsaaten (§ 10(')) zu gewähren. Heiter können Zuwer.dUngen 

aus der Ölsaatenförderung zum Zwecke der Förderung von Züchtung 

und Forschung auf dem Gebiet der Ölsaaten gewährt werden. 

Erzeuger 

§ 106 Erzeuger von ölsaaten sind Personen, die Ölsaaten durch Nutzung 

von in österreich gelegenen Flächen ~rzeugen und diese Ölsaaten 

Unternehmen gemäß § 107 übergeben. Sie müssen ihren ordentlichen 

-''lohnsitz' (natürliche Personen) oder ihren Betriebsstandort 

§ 107 

(juristische Personen) in österreich haben .. 

. Unt~rnehmen zur Extraktion und Verwertung 

(1) Öisaatenextraktionsunternehmen sind Unternehmen, die die 

beh.ördliche Befugnis zur Extraktion von Öisaaten besitzen, ihren 

Betriebsstandort in österreich haben und in den ölsaatenricht­

linie~ (§ 109) als solche ausgewiesen sind. 

(2) Verwertungs unternehmen sind Unternehmen, die die behördliche 

Befugnis zum Handel mit Ölsaaten besitzen, ihren Betriebsstandort 

·.in österreich haben und in den .Ölsaatenrichtlinien (§ 109) 

als solche ausgewiesen sind . 

. -Zuwendungen 

§ 108 (1)' Zuwendungen aus der ölsaatenförderung dürfen nur gev·"ährt 

werden, wenn der Richtpreis (§ 4) für Ölsaaten fiber dem 

niedrigsten vergleichbaren Weltmarktpreis für ölsaaten liegt. 

Die ZU\\'endung je kg Öisaaten ist im Ausmaß des Differenzbetrages 

je kg Ulsaaten zu gewähren. 

(2) Der Bundcsminislcr [Ur H~ndel; Gewerbe und Industrie hnt 

das Ausmaß der Zuwendung je kg Ölsaaten in den ölsaatenrichtlinien 

(§ log) laufend auszuweisen. 

86/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)108 von 135

www.parlament.gv.at



- 107 -

Richtlinien 

§ 109 .(1) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie hat 

Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen aus der Ölsaaten­

förderung zu erlassen: 

(2) Die Richtlinien haben insbesondere zu enthalten: 

a) das jeweilige Ausmaß der Zuwendung je kg Ölsaaten 

b) die Voraussetzungen und das Verfahren für die Vergabe 

von Zuwendungen, 

c) die Voraussetzungen für ~ineRückzahlung der Zuwendungen, 

d) die Aufstellung der Ölsaatenextraktionsunternehmen, enthaltend 

Namen (Firmen) und Anschriften, 

. e) Muster für Verträge und Erklärungen, die im .~'ge der Durch­

. führung der Förderung abzuschließen oder abzugeben sind, und 

f) Bestimmungen über die Kontrolle der Ölsaatenerzeuger und der 

Ölsaatenextraktionsunternehmen. 
" 

(3) Vor Erlassung der Richtlinien sind 

a) "die Bundeskanuner der. gewerblichen Wirtschaft und 

b) die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

Österreichs 

zu hören. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie hat 

dafür zu sorgen, daß die Richtlinien bei den LandHirtschafts­

kammern zu jedermanns Einsicht und Abschriftnahme aufgelegt 

werden. 
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G. Strafbestimnungen 

Verwaltungsstrafen 

§ 110 (1) Wer den Bestinunungen des § 27 Abs. 3 zweiter Sat7., § 30 Abs.1, 

2 erster bis dritter Satz oder 3, § 59 Abs. 4, § 68 Abs.1, 2 oder 

4, 

.. 

,...,er erstmalig den Bestinunungen des § 64 Abs. 3 zweiter oder 

vierter Satz oder § 75 Abs. 1, 

wer einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Grund des 

§ 63, § 66 oder § 68 Abs. 3 erlassen worden sind, oder 

wer erstmalig einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Grund 

des § 73 oder § 74 erlassen worden sind, 

zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird -

sofern die Tat nicht einem strengeren Strafgesetz unterliegt - von 

der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 3000 S, im Falle 

der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen bestraft. 

(2) Wer den Bestimmungen des § 24 Abs. 2 erster Satz, Abs. 3. oder 

Abs. 4 erster oder zweiter Satz, § 26 Abs. 2 zvleiter Satz oder 

§ 28 Abs. 4, 

wer im Wiederholungsfalle den Bestimmungen des § 64 Abs. 3 zweiter 

oder vierter Satz oder § 75 Abs. 1, 

wer ·einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Grund des 

- § 24 Abs.4, § 25 Abs.2, § 26 Abs.1, § 27 Abs.2 oder 3 erster Satz 

oder § 28 Abs.3 erlassen worden sind,. oder 

wer im \viederholungsfall einer Verordnung oder einem Bescheid r 

die auf Grund des § 73 oder des § 74 erlassen worden sind, zu­

widerhandelt, 
.'. 

wer entgegen den Bestimmungen des § 29 Abs.4 frische Rohmilch 

oder frischen Rohrahm übernimmt, 

wer entgegen den Bestimmungen der §§ 59 Abs.1 erster Satz, 61, 83 

oder 84 in den §§ 57 oder 80 genannte Waren im Wert bis zu 

100.000 S in das Zollinland oder das Zollausland verbringt, 

wer einer Verordnung oder einem Bescheid gemäß § 81 Abs.2 oder 3 

zuwiderhandelt, 

wer einer Verpflicht.ung gemiiC· § 85 nicht nachkommt ,ader 
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wer s ich eine Ei.1l f 'Jtll: .• C:W i lligung dadurch (;:.L seIl : I~i eh t, daß er im 

Verfahren nach § 83 Abs. 4 zu Preisen anbietet, die unter den 

Einstandspreisen liegen, 

begeht eine Vervlaltungsübertretung und wird - sofern die 'rc~t nicht 

einem strengeren Strafgesetz unterliegt - von der Bezirksver­

waltungsbeh5rde mit Geld bis zu 50.000 S, im Palle der Uneinbring­

lichkeit mit Arrest bis zu sechs Wochen, bestraft r auch wenn es 

nur beim Versuch geblieben ist. In gleicher ~eise wird - sofern 

die Tat nicht nach einer anderen 'Bestimmung mit strengerer Strafe 

bedroht. ist - bestraft, wer die Zuerkennung von Zuschüssen durch 

unrichtige Angaben oder sonst in mißbräuchlicher Weise beeinflußt. 

Gegenstände, auf die sich eine nach diesem Absatz strafbare 

Handlung bezieht, können für verfallen erkIirt vJerden . 

. (3) Wer durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewirkt, 

daß der Import- oder Exportausgleich zu niedrig festgestellt 

wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist bei Vorsatz 

auch wenn es beim Versuch geblieben ist - von der Bezirksverwal­

tungsbeh5rde mit Geld bis zum Zweifachen, bei Fahrlässigkeit bis 

zum Einfachen des Betrages, um den der Import- oder Exportaus­

~l~ich zu niedrig festgestellt wurde, im Falle der Uneinbringlich­

keit mit Arrest bis zu sechs bzw. drei Wochen zu bestrafen. 

(4) Hat der Täter in den Fällen des Abs. 2 und 3 vorsätzlich 

gehandelt oder wurde er nach diesem Abschnitt wiederholt be­

straft, so kann unabhängig von der Geldstrafe auch eine Arrest­

strafe bis zu sechs Nochen verhängt werden. 

(5) Einer Verwaltungsübertretung macht sich schuldig, wer 

unter Verletzung der Verpflichtung zur Offenlegung oder zur 

Anzeige nach § 48 Abs. 4 und § 49 Abs. 4 den Beitrag oder die 

Vorauszahlung an den Milchwirtschaftsfonds ganz oder teilweise 

nicht entrichtet. Die Verwaltungsübertretung ist bei Vorsatz 

'mit Geldstrafe bis zum Zweifachen, bei Fahrlässigkeit mit 

Geldstrafe bis zum Einfachen des verkürzten Betrages zu bestrafen. 
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(6) Wegen Verwaltungslibertretung ist mit Geldstrafen bis zu 

50.000 S zu bestrafen, wer 

a) eine dem § 48 1\bs. 6 zmliderlaufC!nde ungleichmäßige Belastung 

der Milcherzeuger mit den Beiträgen oder ihre Belastung mit 

höheren als den durch Verordnung nach § 45 Abs. 1 festgesetzten 

Beträgen vornimmt, oder 

b) die 1\ufzeichnungspflicht nach § 50 verletzt. 

(7) Wegen Verwaltungsübertretung ist mit Geldstrafe bis zu 

50.000 S zu bestrafen, wer durch unrichtige oder unvollständige 

Angaben in Anträgen gemäß § 44 zweiter Satz eine unrichtige Fest­

stellung einer Einzelrichtmenge bewi~kt. Der Versuch ist strafba~. 

(8) Wegen Verwaltungsübertretung ist mit Geldstrafe bis zu 

10.000 S zu bestrafen, wer 

a) ohne dadurch den Tatbestand des Abs. 5 zu 'erfüllen, die Offen­

legungs- oder Anzeigepflicht nach § 48 Abs.4 und § 49 Abs. 4 

verletzt 

b) eine Anzeigepflicht nach § 41 Abs.7 verletzt. 

(9), Die Durchführung des Verwal tungsstrafverfahrens erster Instanz 

.l1ach den Abs. 1 bis 8 obliegt der Bezirksverwaltungsbehörde. 

(10) Das VVG. 1950, BGBl.Nr. 172, findet keine. Anwendung auf 

Bescheide, deren Nichterfüllung gemäß den Abs.· 1 und 2 als Ver­

waltungsübertretung bestraft wird. 

(1) Wer entgegen den Bestimmungen der §§ 59 Abs. 1 erster Satz, 

61, 83 oder 84 in den §§ 57 oder 80 genannte Waren im Wert von mehr 

als 100.000 S in das Zollinland oder. das Zollausland, wenn auch nur 

fahrlässig, verbringt, ist 

vom Gericht mit einer Geldstrafe bis zur Höhe des Verkehrswertes 

·.der \vare, hinsichtlich derer die mit Strafe bedrohte Tat begangen 

wurde, zu bestrafen. Zugleich hat das Gericht diese \~are ohne 

Rücksicht darauf, wem sie gehört, einzuziehen, sofern der Besitzer 

die Ware nicht von einem zu diesem Verkehr befugten Gewerbe­

treibcntien crw'orbcn hat und nicht dc1.von Kenntnis hatte, daß sie 

mißbräuchlich in das In- oder Ausland verbracht worden ist. 
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(2) Die Strafbestimmung des § 122 d~s Strafgesetzbuches, 

BGB1.Nr. 60/1974 gilt auch für die Verletzung der im § 99 Abs.l 

bestinuntcn Geheimhaltungspflicht, soweit die Tat nicht nach einer 

anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist . 

. ·H ... Automati.onsunters.tützter Datenverkehr 

§ 112 (1) Die für die Vollziehung dieses Abschnittes benötigten per­

sonenbezogenen Daten dürfen zum Zvlecke des automationsunterstützten 

Dntenverkehrs ermittelt und verarbeitet werden. Dasselbe gilt für 

die Personalverwaltung der Fonds. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirts~haft ist er­

mächtigt, den Fonds verarbeitete Daten, betreffend den Außenhandel 

mit \varen, die diesem Abschnitt unterliegen; Daten, betreffend 

absatzfördernde Haßnahmen für solche Produkte, und Daten, be~ 

treffend die Tierhaltung, zu übermitteln, soferne diese Daten 

von den Fonds für die Besorgung ihrer Aufgaben benötigt werden. 

(3) Die Fonds haben aus' ihrem Datenbestand auf Aufforderung dem 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft gemäß Abs. 1 verar­

beitete Daten, betreffend Erzeugung, Anlieferung, Qualität, 

Lagerung und Vermarktung von Waren, sowie den Außenhandel mit 

Waren, die diesem Abschnitt unterliegen, zu übermitteln, soweit 

diese Daten vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zur 

besseren Beurteilung des Milch-, Getreide-, Vieh- und Fleisch­

marktes benötigt werden. 

(4). Die Fonds haben auf Aufforderung gern.Ms. 1 verarbeitete Daten, 

di~ den Inhalt von Bescheiden zur Feststellung von Export- und 

Importaus~leichen bilden, den mit der Erhebung dieser Ausgleiche 

befaßten Behörden zu übermitteln. 

(5) Der Getreidewirtschaftsfonds hat ferner auf Aufforderung 

gern. Abs. 1 verarbeitete Daten, die den Import von Getreide be­

treffen, dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 

filr Zwecke der St~rkef6rderung zu übermitteln. 
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(6) Der Milchwirtschaftsfonds ist ermächtigt, Daten nach 

Abs. 1 erster Satz den Fondsbetrieben zu übermitteln, soweit 

dies zur Vollziehung dieses Abschnittes erforderlich ist. 

Abschnitt III 

Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft 

Zielsetzung" 

§ 113 Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist die allgemeine För­

. derung der Land- und Forstwirtschaft nach l1aßgabe der in § 1 ge­

hannten Zielsetzungen. 

§ 114 Die Förderung hat zu erfolgen durch: 

a) . Darlehen 

b) Kreditkostenzuschüsse 

c) sonstige Zuschüsse 

d) Beratung und Ausbildung 

" PU"r"chführ"ung 

~ .. 

§ 115 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat zur 

Erreichung der Ziele gemäß § 113 Förderungen gemäß § 114 zu 

gewähren. 

(2). Er hat sich bei Gewährung von Förderungen nach Maßgabe ihrer 

örtlichen Zuständigkeit der Landwirtschaftskarmnern zu bedienen. 

(3) Zu diesem Zweck hat er mit den Landwirtschaftskammern 

Verträge abzuschließen. . 
(4) Ein solcher Vertrag hat insbesondere festzulegen: 

a) Die Verpflichtung der jevleiligen Landwirtschaftskamrner, die ihr 

übcrtras~ncn Aufgaben nach den Bestimmungen dieses Abschnittes 

durchzuführen und die ihr zur Verfügung gestellten Fördcrungs­

mittel gesondert zu verwalten; 
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b) {1.~,.:::; nC(,.;lt dC:3 ßl"Jl·~1..(![~Jr:'i!)j :..~'c~rs. f~r L~!:d·- lL!d :;·"01':;1;­

Hirt sc!: alt, dcr j C'.:C i 1 i[;cn L~u)(h:i "1...''...: Sc.i1;."!.~"·.:: ::-;k;.~:r,;~;cr 

yer"b~.nu.l i -:: i: ~ R~. eil ~ ~.5n i ~l:. (S11 G) fib.· c~~. c G 8Ii~~I!l'\.ülG 

von li'l5r(:'cr'..~nSl::n ::'u Gcben; 

c) die Ver?fliehb . .21t:; der j(!\·jc:i1isen L~~.;1d\·;il"'t;!J('.i~al~:s­

krur!l';c.!', ree!~ ts·\!i c.l'i b, in !"jb~ ~on clcre ver·crac;s\!ictri g 

gCGcbc!~e 03,=l:' vc~"~:ei!dc·co }'örderlU)f:;s:::J.i ttel zltriiei:::­

zuforder:!1 ( 0 "'''18); 

d) die Betei li GU1!g des B~c1cs a..'1. dcn Pcrsonal- und 

Rci3cJ~o:::tEn jcr fü:r die Dur('.hiU!n~·~r:2 Ü81' FörclerU!1b .... 
'-' 

. zustfuldigci"l Berat1..1.."ngs1crÜfte der Lan::h·iirt3chafts­

ka.m.r~lCrn 4 

(5) Der Bu:::desElinister für J.Jculd- ·und YOTstuirtschc..ft 

·hat dw-:,über zu ·viaehell, daß die Land'.·;irtschai'ts}:::a''"lmern 

b . d G ",,- "';0" d . - . "b' 'h •.• Cl er e·.·:a......rlll1E; von .b 0;:: cru..--:gen .na.crr .d..lesen_.J~ ßCI..:n::""'.:;L .... 

die BestiE."T.ungen dies.cs· ·Ab.schl1i ttes m:cl die Richtlinien 

(§116) cinhal·~en. . .. 
. ' .' ... I • 

p • . .. ~ -. ..' 
. ~ ..... 

Biehtlinien : . '. '\. 

§ .1-:16 (1) Del:' Ih:J.~1e~~inistcr für· LD..-l1d-· ünd Forstwirtschaft 

hat. Rich-tliJlicn fü:r die Pördcrun3stEtigkeit; zu erstellen. 

(2) Die P:cäsid8!ltenl::onferenz der I'Gl.7lc.~:il'tschaftBk8T!l"r.'ern . . 
Österr:r;ichs i~t -"orErl&.sst;.Dg der Ric!:"!tlinien zu hören; 

sO\'iei t si c: Verarbei ·ct:..."!g und Y c2:'L:!ul:ktuI:t; ~lon As::,Url-;rod.~- ~ er. 

bctreffc~; ~.uch die E~'!d(:;s~;;r.-:~E:r der bf:\"icr"t.·liche!1 "Hirt.sc::~:t 

(3) Die P.ic~·clinien sir.d bei::71 3undes2i:1istzriv~ für 
.L2..."1d- ur.:d 7.'01' ......... ·,1.· rtc~\.-·af.z...· "'l -1er'C"""""'~~·1"'c' T-'-\~c'l' eh+-- lmd - .:J "'. ......\.;1..:.. v ~"lr.. V ;,....I. -..~c;,J...L. .1. .... ____ .... _-" ., .. u 

J b C L.,..; -.I.' ,,~. J B . . t . f" ~ [: lL!p.l ".:ni-:.;::..-::e o.UlZU.l(=Gcn. J~!3 undeS!;~lnlS ·Cl~l.~·U~ ur 

I,a.r.d- W"ld ?or:;t\·.':';:t~c:!~ft h~.t aafü.L' zu SOl"'Gcn, c1 aß 

nnf-C}Cc- .... c. ..... -b I.J v ~JC1',~C~! • 

bei den Lunc.~:irt;::;ch(;l.It ::]:r':':i;..::er:l 
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Vor;tus~,ci.:='..::~,,:r.::n --- ------- -----
: . 

Hirtsc1J2.rtlic!ü~eit und 

sein. 

c;üsscn Spa::::- sru:ll:ci t , 
ß e \.: 3.111' 1 eis t; c t . 

(2) Die Fördc!'tUlG ist in dei. ... 11."."::.-';; (§ '11/~) zu gcuähreD, clic 

,im Ei1lzcl.ra~l elen be5thlcßliche!~ Erfolg ge~,,2.hrleistet, 

die anrrcstrcbten Ziele Dach § -113 'zu erreichen. 
~ . 

(3) In Fälle!'!, in denen, dic~" u::lter .BcdachtrlcJ-rr.le' auf 

die. ZielsetzUl~Gcn nach § 113 zur best::löglichen SiC!lel"'UllG 

des 8J1gestrebten E:-lolges not\-?e:1dig oder z'.-:ec}r,.mäßig 

ist, sind FörderQ~gen (§!1~) ü~ter AU;erle6~~ß ent­
sp:recbeDder BcdinGlmgerl. (§ 897 J_BGB ~) zu gellährc:l. 

, . ;Rechtsanspruch u:.:d Ri.icl,::zahlu..Yl,ß 

§ 1).ß(1) 'Ein Rechtsanspruch auf GeHar..TtU1g von Förderungen 

nach diGsen Lbsch.,Y}i tt besteh t ~icht. 

(2) Bei Ge'·l.ährung. von Förderungen ist .,die Rückzahlu."F)g 
" 

für den Fall vorzusehen, daH 
. . . 

a) de'r EI!!pfä.-'!ger der Förderu..T1g iJber uesentlicbe . . ~ _. . . 

Umst~,de unvollständige ode~ falsche Angaben 

ln~,cht, 

b) d.as Geförderte Vox'habe:n nic!:t oder durch Verschuldcl1 ., 
des E!:.l)fä.'l[!;crs. dE:r ~Örc.er~6 nicht rechtzeitiG 

.... . .... 

'.' 

c) die J!"'örder~~ ""iCüu..~gS\'lid.rif: ver\,ienclet ,'lird oder 

Bcclinl-:tü1se:1 d1.ü'ch Verschulde:1 des E;::,pffu"l[;ers 

der Förc1eru~G nicht cil1Gehaltcn \·larä.en, oder 

.. 

,.. 
I , 
" 

C- .' .• 
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d) soweit bei Gewahrung der Förderung vorgesehen, 
Berichte nicht erstattet, Nachweis nicht beige­
bracht oder Überprüfungen nicht ermöglicht werden. 

(3) Für die Fälle des Abs.1 ist die Rückzahlung der 

Förderungsmittel zuzüglich einer Verzinsung für die Zeit 
von der Auszahlung bis zur Rückzahlung mit einem 2 v.H. 

über den Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank 
liegenden Zinssatz vorzusehen. 

Abschnitt IV 

Besondere Bergbauernföluerung 

Zielsetzung 

§ 119 (1) Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist die För­
derung von Bergbauernbetrieben (§ 2) nach Maßgabe der in 

§ 1 genannten Zielsetzungen, insbesondere im Interesse der 
Sicherung einer nachhaltigen Bevlirtschaftung land\-lirt­
schaftlich genutzter Flächen in Berggebieten. 

(2) Die Bewirtschaftung umfaßt das Mähen oder die Be­
weidung und die Pflege der Grünlandflächen, die jährliche 

Bestellung des Ackerlandes sowie das Beweiden und die 
Pflege des alpinen Grünlandes. 

Arten 

§ 120 Die Förderung hat zu erfolgen durch 

a) Bewirtschaftungsprämien und 
b) Almauftriebsprämien. 
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Berechtigte 

§ 121 Prämien gemäß §120 sind nach Maßgabe der §§ 122 - 125 

a) Bergbauern gemäß österr.Bergbauernkataster 
b) Bewirtschaftern von Almen 

zu gewähren. 

Begriffsbestimmungen 

§ 122 (1) ,Bergbauern gemäß österr.Bergbauernkataster im 
Sinne dieses Abschnittes sind Besitzer von Bergbauern­
betrieben, die in den österr.Bergbauernkataster zum 
Zweck einer Differenzierung nach dem Ausmaß.der erschwerten 
Lebens- und Produktionsbedingungen aufgenommen wurden. 

(2) Bewirtschafter von Almen im Sinne dieses Abschnittes 
sind Personen, die auf Almen Rinder, Pferde, Schafe oder 
Ziegen halten und dem Personenkreis nach dem Abs.1 nicht 
angehören. 
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Prämien 

§ 123 (1) Die Bewirtschaftungsprämien gemäß § 120 bestehen 

aus einem allgemeinen Grundbetrag und einem auf das 
Ausmaß der bewirtschafteten landwirtschaftlichen Nutz­
fläche (ohne Hutweiden, Streuwiesen, alpines Grünland) 

abgestellten individuellen Flächenbetrag. 

'. 

(2) Almauftriebsprämien für"Bergbauern, die auf Almen 

Rinder, Pferde, Schafe oder Ziegen halten, und für 
Bewirtschafter von Almen sind auf die genannten Tier­
gattungen zu beziehen, \'JObei eine entsprechende Differen­
zierung vorzunehmen ist. 

(3) Prämien gemäß Abs.1 und 2 sind jährlich einmal bis 

spätestens Ende Juli des Jahres zUZU1tlenden. 

(4) Prämien gemäß Abs.1 und 2 sind jedes Jahr nach dem 
Jahre des Inkrafttretens dieses Abschnittes nach Maßgabe 

des Gesamtindexes der Verbraucherpreise des Öster­
reichischen Statistischen Zentral amtes zu verändern. 
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Durchführung 

§ 124 (1) Die Durchführung der Förderung obliegt dem Bundes­

minister für Land- und Forstwirtschaft~ der die Gewährung 
von Zuwendungen den Landwirtschaftskammern nach Maßgabe 
ihrer örtlichen Zuständigkeit unter Erteilung von Richt­

linien, mit Vertrag zu übertragen hat. 

(2) Verträge nach Abs.1 haben insbesondere festzulegen: 

a) das Ausmaß der jährlich zur Verfügung stehenden 

finanziellen Mittel und den Zeitpunkt der Zurver­
fÜgungstell ung, 

b) die Verpflichtung der jeweiligen Landwirtschafts­
kammer, die ihr übertragenen Aufgaben nach den Be­
stimmungen dieses Abschnittes durchzuführen und 
die ihr zur Verfügung gestellten finanziellen 
Mittel gesondert zu verwalten, 

c) das Recht des Bundesministers für Land- und Forst­
wirtschaft, der jeweiligen Landwirtschaftsk~umer 
verbindliche Richtlinien für die Gewährung von 
Prämien gemäß § 121 zu geben, und 

d) die Verpflichtung der jeweiligen Landwirtschaftskammer, 

rechtmvidrig, insbesondere vertragswidrig, gegebene 
oder verwendete finanzielle Mittel zurückzufordern. 

(3) Richtlinien nach Abs.1 haben insbesondere festzulegen: 

a) die jeweilige Höhe der Bewirtschaftungs- und 

Almauftriebsprämien sowie ihre Berechnungsgrundlage 
(§ 123, Abs.1, 2 und 4); 

b) bei Bewirtschaftungsprämien die Voraussetzungen, 
unter denen eine Fläche als genutzt anzusehen ist, 
die Art der Ermittlung der Größe und der ~eigung 
der Fläche; 
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c) bei Almauftriebsprämien die Voraussetzungen, 
unter denen eine Tierhaltung auf einer Alm als 

gegeben anzusehen ist, und die Art der Ermittlung 

des Viehbestandes; 

d) das Verfahren für die Ge .... lährung von Prämien gemäß 
§ 121 an Bergbauern und Be\'lirtschafter von Almen. 

(4) Vor Erlassltng der Richtlinien oder deren Änderung ist 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs zu hören. 

(5) Die Richtlinien sind beim Bundesministerium für Land­
und Forstvrirtschaft zu jedermanns Einsicht und Abschrift­
nahme aufzulegen. Das Bllildesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft hat dafür zu sorgen, daß die Richtlinien 
auch bei den Landwirtschaftskammern aufgelegt werden. 

(6) Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

hat darüber zu ",achen, daß die Landwirtschaftskammern bei 
der Erfüllung der ihnen gemäß Abs.1 übertragenen Aufgaben 

die Bestimmungen dieses Abschnittes, den abgeschlossenen 
Vertrag und die erteilten Richtlinien einhalten. 
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Sicherung des Förderungszweckes 

§ 125 (1) Förderungen im Sinne des § 121 sind nur zu gewähren, 

"renn 

a) der Förderungsberechtigte einen Antrag auf 
Gewährung der Zuwendung gestellt hat, 

b) eine allfällige Überprüfung der Voraussetzungen 
für die Ge"lährung von Zm'iendungen durch Be­
sichtigung an Ort und Stelle gestattet, 

c) die für die Gewährung der Zuwendung erforder­
lichen Auskünfte erteilt und 

d) sich verpflichtet, die gewährte Zuwendung für den 
Fall vlesentlich unrichtiger oder unvollständiger 
Angaben gegenüber den mit der Durchführung der 
Förderung befaßten Organen oder für den Fall der 
gänzlichen oder teilweisen Unterlassung der Be"drt­
schaftung (§ 119 Abs.2) während des Förderungsjahres 
zurückzuerstatten. 

Abschnitt V 

Vorsorge für Krisenzeiten 

Zielsetzung 

§ 126 Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist, 

'. 

a) Vorsorge für die Versorgung der Bevölkerung mit 
Grundnahrungsmitteln in Krisenzeiten durch Anlegung 
einer nationalen Grundnahrungsmittelreserve zu 
treffen und 

b) die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen zu schaffen, 

,( 

die in Krisenzeiten notwendig sind, um die Versorgung 
der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln sicherzustellen 
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GrundnahrunqsmittcJrcscrven 

§ 127 (1) Der Bundesminister für Land- und Forstvlirtschaft hat 

für die Anlegung einer Grundnahrungsmittelreserve zu sorgen. 

Er hat sich dabei auch der Fonds (§ 13) zu bedienen. 

(2) Bei der Vollziehung und Durchführung des Abschni tte"s 11 

ist auch auf die Anlegung einer Grundnahrungsmittelreserve 

entsprechend Bedacht zu nehmen. 

" Maßnahmen· für Krisen zei ten 

§ 128 (Verfassungsbestimmung) 

(1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 

und Industrie, sofern es zur Versorgung der Bevölkerung in 

Krisenzeiten notwendig ist, mit Verordnung Grundnahrungs­

mittel gemäß § 12 Abs. 1, Kartoffeln, Zuckerrüben, Hülsen­

früchte, Obst und Gemüse, Erzeugnisse aus diesen sowie 

Geflügel und Eier zu bewirtschaften I insbesondere diese \-laren 

zu erfassen, deren Verteilung zu regeln und den entsprechenden 

Verteilungsapparat einzurichten. 

(2) Eine Verordnung nach Abs.l darf nur erlassen werden, wenn 
der HauptausschuB des Nationalrates mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen das Bestehen einer Kri­
se festgestellt hat. Bei Gefahr im Verzug ist die Verordnung 
gleichzeitig mit dem Antraß auf Erteilung der Zustimmung des 
Hauptausschusses des Nationalrates zu erlassen. Verordnungen, 
deren Erlassung die Zustimmung des Hauptausschnsses nicht 
vorangegangen ist, sind unverzüglich aufzuheben, wenn der 
Hauptausschuß ihrer Erlassung nicht oder nicht innerhalb der 
dem Einlangen des Antrages folgenden Woche zustimmt. 

(3) Verordnungen gemäß Abs. ,. dürfen nur mit e~er 

Geltungsdauer von höchstens drei Honaten erlassen werden. 

Sie dürfen nur Verlängert werden, wenn der Hauptausschuß 

des Nationalrates mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 

abgegebenen Stirn.:nen das Fortbestehen der Kr.ise festgestellt hat. 
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Strafbestimmungen 

§ 129 (1) Wer auf Grund des § 128 erlassenen Verordnungen, Be­

scheiden oder sonstigen Bewirtschaftungsmaßnahmen zuwiderhandelt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksver­

waltungsbehörde mit Arrest bis zu sechs Monaten oder mit Geld­

strafe bis zu 300.000 S zu bestrafen ist. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Uberdies können die den Gegenstand der strafbaren Handlung 

bildenden, dem Täter oder einem Mitschuldigen gehörigen Sachen 

oder ihr Erlös für verfallen erklärt werden. Auf den Verfall 

dieser Gegenstände kann auch selbständig, wenn keine bestimmte 

. Person verfolgt oder bestraft werden kann, erkannt werden • 

. Ahschni.tt . VI 

. Tier"ische Veredl ung'sprodukti'on 
" .. 

§ 130 (1) Das Halten von Zucht-, Nutz- oder ~asttieren bedarf 
einer Bewi11ig~ng des Bundesministers für Land- und Forst­
wirtschaft, soweit je Betrieb der Bestand von 400 I-last­
schweinen, 50 Z~chtsauen, 140 gastrindern, 130 Kastkä1bern, 
250 J.:utterschafen, 22.000 l':asthühnern , 10.000 Legehennen, 
22.000 Junghennen oder 12.000 Truthühnern überschritten 
wird. 

(2) Jeder der in Abs. 1 genannten, zahlenmäßig begrenzten Tier­

bestände entspricht dem höchstzulässigen Gesamtbestand von 100 %. 

Werden mehrere dieser Tierarten gehalten, so dürfen die Bestände 

.. 
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insgesamt nicht mehr als 100 % betragen. 

(3) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 darf nur erteilt werden, wenn 

dadurch die Erhaltung einer bäuerlichen Veredlungsproduktion 

nicht gefährdet wird und stabile Verhältnisse auf den be­

troffenen Härkten gewährleistet sind. Die Bevlilligung hat sich 

auf bestimmte Tierarten mit der Wirkung zu beschränken, daß 

eine gegenseitige Aufrechnung mehrerer bewilligter Tierarten 

und das Halten auch anderer im Abs. 1 genannter Tiere durch 

denselben Betriebsinhaber - ausgenom~en Bestände bis zu 2 v.H. 

der aus Abs. 1 sich ergebenden Größen, aufgerundet auf die 

ganze Tierzahl - nicht zulässig ist. Die Bewilligung geht auf 

den Betriebsnachfolger über. 

"(4) Vor Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 1 ist die 

örtlich zuständige Landes-Landwirtschaftskammer zu hören. 

Umfaßt die Bewilligung das Halten von Mastrindern, -kälbern 

oder -schweinen ist außerdem der Viehwirtschaftsfonds, umfaßt 

die" Bewilligung das Halten von Geflügel außerdem der Beirat 

gemäß § 10 des Bundesgesetzes vom 27. März 1969, BGBI.Nr. 135, 

zu hören. 

(5) . Hehrere Personen, die einen Betrieb gemäß Abs. 1 gemeinsam 

.bewirtschaften oder Einrichtungen, die der Tierhaltung dienen, 

gemeinsam benützen, gelten als ein Betriebsinhaber. Ebenso 

gelten mehrere Betriebe, die von einer Person bewirtschaftet 

werden, als ein Betrieb. gemäß Abs. 1. 

(6) Im Sinne des Ab's. 1 sind: 
. '. 

Mastschweine:- SchHeine mit einem Ge'\1icht über 30 kg; 

Zucht sauen: 

ausgenommen Tiere, die zur Weiterzucht bestimmt 

sind und die selbst oder deren Elterntiere im 
Herdebuch eingetragen sind (Zuchtsauen, Zuchteber, 

Zuchtläufer ) ; 

weibliche Schweine ab dem ersten Decken; 
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Mastrinder: Rinder, ab einem Gevlicht von 100 kg, die zur Fleisch­
erzeugung bzw. zum Schlaohten bestimmt und keine 

Mastkälber sind. 

Mastkälber: Kälper, die zum Schlachten bestimmt sind; 

Mutterschafe: \-leibliche Schafe ab dem ersten Decken; 

Masthühner: männliche und weibliche Jungtiere, die zum Schlachten 

bestimmt sind; 

Legehennen: Hennen ab dem ersten Legebeginn; 

Junghennen: Hennen ab dem 15. Lebenstag bis zum ersten Legebeginn 

und 

Truthübner: männliche und \"leibliche Jungtiere , die zum Schlachten 

be stimmt sind. 

Überwachung 

§ 131 (1) Organen, die mit der Überwachung der Einhaltung des 
§ 130 betraut sind, ist 

. -

1. der Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen und Betriebs­
flächen zu gestatten, die der Haltung der im § 130 
genannten Tiere dienen oder dienen können, und 

2. Auskunft über einschlägige 3etriebsvorgänge zu geben. 

(2) Über das Ergebnis der Üb~rwachung in jedem Kalenderjahr 
hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft bis 
Ende Mai des folgenden Jahres dem Hauptausschuß des 
Nationalrates zu berichten • 

Strafen 

§ 132 Wer § 130 Abs.1 oder § 131 zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbe­
hörde mit Geld bis zu 100.000 S, im Falle der Uneinbring­
lichkei t mit Arrest bis zu sechs \'1ochen, zu bestrafen ist. 
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1\bschnitt VII 

Biospritverwertung 

Z ie lset ZUl!..9. 

§ 133' Ziel der Bestimmungen dieses Abschnittes ist, 

a) Vorsorge für die Versorgung der Bevölkerung 

mit heimischem Biosprit zu treffen, 

b} die Erzeugung von Biosprit in einem dem Bedarf 

entsprechenden Umfang zu sichern, und 

c) im Interesse der Einsparung ausländischer 

Energie die ~esetzliche Grutidlage für die 

Verwendung von Biosprit zu schaffen. 

" B1ösprit 

"§ 134 Unter Biosprit im Sinne dieses Abschnittes ist Ethanol 

(Äthylalkohol) zu verstehen, das zur Verwendung als Treib-­

stoff für Verbrennungskraftmaschinen bestimmt ist. 

!3eim"en gun 9 s Zvl an 9 

§ 135 Unternehmen, die Vergasertreibstoff erzeugen oder importieren 

und im Bundesgebiet in Verkehr setzen, haben diesem Treibstoff 

nach Maßgabe des § 136 und der darauf beruhenden Ver­

ordnungen Biosprit beizumengen . 

.. 
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Verordnungsermächtigung 

§ 136 Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie hat 

mit Verordnung, insbesondere 

1. die Beimengung von Biosprit zu Vergasertreibstoff, 

2. das Ausmaß der Beimengung von Biosprit, 

3. Art und Menge des vorn Beimengungszwang erfaßten 

Vergasertreibstoffes, 

4. den Reinheitsgrad, die Vergällung von Biosprit und 

deren Art und Ausmaß und 

5. die Zeitdauer, während der ein Beimengungszwang 

besteht, 

anzuordnen. 

Abschnitt VIII 

Förderung landwirtschaftlicher Sonderkulturen 

Förderungsgegenstand 

• 

§ 137 (1) Der Bund hat die Aufgabe, durch die Förderung des Anbaues, 

der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Sonder­

kulturen bestehende Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und 

in der nachgelagerten Verarbeitung zu sichern und neu zu schaf­

fen. 

(2) Zur Erreichung der im Abs. 1 bezeichneten Ziele kann der 

Bund als Träger von Privatrechten' 'nach Maßgabe der ihm zur Ver­

fügung stehenden Mittel 

a) Rechtsgeschäfte mit zu einschlägigen Geschäften befugten 

Unternehmen abschließen, daß diese Unternehmungen für den 

Absatz von Erzeugnissen aus landwirtschaftlichen Sonder­

kulturen werben oder solche Erzeugnisse aufkaufen oder 

verwerten; 

b) die Produktion und den Absatz von Erzeugnissen aus land­

wirtschaftlichen Sonderkulturen sowie den Aufkauf, die 

Lagerung und die Verarbeitung solcher Erzeugnisse durch 

Zuwendungen fördern. 
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Ein Rechtsanspruch auf den Abschluß von Re~htsgeschäften (lit.a) 

oder die Gewährung von Zuwendungen (lit.b) besteht nicht. 

(3) Gegenstand der Förderung sind E·rzeugnisse von Sonderkul­

turen als Frischware sowie in den verschiedensten Verarbeitungs­

stufen. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat mit 

Verordnung festzulegen, welche Produkte unter Sonderkulturen 

zu verstehen sind. 

Richtlinien 

138. 'Der Abschluß von Rechtsgeschäften und die Gewährung von Zuwendungen 

haben im Rahmen von Richtlinien zu. erfolgen. Die Richtlinien 

sind so zu erstellen, daß die Erfüllung der Aufgaben des Bundes 

nach diesem Abschnitt bestmöglich gewährleistet wird. 

Bedingungen 

139(1)Der Abschluß von Rechtsgeschäften und die Gewährung von Zu­

wendungen hat mit Bedingungen zu erfolgen, wenn und soweit 

dies unter Bedachtnahme auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 

und Zweckmäßigkeit notwendig oder zweckmäßig ist, um den ange­

strebten Erfolg bestmöglich zu sichern. 

(~) Vor Gewährung einer Förderung ist vorbehaltlich gesetzlicher 

Rückforderungsansprüche auszubedingen, daß der gewährte Förde­

rungsbetrag rUckzuerstatten und vom Tag der Auszahlung an mit 

2 von 100 über dem jeweils geltenden Zinsfuß fUr Exkontierungen 

der österreichischen Nationalbank pro Jahr zu verzinsen ist, wenn 

1. das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft vom 

Empfänger dei Zuwendung über wesentliche Umstände unvoll-
'. 

ständig oder falsch unterrichtet worden ist, 

2. das geförderte Vorhaben nicht oder durch ein Verschulden des 

Empfängers der Zuwendung nicht rechtzeitig durchgeführt worden 

ist, 

3. die Zuwendung widmungswidrig verwendet worden ist oder Be­

dingungen aus dem Verschulden des Empfängers der Zuwendung 

nicht eingehalten worden sind, 
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4. - soweit bei Gewährung der Zuwendung vorgesehen - Berichte 

nicht erstattet, Nachweise nicht beigebracht oder Uber­

prüfungen nicht ermöglicht worden sind. 

Beirat 

a 

§ 140 (1) Zur Beratung des Bundes inden Angelegenheiten der §§ 137 his 

139 wird beim Bundesministeriurn für Land- und Forstwirtschaft ein 

Beirat errichtet. 

(2) Dem Beirat haben als Mitglieder anzugehören: 

a) Je ein Vertreter des Bundesministeriurns für Handel, Gewerbe 

und Industrie, des Bundesministeriurns für Finanzen und des 

Bundesministeriurns für Land- und Forstwirtschaft. 

b) Je ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts­

kammern Österreichs, der Bundeskammer der gewerblichen Wirt­

schaft und des Österreichischen Arbeiterkammertages. 

(3) Außer den in Abs. 2 genannten Personen können mit Zustimmung 

des Vorsitzenden weitere Personen als Sachverständige an den 

Sitzungen des Beirates teilnehmen. 

Abschnitt IX 

Finanzbestirnrnungen 

§ 141 Zur finanziellen Bedeckung der in den Abschnitten I bis VIII 

dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Maßnah~~n sind im Bundes­

finanzgesetz jährlich Ausgaben in einer Höhe vorzusehen, die 

die Erreichung der in diesem Bundesgesetz gesetzten Ziele 

(§§ 1, 11, 14, 56, 79, 103, 113, 119, 126, 133 und 137) ge-

währleisten, und getrennt auszuweisen. 
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§ 142 (1) Der Bund hat dem WeinwirtRchaftsfonds (BGB1.Rr.296/1969 

in der geltenden Fassung) zur 3rfü11ung seiner Aufgaben ab 
1. Jänner 1985 j~jhrlich eine Zu'wendung (§ 2 Abs.1 1i t. ades 

Weinwirtschaftsgesetzes) zu gewtihren. Die jährliche Zuwen­
dung hat 30 g pro Liter im Inland geernteten \'/eines zu betra­
gen. 

(2) Der Bemessung der Zuwendung nach Abs.1 ist die vom 
Österreichischen Statistischen Zentralamt ermittelte Wein­
menge des dem betreffenden Geschäftsjahr des Weinwirtschafts­
fonds zweitvorangegangenen Jahres zug2 .... unde zu legen. 

Abschnitt X 

.. 
Schluß- und Ubergangsbestimmungen 

'A. Land\'Jirtschaftsgesetz 

§ 143 (1) Verordnungen, die auf Grund des Landwirtschaftsgesetzes 

:vom 9.6.1976, BGBI.Nr. 299, in ,geltender Fassung erlassen 

worden sind, bleiben, soweit sie nicht mit Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes im Widerspruch stehen, als solche in 

Geltung. 

(2) Bestehende Vereinbarungen, die auf Grund des § 5, Abs. 1 

und 2 des Landwirtschaftsgesetzes getroffen worden sind, ~lerden 

durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

§ 144 (1) Der Bericht über die wirtschaftliche' Lage der Land- und 

Forsblirtschaft für das Jahr 1983 (§ 3) ist nach den Bestinunungen 

des Landwirtschaftsgesetzes zu erstellen. 
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(2) Die Korrunission gemäß § 7 des Landwirtschaftsgesetzes 

bleibt bis 31.12.1984 im Amt. 

B. Marktordnungsgesetz 1967 und Viehwirtschaftsgesetz 1976 

• 

• 

§.145 (1) Der Milchwirtschaftsfonds tritt in die Rechte und Pflichten 

des ~urch das Marktordnungsgesetz 1967, BGBl.Nr. 36/1968, in 

geltender Fassung errichteten gleichnamigen Fonds an. 

(2) Der Getreidewirtschaftsfonds tritt in die Rechte und Pflichter 

des durch das Marktordnungsgesetz 1967 errichteten gleichnamigen 

Fonds ein. 

(3) Der Viehwirtschaftsfonds ist neu zu errichten und tritt 

in die Rechte und Pflichten der durch das Viehwirtschaftsgesetz 

1976, BGBl.Nr. 258, in geltender Fassung eingerichteten Vieh­

und Fleischkornmission ein. 

(4) Bestehende Dienstverträge der Fonds bleiben aufrecht. 

(5) Die auf Grund der bisherigen Vorschriften bestellten 

Kommissionen gelten als auf Grund der Bestimmungen· dieses 

Bundesgesetzes bestellt. 

(6) Bestimmungen von Verordnungen, die gemäß § 61 Abs. 3 

.. des Marktordnungsgesetzes als Bundesgesetz in Geltung stehen, 

bleiben weiter in Geltung. Sie treten in dem Zeitpunkt, in 

dem entsprechende, auf Grund dieses Bundesgesetzes im Verord­

nungswege erlassene Regelungen Geltung erlangen, außer Kraft. 

(7) Verordnungen, die auf Grund des Marktordnungsgesetzes 1967 

und des Viehwirtschaftsgesetzes 1976 erlassen worden sind, 

bleiben, soweit sie nicht mit Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

in Widerspruch stehen, als solche in.Geltung. 
• 
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(8) Rechte und Pflichten, die auf Grund des Marktordnungs­

gesetzes 1967 und des Viehwirtschaftsgesetzes 1983 durch 

Bescheid begründet oder die gemäß § 61 Abs. 4 des Markt­

ordnungsgesetzes 1967 aufrecht erhalten worden sind, bleiben 

aufrecht. Sie unterliegen in Hinkunft den Vorschriften dieses 

Bundesgesetzes. 

§ 146 (1) Bewilligungen gemäß § 13 Abs. 2 des Viehwirtschafts-

gesetzes 1983 f BGBl. Nr. 621 , gelten 

als Bewilligungen gemäß § 130 Abs.l. 

(2) '-.Betrieben, deren Bestand. an- l~astrindern oder. tmtterschafen· 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 130 über das dort 
- festgelegte Ausmaß hinausgeht, ist gemäß § 130 Abs. 1 eine Be-

willigung jedenfalls in dem Ausmaß des Tierbestandes am 1.7.1984 
- -

zu erteilen. Darüber hinaus kann, nach Einholung "einer Stellung­

nahme der zuständigen Landes-Landvlirtschaftskarnmer, abvleichend 

v~m § 130 Abs. 3, über Antrag. eine Bewilligung erteilt \-,erden, 

soweit dies zur Vermeidung von unzumutbaren Härten für den 

Betrieb erforderlich ist. 

C. Lebensrnittelbewirtschaftungsgesetz -1952 

§ 147 Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das 

Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1952, BGB1.Nr. 183 in 

geltender Fassung (samt den dazu erlassenen Verordnungen) 

außer Kraft. 
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D. Besondere Bergbauernförderung 

§ 148 Die Prämien gemäß § 123 sind erstmals für das Kalenderjahr 
1985 zu gewähren. Die Grundbeträge gemäß § 123 (1) sind 

dabei mindestens in der Höhe der Bergbauernzuschüsse des 
Bundes im Kalenderjahr 1984 festzusetzen. 

E. Finanzrechtliche Übergangsbestimmungen 

§ 149 Ausgaben auf Grund dieses Bundesgesetzes im Jahre 1984 
sind nach Maßgabe bundesfmcnzgesetzlich vorgesehener und 

gegebenenfalls noch vorzusehender Mittel zu bedecken. 

F. Inkrafttreten, Vollziehung, Durchführung 

§ 150 (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1.Juli 1984 in Kraft. 

, 
.. 

(2) Die 1:1ahrnehmung der pri vatvIirtschaftlichen Aufgaben des 
Bundes nach Abschnitt 11, Unterabschnitt F, obliegt dem Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie, die 1:Jahrnehmung 
der übrigen pri vat\virtschaftlichen Aufgaben nach diesem 
Bundesgesetz dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. 

(3) 11it der Vollziehung des Art.I und des Art.II, §§ 3 Abs.5, 
100 Abs.1 hinsichtlich der Bundesverwaltungsabgaben, 
128 und 140 Abs.1 ist die Bundesregierung betraut. 
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(4) Mit der Vollziehung der §§ 18 Abs.3, 32 Abs.2 und 11, 

§§ 33, 35, 38 lit.a, 62, 70 Abs.3 und 4, 83 Abs.9, 84 Abs.3, 

86 Abs.8 letzter Halbsatz, Abs.g, 10 und 11, § 87 Abs.4 und 5, 

§ 100 Abs.1, §§ 141, 142 und 149 ist der Bundesminister für 

Finanzen betraut. 

(S) Mit der Vollziehung der §§ 48 Abs.4, 99 und 112 ist der 

Bundesminister für Justiz betra'ut. 

(6) Mit der Vollziehung des Abschnittes VII ist der Bundes­

minister für Handel, Gewerbe und Industrie betraut. 

(7) Mit der Vollziehung der übrigen Bestimmungen ist der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft betraut, jedoch 

hinsichtlich der §§ 45, 53 und 76 'im Einver'nehmen mit dem 

Bundesminister für Finanzen und hinsichtlich des § 98 im 

Einvernehmen mit den Bundesministers für Finanzen und für 

Handel, Ge'ilerbe und Industrie. 

In formeller Hinsicht. \volle dieser Antrag dem Ausschuß 

für Land- und Forstwirtschaft zuge~viesel~ werden. 
,-----..... 
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